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Executive Summary 

Diese im Auftrag der Mindestlohnkommission erstellte Studie analysiert die kausalen Aus

wirkungen der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 10,45 Euro zum 1. Juli 2022 

sowie auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022. Dabei stehen die Effekte auf Zielgrößen der indi

viduellen Beschäftigungsbewegungen (innerhalb und zwischen Betrieben) sowie der inner- 

und zwischenbetrieblichen Lohnstruktur im Zentrum. Die Analyse basiert auf detaillierten 

administrativen Arbeitgeber-Arbeitnehmer Daten der Bundesagentur für Arbeit, die eine ta

gesgenaue Erfassung der Zielvariablen erlauben. Durch die Verknüpfung mit sekundären 

Quellen kann die betriebliche Mindestlohnbetroffenheit erfasst werden. Für die empirische 

Analyse werden kausalanalytische Methoden verwendet, die dem aktuellen Standard der 

nationalen und internationalen Mindestlohnforschung entsprechen, sodass die Ergebnisse 

der Studie im Sinne von Ursache-Wirkungs-Relationen interpretiert werden können. Die 

angewandten Methoden basieren auf unterschiedlichen Varianten des Differenz-in-Diffe

renzen-Ansatzes. 

Die zentralen Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro hatte keine statistisch 

signifikanten Effekte auf die zwischenbetriebliche Mobilität sozialversicherungs

pflichtig Beschäftigter. 

• Für den Effekt der Mindestlohnerhöhungen auf zwischenbetrieblichen Beschäf

tigungsbewegungen geringfügig Beschäftigter im Haupt- oder Nebenjob zeigt 

sich, dass Kleinbetriebe (mit bis zu 4 Beschäftigten) ebenfalls keine mindest

lohnbedingte Reaktion in der zwischenbetrieblichen Mobilität zeigen. 

• Bezüglich der zwischenbetrieblichen Beschäftigungsbewegungen geringfügig 

Beschäftigter in mittelgroßen Betrieben und Großbetrieben lässt unsere Analyse 

keine verlässlichen, kausal interpretierbaren Schlüsse zu. 

• Hinsichtlich der Wirkung der Mindestlohnerhöhungen auf innerbetriebliche Be

schäftigungsbewegungen weisen unsere Schätzungen auf einen leichten An

stieg der Übergänge von geringfügiger in sozialversicherungspflichtige Beschäf

tigung hin. Dieses Ergebnis findet sich jedoch nur für das dritte Quartal 2022, in 

dem es unter anderem aufgrund der unveränderten Geringfügigkeitsschwelle bei 

steigendem Stundenlohn und gleichbleibenden Arbeitsstunden zu Übergängen 

von geringfügiger in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kommen 
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konnte. Im vierten Quartal 2022, in dem gleichzeitig mit dem Mindestlohn auch 

die Geringfügigkeitsgrenze angehoben wurde, findet sich kein statistisch signifi

kanter Effekt auf Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 

• Deutliche Mindestlohneffekte treten in Bezug auf die innerbetriebliche Lohnstruk

tur auf. Hier ist eine deutliche Kompression der betriebsinternen Lohnverteilung 

zu beobachten, die insbesondere die unteren Bereiche der Lohnverteilung be

trifft, jedoch aufgrund von Spillover-Effekten auch bis in höhere Bereiche wirkt. 

• Für die Zielgröße der zwischenbetrieblichen Lohnstruktur lassen sich keine Ef

fekte der Mindestlohnerhöhungen nachweisen. Es findet sich keine systemati

sche Veränderung der Lohnungleichheit zwischen den Betrieben. 
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1 Einleitung 

Am 1. Januar 2015 wurde in Deutschland ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn einge

führt, der eine Lohnuntergrenze für nahezu alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fest

legt.1 Zum Zeitpunkt seiner Einführung betrug der Mindestlohn 8,50 Euro brutto je Arbeits

stunde. Damit lag er anfänglich bei etwa 48 Prozent des Medianlohns und betraf etwa 4 Mil

lionen Beschäftigungsverhältnisse bzw. 10 bis 14 Prozent der Beschäftigten in Deutschland 

(Caliendo et al. 2019; Mindestlohnkommission 2016; Statistisches Bundesamt 2016). Seit

dem wurde der Mindestlohn in mehreren Schritten auf aktuell 12,82 Euro (seit 1. Januar 

2025) pro Stunde erhöht. In der Regel entscheidet die unabhängige Mindestlohnkommis

sion, die aus einer oder einem Vorsitzenden, jeweils drei Mitgliedern als Vertretung der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sowie zwei 

nicht stimmberechtigten wissenschaftlichen Mitgliedern besteht, alle zwei Jahre über An

passungen des Mindestlohns. 

Eine Ausnahme bildete die Erhöhung von 10,45 Euro auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022, 

die kurz nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 von der Koalition aus SPD, BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN und FDP im Deutschen Bundestag beschlossen wurde.2 Die Ankündi

gung einer deutlichen Mindestlohnerhöhung war Teil des Wahlkampfes zur Bundestags

wahl im Jahr 2021. Die Erhöhung stellte zum einen eine Abweichung vom üblichen institu

tionellen Verfahren dar, da sie nicht auf einen Beschluss der unabhängigen Mindestlohn

kommission zurückgeht, zum anderen fiel sie ungewöhnlich hoch aus. Während die regu

lären Anpassungsschritte, die sich unter anderem an der Entwicklung des Tariflohnindex 

orientieren, zwischen 1,0 und 6,5 Prozent lagen, kam es bei der Erhöhung auf 12 Euro zu 

einem deutlichen Sprung von 14,8 Prozent (siehe Tabelle 1.1). 

  

 
1 „Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG)“ 
(BGBl. 2014 I, Nr. 39). Obwohl grundsätzlich jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer in 
Deutschland Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn hat, sieht das deutsche Mindestlohngesetz 
eine Reihe von Ausnahmen vor, z. B. Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz, Jugendliche 
unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Ausbildung, ehrenamtlich tätige Personen, Langzeitarbeits
lose in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung, Praktikantinnen und Praktikanten, die ein 
Praktikum im Sinne des § 22 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 MiLoG absolvieren, Personen, die einen freiwil
ligen Dienst ableisten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung, 
Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter nach dem Heimarbeitsgesetz, Selbstständige und Strafgefan
gene. 
2 „Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im 
Bereich der geringfügigen Beschäftigung“ (BGBl. 2022 I, Nr. 22). 
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Tabelle 1.1: Anpassungen des gesetzlichen Mindestlohns 

Datum Höhe des Mindestlohns (brutto) Erhöhung in Prozent 

01.01.2015 8,50 € 
 

01.01.2017 8,84 € 4,00% 

01.01.2019 9,19 € 3,96% 

01.01.2020 9,35 € 1,74% 

01.01.2021 9,50 € 1,60% 

01.07.2021 9,60 € 1,05% 

01.01.2022 9,82 € 2,29% 

01.07.2022 10,45 € 6,42% 

01.10.2022 12,00 € 14,83% 

01.01.2024 12,41 € 3,42% 

01.01.2025 12,82 € 3,30% 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2024), eigene Berechnungen. 

Laut Statistischem Bundesamt waren rund 5,8 Millionen Beschäftigungsverhältnisse von 

der Erhöhung des Mindestlohns zum 01.10.2022 betroffen. Als Berechnungsgrundlage 

wurde hierbei die Verdiensterhebung von Juli 2022 verwendet (Statistisches Bundesamt, 

2023). Der Anteil der von der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro betroffenen Beschäfti

gungsverhältnisse auf aggregierter Ebene lag mit 14,8 Prozent somit deutlich unter zuvor 

hochgerechneten Werten (die Hochrechnung von Börschlein et al. (2022) war z. B. von 

22 Prozent ausgegangen), jedoch um 3,9 Prozentpunkte über dem Anteil der von der Min

destlohneinführung zum Januar 2015 betroffenen Beschäftigungsverhältnisse von 

10,9 Prozent. 

Zusätzlich zur Erhöhung des Mindestlohns im Oktober wurden außerdem die Grenzen des 

Übergangsbereichs (ehemals Gleitzone) angepasst. Die untere Grenze des Übergansbe

reichs wurde im Oktober 2022 von 450 Euro auf 520 Euro erhöht und wird fortan dynamisch 

mit jeder weiteren Erhöhung des Mindestlohns angepasst werden. Auch die obere Grenze 

von Beschäftigungen im Übergangsbereich (Midi-Job) wurde von monatlich 1.300 Euro auf 

1.600 Euro angehoben. Zum 01.01.2023 fand eine weitere Anpassung dieser oberen 

Grenze auf 2.000 Euro statt (§20 Abs. 2 SGB IV). Zudem wurde die Beitragsbelastung von 

Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern neu 
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zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geregelt. Die Beiträge der Arbeitneh

merinnen und Arbeitnehmer setzen an der unteren Grenze des Übergangsbereichs bei null 

an und steigen gleitend zur Obergrenze auf den regulären Arbeitnehmeranteil am Ge

samtsozialversicherungsbeitrag von rund 20 Prozent an. Für Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmer liegt der Beitrag zu Beginn des Übergangsbereichs bei 28 Prozent (wie bei ei

nem Mini-Job) und sinkt gleitend bis hin zur Obergrenze auf den regulären Arbeitgeberan

teil ab. Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales sollen die Beschäftigten im Über

gangsbereich durch dieses Modell zusätzlich entlastet werden (Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales 2024). 

Die Einführung, Erhöhung und institutionelle Ausgestaltung von Mindestlöhnen sowie die 

wissenschaftliche Evaluation der damit verbundenen Auswirkungen sind seit langem Ge

genstand intensiver Forschung und kontroverser wirtschaftspolitischer Debatten. Die Be

fürworterinnen und Befürworter von Mindestlöhnen verbinden mit dem Mindestlohn primär 

sozial- und verteilungspolitische Ziele (Bosch 2007). Kritikerinnen und Kritiker von Mindest

löhnen führen an, dass diese einen erheblichen Eingriff in die Preisbildung auf Arbeitsmärk

ten darstellen und zu volkswirtschaftlichen Effizienzverlusten führen können (siehe z. B. 

Bruttel et al. 2019 für einen umfassenden Überblick). 

Die Befürchtungen substanzieller negativer Beschäftigungseffekte nach der Einführung des 

allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland haben sich bisher nicht bestätigt. 

Die bereits durchgeführten kausalen Wirkungsanalysen deuten allenfalls auf moderat ne

gative Gesamtbeschäftigungseffekte des gesetzlichen Mindestlohns hin, die primär durch 

einen merklichen Rückgang geringfügig entlohnter Beschäftigung und deren teilweiser Um

wandlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse getrieben sind 

(siehe z. B. Bruttel et al. 2019, Caliendo et al. 2019, Dütsch et al. 2024). 

Die vorliegende Studie soll weitere Forschungslücken in Bezug auf die ökonomischen Aus

wirkungen des Mindestlohns schließen. Die übergeordnete Fragestellung dieses For

schungsprojekts besteht in der Identifikation der kausalen Auswirkungen der Erhöhung des 

gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro im Oktober 2022 auf inner- und zwischenbetriebli

che Beschäftigungsbewegungen sowie inner- und zwischenbetriebliche Lohnstrukturen, 

wobei insbesondere Einflüsse der Corona-Pandemie und der starken Inflation im Beobach

tungszeitraum berücksichtigt werden müssen. Vor diesem Hintergrund verfolgt das For

schungsvorhaben vier zentrale Ziele. 

Das erste Ziel besteht darin, die kausalen Auswirkungen der Mindestlohnerhöhung auf in

ner- und zwischenbetriebliche Mobilitätsprozesse von Beschäftigten zu evaluieren, wobei 
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ein besonderes Augenmerk auf das Einstellungs- und Entlassungsverhalten der Betriebe 

gelegt werden soll. Des Weiteren sollen heterogene Effekte auf Seiten der Betriebe (nach 

verschiedenen betrieblichen Charakteristika) sowie auf Seiten der Beschäftigten (nach ver

schiedenen soziodemographischen Merkmalen) herausgearbeitet werden. Dabei kann auf 

eine Reihe von Analysen der Auswirkungen der Einführung und Erhöhung des Mindest

lohns auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im Auftrag der Mindestlohnkommission für die 

Jahre 2015 bis 2020 aufgebaut werden (Bonin et al., 2018) und um die im Projektzeitraum 

weitestgehend vorliegenden Daten der Jahre 2021 bis 2023 ergänzt und erweitert werden. 

Als zweites Ziel soll analysiert werden, ob und wie die Mindestlohnerhöhung die Lohnstruk

tur auf Ebene der Betriebe beeinflusst hat. Isphording et al. (2022) zeigen, dass die Einfüh

rung des Mindestlohns zu einer Verringerung der Lohnungleichheit innerhalb von Betrieben 

geführt hat. Neben der mindestlohnbedingten Anhebung von Stundenlöhnen am unteren 

Rand der Lohnverteilung ließen sich auch Einkommensanstiege in den oberen Quantilen 

der Lohnverteilung beobachten, was auf Spillover-Effekte der Mindestlohneinführung hin

weist. Die Auswirkungen der Mindestlohneinführung auf die zwischenbetriebliche Lohnver

teilung sind hingegen nicht nennenswert. Aufbauend auf der Analyse von Isphording et al. 

(2022) soll evaluiert werden, ob es durch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro zu 

vergleichbaren Auswirkungen auf die inner- und zwischenbetriebliche Lohnstruktur gekom

men ist. 

Das dritte Ziel besteht darin, auf eine mögliche Interaktion der Erhöhung des Mindestlohns 

im Oktober 2022 mit den zeitgleichen Anhebungen der Geringfügigkeitsgrenze auf 520 

Euro sowie des Übergangsbereichs für Midi-Jobs auf 1600 Euro zu prüfen. Der bisherige 

Forschungsstand zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland 

zeigt, dass Anpassungen der Gesamtzahl der Beschäftigten zumindest in der kurzen Frist 

lediglich eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Die leicht negativen Effekte auf die Ge

samtbeschäftigung sind im Wesentlichen durch den Abbau geringfügig entlohnter Beschäf

tigung – teilweise durch Umwandlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – zu 

erklären. Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass die vornehmlich negativen 

Effekte auf geringfügige Beschäftigung durch die parallele Anhebung der Geringfügigkeits

grenze zumindest abgemildert wurden. 

Das vierte Ziel des Vorhabens liegt in der Analyse des Zusammenhangs zwischen der Er

höhung des gesetzlichen Mindestlohns und den gesamtwirtschaftlichen Krisen der vergan

genen Jahre. Insbesondere die Corona-Pandemie und die hohe Inflation seit Frühjahr 2022 

gingen mit starken Rückgängen der Wirtschaftsleistung einher. Konkret stellt sich hier die 

Frage, ob die Corona-Pandemie bzw. die hohe Inflation stärkere Auswirkungen auf die 
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wirtschaftliche Situation und, insbesondere, auf die Arbeitsnachfrage jener Betriebe hatten, 

die stärker von der Erhöhung des Mindestlohns betroffen waren, d. h. die relativ mehr Be

schäftigte unter der Mindestlohngrenze hatten. In einem solchen Szenario ist es möglich, 

dass es zu Interaktionseffekten zwischen der Mindestlohnerhöhung und den Corona- und 

Inflationsschocks kam, die sich negativ auf die Beschäftigung der betroffenen Arbeitneh

merinnen und Arbeitnehmer auswirkte. Insbesondere wäre es denkbar, dass Beschäfti

gungsverläufe und die Entlohnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Mindest

lohnbereich in diesen gesamtwirtschaftlichen Krisen systematisch stärker von Übergängen 

in die Arbeitslosigkeit geprägt waren. 

Während praktisch alle Sektoren der deutschen Volkswirtschaft von der Corona-Pandemie 

betroffen waren, unterschied sich das Ausmaß der Auswirkungen stark nach Wirtschafts

zweigen und Berufen bzw. Berufsgruppen. Das Ausmaß der sektoralen Betroffenheit hing 

maßgeblich davon ab, wie stark der jeweilige Sektor von Einbrüchen auf der Nachfrageseite 

betroffen war, wie stark Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus (wie Kontakt

beschränkungen oder Abstands- und Hygieneregeln) die Aktivität innerhalb des Sektors 

einschränkten, ob Sektoren systemrelevant waren, und ob es die beruflichen Tätigkeitspro

file erlaubten, im Homeoffice zu arbeiten. Dem Ansatz von Isphording et al. (2022) folgend, 

sollen daher die Effekte der Mindestlohnerhöhung für Betriebe mit hoher und geringer Ein

schränkung durch die Coronamaßnahmen verglichen werden. 

In ähnlicher Art und Weise hing auch die Betroffenheit vom Inflationsschock maßgeblich 

von der wirtschaftlichen Struktur ab. Da die teils massiven Preissteigerungen stark durch 

den Anstieg der Energiepreise getrieben waren, wurden Unternehmen in energieintensiven 

Sektoren besonders stark getroffen. In dem Fall, dass diese besonders stark betroffenen 

Unternehmen und Sektoren auch jene waren, die eine relative höhere Mindestlohnbetrof

fenheit aufweisen, könnte es auch hier zu ähnlichen Interaktionseffekten wie im Kontext der 

Corona-Krise gekommen sein. Da Daten auf der Ebene einzelner Betriebe zur Inflations

betroffenheit nicht vorliegen, muss für eine Evaluierung solcher Effekte auf sektorale Daten 

ausgewichen werden. Auf Basis dieser Daten wird analog zum Lockdown-Index von 

Isphording et al. (2022) eine Kennzahl zur Inflationsbetroffenheit erstellt. Dieser Inflations

index wird auf Basis sektoraler Daten zur Energieintensität aus Input-Output-Statistiken be

rechnet. Basierend darauf wird die Wirkung der Mindestlohnerhöhung für Betriebe mit ho

her und niedriger Inflationsbetroffenheit verglichen. 

Die Projektziele werden mit Hilfe eines übergreifenden methodischen Ansatzes beantwor

tet, der auf verschiedenen Differenz-in-Differenzen- bzw. erweiterten Eventstudien-Model

len beruht. Dabei wird für einzelne Untersuchungseinheiten – Betriebe oder Regionen-
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Wirtschaftszweig-Zellen – die jeweilige Eingriffstiefe des Mindestlohns bzw. die Betroffen

heit durch den Mindestlohn bestimmt, und diese mit der Veränderung der Ergebnisgrößen 

über den Zeitpunkt der Erhöhung des Mindestlohns hinweg in Verhältnis gesetzt. 

Die zentrale Datengrundlage des Forschungsprojekts ist ein projektspezifischer Arbeitge

ber-Arbeitnehmer-Datensatz (PAAD), basierend auf einer Sonderziehung der Integrierten 

Erwerbsbiografien (IEB) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die IEB 

erlauben es nicht die individuelle Mindestlohnbetroffenheit anhand der Stundenlöhne direkt 

zu messen, weil das Ausmaß der gearbeiteten Stunden der Beschäftigten nicht ersichtlich 

ist. Sie müssen daher mit Hilfe sekundärer Datenquellen imputiert werden. Dazu werden 

Daten aus der Verdiensterhebung (VE) verwendet, die Informationen über die geleisteten 

Arbeitsstunden enthält und somit die Berechnung von Stundenlöhnen und individuellen 

Mindestlohnbetroffenheiten ermöglicht. Die in der VE ermittelte Mindestlohnbetroffenheit 

wurde anhand eines Matching-Verfahrens auf die IEB umgelegt. Dazu wurde Individuen in 

den IEB die entsprechende Mindestlohnbetroffenheit von statistischen Zwillingen in der VE 

zugewiesen. Für die Schätzung kausaler Effekte der Mindestlohnerhöhung stützen wir uns 

auf verschiedene Spezifikationen des etablierten Differenz-in-Differenzen Ansatzes (DiD), 

der weithin als etablierter Standard der nationalen und internationalen Mindestlohnfor

schung angesehen werden kann. 

Der vorliegende Bericht ist folgendermaßen strukturiert: Kapitel 2 fasst den aktuellen Stand 

der Forschung mit besonderem Fokus auf die neuere empirische Evidenz zu den Auswir

kungen von Mindestlöhnen seit dem Jahr 2022 zusammen. Kapitel 3 stellt die den empiri

schen Untersuchungen zu Grunde liegenden Datenquellen vor und diskutiert den gewähl

ten Ansatz zur Imputation der Mindestlohnbetroffenheit. Darüber hinaus werden Lockdown- 

und Inflationsindex eingeführt. In Kapitel 4 werden die verwendeten empirischen Methoden 

vorgestellt. Kapitel 5 präsentiert die Analyse der Auswirkungen auf Betriebsebene für die 

Zielgrößen inner- und zwischenbetriebliche Mobilität, sowie innerbetrieblicher Lohnstruktu

ren. In Kapitel 6 werden die Resultate auf regional-sektoraler Ebene für die Zielgröße der 

zwischenbetrieblichen Lohnstruktur erörtert. Sensitivitätsanalysen der Ergebnisse werden 

in Kapitel 7 beschrieben. Kapitel 8 fasst die wesentlichen Ergebnisse der Studie zusam

men, und Kapitel 9 schließt mit einem Ausblick. 
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2 Stand der Forschung  

Die Wirkungen von allgemeinen oder spezifischen Mindestlöhnen gehören zu den am in

tensivsten untersuchten volkswirtschaftlichen Themen (siehe z. B. Brown 1999, Neumark 

und Wascher 2007 oder Dube und Lindner 2024 für umfassende Übersichten zu Entwick

lungen und Ergebnissen der Mindestlohnforschung der letzten Jahrzehnte). Entsprechend 

den zentralen Fragestellungen der vorliegenden Studie konzentriert sich der folgende Lite

raturüberblick auf nationale und internationale empirische Evidenz zu den Auswirkungen 

von Mindestlöhnen auf individuelle Beschäftigungsbewegungen und betriebliche Lohn

strukturen. Einen aktuellen und umfassenden Überblick über empirische Befunde zu den 

Wirkungen des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland auf eine Vielzahl von Arbeits

marktdimensionen bieten Dütsch et al. (2024). 

2.1 Auswirkungen von Mindestlöhnen auf Beschäftigung und 
individuelle Beschäftigungsbewegungen 

Die Vorhersagen der ökonomischen Theorie zu den Arbeitsmarkteffekten von Mindestlöh

nen und insbesondere zu deren Beschäftigungswirkungen sind grundsätzlich ambivalent. 

Auf Arbeitsmärkten, die durch perfekten Wettbewerb gekennzeichnet sind, führt die Einfüh

rung oder Erhöhung eines bindenden Mindestlohns nach dem Standardmodell der vollkom

menen Konkurrenz zu einem Rückgang der Beschäftigung. Bei erhöhter Lohnsetzungs

macht der Unternehmen, z. B. aufgrund von Mobilitätskosten oder unvollständiger Informa

tion, kann ein Mindestlohn hingegen auch beschäftigungssteigernd wirken (siehe z. B. Bo

eri und van Ours 2014 oder Cahuc et al. 2014 für ausführliche Darstellungen). Auch in neu

keynesianischen Modellen der Volkswirtschaft sind die aggregierten Beschäftigungseffekte 

eines Mindestlohns unbestimmt und hängen unter anderem von der Art der Marktfriktionen, 

der Ausgestaltung der Geldpolitik und dem Ausmaß der internationalen Wirtschaftsverflech

tung ab (siehe z. B. Glover 2019 oder Titelbach et al. 2024). 

Auch die umfangreiche empirische Forschung zu den Beschäftigungswirkungen von Min

destlöhnen kommt bislang zu keinen eindeutigen Ergebnissen. In einem Überblick über 

mehr als 100 internationale Studien weisen Neumark und Wascher (2007) auf die große 

Bandbreite empirischer Schätzergebnisse hin. Gleichzeitig betonen sie, dass etwa zwei 

Drittel der einbezogenen Untersuchungen eine relativ konsistente (wenn auch nicht immer 

statistisch signifikante) Evidenz für negative Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen lie

fern. In einer aktuellen Übersicht über knapp 90 internationale Studien kommen Dube und 
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Zipperer (2024) zu dem Ergebnis, dass die Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen ge

nerell als gering einzustufen sind. Insbesondere wenn breite Gruppen von Mindestlohnbe

troffenen betrachtet werden, weisen empirische Untersuchungen zumeist geschätzte Be

schäftigungseffekte nahe Null aus. 

Die Ergebnisse kausalanalytisch orientierter Wirkungsstudien für Deutschland deuten da

rauf hin, dass der Mindestlohn bislang nur geringe negative Auswirkungen auf die Gesamt

beschäftigung hatte (siehe Bruttel 2019, Caliendo et al. 2019 oder Dütsch et al. 2024 für 

einen Überblick). Empirischen Untersuchungen finden unterschiedliche oder nicht signifi

kante Effekte der Mindestlohneinführung bzw. späterer Mindestlohnerhöhungen auf die so

zialversicherungspflichtige Beschäftigung, stellen aber durchwegs einen Rückgang der ge

ringfügigen Beschäftigung fest (siehe z. B. Garloff 2019 oder Holtemöller und Pohle 2020). 

Dies deutet darauf hin, dass der Mindestlohn in Deutschland zu einer Verschiebung von 

geringfügiger zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung geführt hat. Eine Reihe von 

Studien im Auftrag der Mindestlohnkommission bestätigen diese unterschiedlichen Wirkun

gen auf sozialversicherungspflichtige und geringfügige Beschäftigung auf regionaler Ebene 

(Bonin et al. 2018; Caliendo et al. 2022; Pestel et al. 2020) sowie auf Betriebsebene (Bonin 

et al. 2018; Isphording et al. 2022; Pestel et al. 2020). 

Eine spezifische Anpassung des Beschäftigungsniveaus kann durch verschiedene Kombi

nationen der Veränderung von Zu- und Abgängen von Beschäftigten erzielt werden. So 

besteht beispielsweise für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die die Zahl der Beschäftigten 

reduzieren wollen, die Möglichkeit der Zurückhaltung bei Neueinstellungen oder der Auflö

sung bestehender Beschäftigungsverhältnisse. Die konkrete Ausgestaltung der Beschäfti

gungsanpassungen hat zum einen Konsequenzen für die Erwerbschancen und -verläufe 

betroffener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zum anderen gibt sie Aufschluss über 

die Wirkungsmechanismen des Mindestlohns auf die Arbeitsmarktdynamik. Darüber hinaus 

zeigt die empirische Mindestlohnforschung, dass Zu- und Abgänge von Beschäftigten häu

fig sensitiver auf einen Mindestlohn reagieren als Beschäftigungsniveaus (siehe z. B. Dube 

et al. 2016 oder Meer und West 2016). 

Die Auswirkungen des Mindestlohns auf das Ausmaß und die Richtung individueller Be

schäftigungsbewegungen in Deutschland, differenziert nach Ursprungs- und Zielstatus, 

sind mittlerweile Gegenstand einer Reihe von kausalanalytischen Studien. Bossler et al. 

(2018), Bossler et al. (2020) und Bossler et al. (2022) verwenden beispielsweise Betriebs

befragungsdaten des IAB-Betriebspanels und finden in ihren Schätzungen kaum signifi

kante Mindestlohneffekte auf die Einstellungs-, Trennungs- oder Fluktuationsraten auf Be

triebsebene. 
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Bonin et al. (2018) verwenden auf Betriebsebene aggregierte Individualdaten der Integrier

ten Erwerbsbiografien (IEB) des IAB. In ihren Analysen identifizieren sie einen negativen 

Effekt der Mindestlohneinführung auf die Zahl der Beschäftigungszugänge auf Betriebs

ebene, der insbesondere auf eine Reduktion der Zugänge in geringfügige Beschäftigung 

zurückzuführen ist. Für die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse zeigt 

sich hingegen keine Veränderung in der Dynamik der Zu- und Abgänge. Allerdings ist ein 

signifikanter Anstieg der Übergangswahrscheinlichkeit von geringfügiger in sozialversiche

rungspflichtige Beschäftigung innerhalb von Betrieben beobachten. Dies deutet auf eine 

Zunahme der Umwandlungshäufigkeit von geringfügigen in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigungsverhältnisse hin, wie sie beispielsweise in vom Berge und Weber (2017) 

beschrieben wurde. 

In einer Folgestudie auf Basis aggregierter IEB-Daten finden Pestel et al. (2020) auf Be

triebsebene ebenfalls einen negativen Effekt der Mindestlohneinführung auf die Zugänge 

in geringfügige Beschäftigung, unabhängig vom Ausgangsstatus der Personen. Darüber 

hinaus identifizieren sie mit Ausnahme der Abgänge in Arbeitslosigkeit einen positiven Ef

fekt auf die Abgangsraten geringfügig Beschäftigter, insbesondere für mittelgroße Betriebe. 

Für die Zugänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zeigen sich positive Ef

fekte, die sich vor allem aus bereits bestehender sozialversicherungspflichtiger Beschäfti

gung speisen, während die Abgänge aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ge

nerell abnehmen. In einer weiteren Folgestudie auf Basis aggregierter IEB-Daten identifi

zieren Isphording et al. (2022) für die geringfügige Beschäftigung auf Betriebsebene eben

falls eine deutliche Reduktion der Zugänge infolge der Mindestlohneinführung, jedoch keine 

signifikanten Auswirkungen auf Abgänge. Für die sozialversicherungspflichtige Beschäfti

gung zeigen sich hingegen signifikant positive Effekte auf die Zu- und Abgangsquoten und 

damit auf die Fluktuation innerhalb dieser Beschäftigungsform. Dustmann et al. (2022) 

schließlich analysieren IEB-Daten auf Individualebene und identifizieren einen positiven Ef

fekt der Mindestlohneinführung auf die Wahrscheinlichkeit betroffener Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, in der Folge beschäftigt zu bleiben. 

2.2 Auswirkungen von Mindestlöhnen auf (betriebliche) 
Lohnstrukturen 

Die unmittelbaren Auswirkungen eines Mindestlohns am unteren Ende der Lohnverteilung 

führen sowohl auf gesamtwirtschaftlicher als auch auf betrieblicher Ebene mechanisch zu 

Veränderungen in der Lohnstruktur. Ob ein Mindestlohn jedoch auch indirekte Auswirkun

gen auf andere Bereiche der Lohnverteilung hat, hängt von sogenannten „Spillover-
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Effekten“ (auch „Wellen-Effekte“ genannt) ab, deren Existenz, Ausmaß und Wirkungsweise 

empirisch zu überprüfen sind. 

Die internationale empirische Literatur zu den Auswirkungen von Mindestlöhnen auf die 

Lohnstruktur ist umfangreich (Dube und Lindner 2024). Eine Vielzahl von Studien stützt die 

Hypothese, dass Mindestlöhne zu einem überdurchschnittlichen Lohnwachstum im unteren 

Bereich der Lohnverteilung und damit zu erwarteten Kompressionseffekten in der Lohn

struktur führen (Belman und Wolfson 2014; Brown 1999; Neumark und Wascher 2008). 

Empirische Untersuchungen zu Ausmaß und Richtung von Spillover-Effekten in andere Be

reiche der Lohnverteilung kommen hingegen zu unterschiedlichen Ergebnissen (Autor et 

al. 2016; Cengiz et al. 2019; Fortin et al. 2021; Giupponi et al. 2024; Gopalan et al. 2021; 

Lee 1999; Neumark et al. 2004). Zusammenfassend deuten die empirischen Ergebnisse 

darauf hin, dass höhere Mindestlöhne die Lohnungleichheit in der unteren Hälfte der Lohn

verteilung tendenziell reduzieren. Das Ausmaß der Reduktion hängt dabei insbesondere 

von der Anzahl der vom Mindestlohn betroffenen Beschäftigungsverhältnisse sowie den 

institutionellen Rahmenbedingungen ab (Dube und Lindner 2024). 

Auch für Deutschland liegen bereits einige kausalanalytische Studien zu den Auswirkungen 

des Mindestlohns auf die Lohnstruktur vor. So untersuchen Burauel et al. (2018), Bach

mann et al. (2020) und Bachmann et al. (2022) auf Basis von Haushaltsbefragungsdaten 

des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) die Effekte der Mindestlohneinführung bzw. spä

terer Mindestlohnerhöhungen auf das Lohnwachstum von betroffenen im Vergleich zu nicht 

betroffenen Beschäftigten. Burauel et al. (2018) und Bachmann et al. (2020) identifizieren 

signifikant positive Effekte der Mindestlohneinführung auf das Stundenlohnwachstum be

troffener Beschäftigter, jedoch keine signifikanten Effekte auf das Wachstum der Bruttomo

natslöhne, da gleichzeitig die Arbeitszeit reduziert wurde. Bachmann et al. (2022) identifi

zieren analoge Effekte der Mindestlohnerhöhungen in den Jahren 2017 und 2019 auf das 

Stunden- und Monatslohnwachstum betroffener Beschäftigter. Dustmann et al. (2022) 

schätzen auf Basis von Individualdaten der IEB einen positiven Effekt der Mindestlohnein

führung sowohl auf das Stunden- als auch auf das Tageslohnwachstum von betroffenen im 

Vergleich zu nicht betroffenen Beschäftigten. 

Auf Basis von Befragungsdaten des IAB-Betriebspanels untersuchen Bossler et al. (2018), 

Bossler et al. (2020), Bossler und Gerner (2020) sowie Bossler et al. (2022) die Auswirkun

gen des Mindestlohns auf die Lohnentwicklung in betroffenen im Vergleich zu nicht betroffe

nen Betrieben. Die Ergebnisse zeigen durchgehend signifikant positive Effekte der Mindest

lohneinführung auf das Wachstum der durchschnittlichen Bruttomonatslöhne in betroffenen 

Betrieben. Für spätere Mindestlohnerhöhungen finden Bossler et al. (2020) und Bossler et 
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al. (2022) hingegen keine robusten und signifikanten Effekte auf das durchschnittliche Brut

tomonatslohnwachstum in betroffenen Betrieben. Ohlert (2024) analysiert verknüpfte Be

triebsbefragungsdaten der Verdienst(struktur)erhebungen und identifiziert signifikante po

sitive Effekte der Mindestlohneinführung auf das Wachstum der durchschnittlichen Stun

den- und Monatslöhne in betroffenen im Vergleich zu nicht betroffenen Betrieben. Dabei 

fallen die positiven Lohnwachstumseffekte für Niedriglohnbeschäftigte in betroffenen Be

trieben noch deutlich stärker aus. 

Bachmann et al. (2022) und Caliendo et al. (2023) untersuchen auf Basis von regional ag

gregierten Individualdaten des SOEP ebenfalls die Auswirkungen der Mindestlohneinfüh

rung auf das Stundenlohnwachstum für verschiedene Quantile der regionalen Lohnvertei

lungen. Bachmann et al. (2022) finden signifikant positive Lohneffekte für Quantile unter

halb des Medians, jedoch keine oder leicht negative Effekte für Quantile am und oberhalb 

des Medians. Auch Caliendo et al. (2023) identifizieren signifikant positive Effekte für das 

10 %- und das 20 %-Quantil, für die Quantile darüber sind die geschätzten Effekte durch

gehend nicht signifikant. Bossler und Schank (2023) verwenden regional aggregierte Indi

vidualdaten der IEB, um die Effekte der Mindestlohneinführung auf das Lohnwachstum für 

verschiedene Quantile der regionalen Verteilungen der Bruttomonatslöhne zu analysieren. 

Sie finden signifikant positive Effekte auf das Lohnwachstum für Quantile in der unteren 

Hälfte der Lohnverteilung, während die Effekte für Quantile oberhalb des Medians nicht 

signifikant sind. Darüber hinaus identifizieren sie signifikant negative Effekte der Mindest

lohneinführung auf die Varianz der logarithmierten Monatslöhne. Isphording et al. (2022) 

schließlich verwenden auf Betriebsebene aggregierte Individualdaten der IEB, um die Ef

fekte der Mindestlohneinführung auf die inner- und zwischenbetriebliche Lohnverteilung zu 

untersuchen. Für den Variationskoeffizienten der Lohnverteilung innerhalb kleiner und gro

ßer Betriebe identifizieren sie einen signifikant negativen Effekt, für mittelgroße Betriebe 

sind die Effekte jedoch nicht robust und signifikant. Die Mindestlohneffekte für den Variati

onskoeffizienten der Verteilung der betrieblichen Durchschnittslöhne sind ebenfalls nicht 

robust und signifikant. 

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse kausalanalytischer Studien für Deutschland da

rauf hin, dass die Einführung des Mindestlohns auf gesamtwirtschaftlicher, regionaler und 

betrieblicher Ebene zu einem verstärkten Lohnwachstum in den unteren Bereichen der 

Lohnverteilungen, und damit zu Kompressionseffekten in den Lohnstrukturen, geführt hat. 

Darüber hinaus deuten einige Untersuchungen auf Spillover-Effekte des Mindestlohns zu

mindest bis in die Mitte der Lohnverteilung hin. 
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3 Datengrundlage: Projektspezifischer 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Datensatz (PAAD) 

Die im vorliegenden Bericht präsentierten empirischen Analysen beruhen auf einer Zusam

menführung verschiedener Datenquellen. Als primäre Datenquelle dient ein projektspezifi

scher Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Datensatz (PAAD), der auf einer eigens für das Studien

vorhaben gezogenen Stichprobe der Integrierten Erwerbsbiografien (IEB) des Instituts für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg 

beruht (vgl. auch Isphording et al. 2022). Dieser Datensatz enthält allerdings keine Infor

mationen über die Anzahl der bezahlten Arbeitsstunden. Um Stundenlöhne von Beschäf

tigten vor der Einführung oder Erhöhung des Mindestlohns zu berechnen, müssen daher 

zusätzliche Datensätze zur Imputation herangezogen werden. Für diese Imputation werden 

die Verdienststrukturerhebung (EVAS 62111) für die Jahre 2014 und 2018 und deren aktu

ellere Version, die Verdiensterhebung (EVAS 62361), für das Jahr 2022 verwendet. 

Der Analysezeitraum umfasst zwei volkswirtschaftliche Krisenperioden, nämlich die 

Corona-Pandemie und die energiepreisgetriebene hohe Inflation wegen des russischen An

griffskrieges gegen die Ukraine. Um diese gesamtwirtschaftlichen Schocks zu quantifizie

ren und in die Schätzungen einzubeziehen, werden zwei Indizes herangezogen. Zur Mes

sung der betrieblichen Betroffenheit von Maßnahmen während der Corona-Pandemie ver

wenden wir den „Lockdown-Index“ von Isphording et al. (2022). Dieser Index zeigt an, in 

welchem Umfang Tätigkeiten in einem Beruf durch nicht-pharmazeutische Maßnahmen zur 

Eindämmung der Virusverbreitung eingeschränkt wurden. Er stellt somit eine Kennzahl für 

die Betroffenheit von Betrieben durch die Corona-Pandemie dar. Um die Betroffenheit vom 

Energiepreisschock sowie der darauffolgenden Phase der Hochinflation zu messen, wird 

zusätzlich ein Inflationsindex erstellt. Dieser berechnet sich aus sektoralen Daten zur Ener

gieintensität der Produktion aus Input-Output-Statistiken. Im Folgenden werden die einzel

nen Datenquellen und deren Zusammenführung im Detail beschrieben und deskriptive Sta

tistiken der für die Analysen verwendeten Stichprobe präsentiert. 

3.1 Integrierte Erwerbsbiografien und Betriebs-Historik-Panel 

Die Hauptdatenquelle ist eine eigens für das Forschungsvorhaben gezogene Stichprobe 

der Integrierten Erwerbsbiografien (IEB) des IAB. Die IEB verknüpfen Arbeitgebermeldun

gen zur Sozialversicherung und Daten aus Geschäftsprozessen der BA, um daraus um

fangreiche und aufbereitete individuelle Arbeitsmarktverläufe für Forschungszwecke 
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bereitzustellen. Die IEB umfassen Episoden der Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit und 

Arbeitssuche, des Leistungsempfangs sowie der Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahmen. Neben den individualisierten Erwerbsbiografien liegen die Daten in Form des 

Betriebs-Historik-Panel (BHP) des IAB auch auf Betriebsebene aggregiert vor. Das For

schungsprojekt greift auf diese Datenquellen auf Basis eines Antrags auf Übermittlung von 

Sozialdaten gemäß § 75 SGB X zu. 

Die Grundlage des übermittelten Datensatzes bildet eine geschichtete und für den Unter

suchungszeitraum repräsentative Zufallsstichprobe von Betrieben in Deutschland. Die 

Grundgesamtheit der Stichprobenziehung ist der Querschnitt aller Betriebe, die zwischen 

01.01.2014 und 31.12.2022 mindestens zu einem jährlichen Stichtag (jeweils dem 30. Juni 

des Jahres) mindestens eine sozialversicherungspflichtig oder geringfügig Beschäftigte 

hatten und somit in den IEB bzw. im BHP erfasst sind. 

Die Stichprobe ist nach Region, Wirtschaftsabschnitt und Größenklasse der Betriebe ge

schichtet (stratifiziert), um eine ausreichende Anzahl an Beobachtungen für Heterogenitäts

analysen entlang dieser Dimensionen sicherzustellen. Regionen sind auf Bundeslän

derebene definiert, wobei die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin sowie das Saar

land den jeweiligen Nachbarflächenländern zugeordnet werden (Hamburg zu Schleswig-

Holstein, Bremen zu Niedersachsen, Berlin zu Brandenburg und das Saarland zu Rhein

land-Pfalz). Die Wirtschaftsabschnitte entsprechen der Klassifikation der Wirtschaftszweige 

2008 (WZ08, vgl. Statistisches Bundesamt 2008).3 Für die Größenklassen werden die Be

triebe nach der Anzahl ihrer (sozialversicherungspflichtig oder geringfügig) Beschäftigten 

zum jeweiligen Stichtag in Betriebe mit einem bzw. einer Beschäftigten, 2-9 Beschäftigten, 

10-49 Beschäftigten, 50-249 Beschäftigten und 250 oder mehr Beschäftigten unterteilt. Auf

grund der geringen Gesamtzahl der Betriebe mit 250 oder mehr Beschäftigten erfolgt die 

Stichprobenziehung in dieser Größenklasse ausschließlich nach West- und Ostdeutsch

land. Insgesamt ergeben sich 800 Schichten für die Stichprobenziehung.4 

 
3 Hierbei werden die Abschnitte „Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ (WZ08 B), „Ener
gieversorgung“ (WZ08 D) und „Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallversorgung und Beseiti
gung von Umweltverschmutzungen“ (WZ08 E) sowie die Abschnitte „Erbringung von freiberuflichen, 
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ (WZ08 M) und „Erbringung von sonstigen 
Dienstleistungen“ (WZ08 S) jeweils zusammengefasst. Der Abschnitt „Private Haushalte mit Haus
personal, Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für 
den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt“ (WZ08 T) wird nicht berücksichtigt. 
4 Diese Zahl ergibt sich aus jeweils 12 Regionen und 16 Wirtschaftsabschnitten für die ersten 4 
Größenklassen plus zwei Regionen und 16 Wirtschaftsklassen für die letzte Größenklasse (250 oder 
mehr Beschäftigte). 
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Aus diesen nach Region, Wirtschaftsabschnitt und Betriebsgröße definierten Schichten 

wird jeweils eine feste Anzahl an Betrieben gezogen, wobei die Anzahl aus Gründen der 

Datensparsamkeit nach Betriebsgrößenklassen variiert. Für die ersten beiden Größenklas

sen (1 bzw. 2-9 Beschäftigte) werden jeweils 50, für die dritte Größenklasse (10-49 Be

schäftigte) jeweils 30, und für die vierte Größenklasse (50-249 Beschäftigte) jeweils 20 Be

triebe pro Wirtschaftsabschnitt und Region gezogen. Für Großbetriebe mit 250 oder mehr 

Beschäftigten werden in Ostdeutschland 50 und in Westdeutschland 70 Betriebe pro Wirt

schaftsabschnitt gezogen.5 

Anschließend werden die Erwerbsbiografien von Beschäftigten, die vom 01.01.2012 (also 

drei Jahre vor der Einführung des Mindestlohns) bis zum 31.12.2023 mindestens einmal 

einem der gezogenen Betriebe zugeordnet werden können, zur Betriebsstichprobe zuge

spielt. Betrieben in der Stichprobe mit bis zu 49 Beschäftigten werden alle entsprechenden 

Erwerbsbiografien aus diesem Zeitraum zugespielt. Aus Gründen der Datensparsamkeit 

werden bei Betrieben mit 50 bis 249 Beschäftigten 50 Prozent der entsprechenden Er

werbsbiografien gezogen, und bei Betrieben mit 250 oder mehr Beschäftigten 25 Prozent 

der Erwerbsbiografien (oder in absoluten Zahlen 2.000 Erwerbsbiografien, je nachdem, 

welche Grenze zuerst erreicht wird).6 

Der Datensatz ermöglicht die Rekonstruktion und Nachverfolgung der Betriebsstruktur der 

Stichprobenbetriebe hinsichtlich Tagesentgelt und sozioökonomischer Eigenschaften zu je

dem Zeitpunkt während des Stichprobenzeitraums, sowie die Nachverfolgung individueller 

Erwerbsbiografien, auch vor und nach Beschäftigung in einem der Stichprobenbetriebe. 

Raten der Zu- und Abgänge in Beschäftigung können somit tagesgenau erfasst werden. 

Damit können, über die Messung von Beschäftigtenzahlen hinaus, auch aussagekräftige 

Indikatoren zur Bewertung der Mindestlohnwirkungen im Hinblick auf Beschäftigungs

ströme gewonnen werden. Ferner lässt sich beobachten, ob es zu einer Verschiebung zwi

schen geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung kommt, und welche 

Charakteristika jene Personen aufweisen, die diese Übergänge durchlaufen. Es lässt sich 

außerdem unterscheiden, ob Strukturveränderungen in der Belegschaft durch externe An

passungen (Zu- bzw. Abgänge) oder durch interne Reorganisation (sozialversicherungs

pflichtige vs. geringfügige Beschäftigung) erfolgen. 

 
5 Bei ausreichender Füllung aller Stichprobenschichten würden insgesamt 30.720 Betriebe gezogen 
werden. Da jedoch nicht alle Zellen der Grundgesamtheit ausreichend viele Beobachtungen enthal
ten, umfasst die tatsächlich übermittelte Stichprobe insgesamt 30.546 Betriebe. Die Anzahl der 
Großbetriebe bzw. der Beschäftigten in Großbetrieben ist in Ostdeutschland deutlich geringer als in 
Westdeutschland. Dieser Tatsache wird in der Stichprobenziehung Rechnung getragen. 
6 Die Stichprobe der Beschäftigten umfasst insgesamt 1.891.545 Personen. 
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Die Stichprobenperiode ist mit ausreichendem Vorlauf vor der Erhöhung des Mindestlohns 

gewählt, um Annahmen zu parallelen Trends hinsichtlich der Zielgrößen Beschäftigungs

bewegungen und betriebliche Lohnstrukturen zu plausibilisieren. Zudem erlaubt der ge

wählte Zeithorizont, für etwaige Korrelationen der Betroffenheit der Mindestlohnerhöhung 

im Jahr 2022 mit der Einführung des Mindestlohns und vorangegangenen Erhöhungen seit 

dem Jahr 2015 adäquat zu kontrollieren. Durch die Fortführung an den aktuellen Datenrand 

lassen sich Mindestlohnwirkungen bis Ende des Jahres 2023 abschätzen. Somit lassen 

sich auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der hohen Inflation in Interaktion 

mit dem Mindestlohn anhand der Datenquelle beschreiben. Der Datensatz enthält eine hin

reichend hohe Fallzahl, um heterogene Mindestlohnwirkungen nach Betriebskategorien 

oder Beschäftigungstypen zu untersuchen. 

3.2 Verdienst(struktur)erhebungen 

Im Zeitraum der Jahre von 2006 bis 2018 hat das Statistische Bundesamt mit der Verdienst

strukturerhebung (VSE – EVAS 62111) alle vier Jahre eine repräsentative Erhebung unter 

Unternehmen zur Verdienst- und Beschäftigungssituation ihrer Beschäftigten durchgeführt. 

Neben ausführlichen Angaben zu Verdienstbestandteilen und geleisteten Arbeitsstunden 

enthalten die Datensätze der VSE auch detaillierte Informationen zu den Unternehmen 

(Wirtschaftszweig, Anzahl der Beschäftigten, etc.), den Beschäftigungsverhältnissen (Art 

des Arbeitsvertrags, ausgeübte Tätigkeit, etc.) sowie den sozio-demografischen Merkma

len der Beschäftigten (Geschlecht, Alter, Ausbildung, etc.). Die Angaben aus der VSE be

ziehen sich jeweils auf den Monat April des Erhebungsjahres. 

Im Jahr 2022 wurde die VSE durch die Verdiensterhebung (VE - EVAS 62361) abgelöst.7 

Die aktuelle VE wird monatlich durchgeführt. Allerdings enthalten die Datensätze nur für 

den Monat April jedes Berichtsjahres zusätzlich eine vollständige Imputation aller Betriebe 

sowie gebundene Hochrechnungsfaktoren für die Gewichtung der Beobachtungen, die für 

eine repräsentative Analyse notwendig sind. Außerdem stehen die April-Datensätze früh

zeitiger als jene für andere Monate zur Verfügung. Aus diesen Gründen verwendet diese 

Studie den Monat April für jahresübergreifende Vergleiche. Die Teilnahme an VSE und VE 

war bzw. ist für die Betriebe verpflichtend, wodurch Selektivitätsprobleme verringert wer

den. 

 
7 Die aktuelle Verdiensterhebung (EVAS 62361) ersetzte zudem die Vierteljährliche Verdiensterhe
bung (EVAS 62311) sowie die zur Evaluierung des gesetzlichen Mindestlohns ab dem Jahr 2015 
durchgeführte freiwillige Verdiensterhebung (§7 I BStatG) (EVAS 62112). 
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Für die Imputation von Arbeitsstunden und Stundenlöhnen der Beschäftigten in den PAAD 

und für die Berechnung der Mindestlohnbetroffenheit von Unternehmen vor der Erhöhung 

des Mindestlohns auf 12 Euro im Oktober 2022 verwenden wir den Scientific Use File der 

VE April 2022 (Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Län

der 2023; 2024). Für die Veranschaulichung von Veränderungen in der Stundenlohnvertei

lung vor und nach der Mindestlohnerhöhung im Jahr 2022 ziehen wir zusätzlich den Scien

tific Use File der VE April 2023 heran. Die Scientific Use Files der VSE 2014 und der VSE 

2018 dienen dazu, die Mindestlohnbetroffenheit von Betrieben vor dessen Einführung im 

Jahr 2015 bzw. vor der Erhöhung im Jahr 2019 zu berechnen und in den Schätzungen dafür 

zu kontrollieren. 

Der Scientific Use File der VE April 2022 enthält Informationen zu ca. 6,1 Millionen Beschäf

tigten in ca. 64.800 Betrieben. Aus den direkten Angaben der Unternehmen zu Bruttomo

natslöhnen und bezahlten Arbeitsstunden der Beschäftigten können individuelle Stunden

löhne berechnet werden. Dafür wird zunächst der für die Mindestlohnregelung relevante 

Bruttomonatsverdienst (das sogenannte „Grundgehalt“) ermittelt, indem sonstige Bezüge, 

der Bruttomonatsverdienst für bezahlte Überstunden sowie der Bruttomonatsverdienst für 

Zuschläge für Schicht-, Samstags-, Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit vom Gesamt

bruttogehalt abgezogen werden. Dieser bereinigte Bruttomonatsverdienst wird anschlie

ßend durch die Anzahl der bezahlten Arbeitsstunden ohne Überstunden (bzw. die vertrag

liche Arbeitszeit) geteilt und auf den nächsten 5 Cent Betrag gerundet (siehe auch Dütsch 

et al. 2018). 

Für die weiteren Analysen werden Personengruppen bzw. Beschäftigungsverhältnisse 

identifiziert und aus der Stichprobe entfernt, die von der Mindestlohnregelung ausgeschlos

sen sind. Konkret werden Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Jugend

liche ohne abgeschlossene Berufsausbildung unter 18 Jahre von der Analyse ausgenom

men.8 Die verbleibende Stichprobe aus der VE April 2022 umfasst 64.546 Betriebe, 

3.349.562 Personen und 5.888.656 Beschäftigungsverhältnisse. Nach gleichartiger Aufbe

reitung des Scientific Use File der VE April 2023 hinsichtlich Variablendefinition und Stich

probeneinschränkung verbleibt eine Vergleichsstichprobe mit Informationen zu 68.591 Be

trieben, 3.591.907 Personen und 6.301.325 Beschäftigungsverhältnissen. 

  

 
8 In der VE können nicht alle von der Mindestlohnregelung ausgeschlossenen Personengruppen 
identifiziert werden (z. B. Personen in den ersten 6 Monaten eines Beschäftigungsverhältnisses in 
direktem Anschluss an eine Periode der Langzeitarbeitslosigkeit oder Untergruppen von Praktikan
tinnen und Praktikanten).  
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Abbildung 3.1: Stundenlohnverteilung in VE 2022 und 2023  

 

Quelle: VE April 2022 und 2023; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Diese Abbildung stellt Stun
denlohnverteilungen für April 2022 (lila Balken) und April 2023 (grüne Balken) im Verhältnis zu den 
zwischen April 2022 und 2023 geltenden Mindestlohngrenzen dar (gestrichelte rote Linie: 9,82 Euro; 
gepunktete rote Linie: 10,45 Euro; durchgezogene rote Linie: 12,00 Euro). 

Abbildung 3.1 stellt die resultierenden Verteilungen der Stundenlöhne im April 2022 (lila 

Balken) und im April 2023 (grüne Balken), sowie die zu verschiedenen Zeitpunkten in den 

Jahren 2022 und 2023 geltenden Mindestlohngrenzen (vertikale rote Linien) dar. Die Bal

ken zeigen die relative Häufigkeit, also den Anteil der Beschäftigten, die den jeweiligen 

Stundenlohn erhalten, in 50 Cent Intervallen. Ab 1. Januar 2022 lag der Mindestlohn bei 

9,82 (gestrichelte rote Linie), wurde zunächst zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro (gepunktete 

rote Linie) und dann zum 1. Oktober 2022 auf 12,00 Euro (durchgezogene rote Linie) an

gehoben. 

Es zeigen sich klare Unterschiede in der Verteilung zwischen April 2022 und April 2023. 

Die Stundenlohnverteilung im April 2022 (lila) weist Häufungen an der zeitgleich geltenden 

Mindestlohngrenze von 9,82 Euro sowie an den darauffolgenden Mindestlohngrenzen von 

10,45 und von 12 Euro auf. Die Häufungen an den Mindestlohngrenzen von 10,45 und von 

12 Euro, die bereits im April 2022 sichtbar sind, deuten auf sogenannte „Antizipationsef

fekte“ hin. D. h., offensichtlich haben einige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bereits vor 

den tatsächlichen Erhöhungen im Juli und Oktober 2022 freiwillig damit begonnen, die 

Löhne anzuheben, um den anstehenden Änderungen vorzugreifen. Im April 2023 
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verschiebt sich die Verteilung insgesamt deutlich nach rechts, wobei insbesondere an der 

nun geltenden Mindestlohngrenze von 12 Euro eine starke Häufung erkennbar ist. 

3.3 Imputation von Stunden und Stundenlöhnen in den PAAD 

Ein Nachteil der IEB und damit auch des PAAD besteht darin, dass Informationen zu den 

gearbeiteten Stunden und den Stundenlöhnen fehlen. Löhne werden in der IEB als Tages

entgelte definiert, also als Verhältnis der Gesamtlohnsumme zu den in einer Beschäfti

gungsperiode gearbeiteten Tagen.9 Da Informationen zum Stundenlohn für die Ermittlung 

der individuellen Mindestlohnbetroffenheit notwendig und somit für die Analyse der kausa

len Effekte des Mindestlohns auf verschiedene Zielvariablen zentral sind, müssen entspre

chende Angaben aus anderen Datenquellen mithilfe statistischer Verfahren in den PAAD 

imputiert werden. 

In der Vergangenheit wurden zur Imputation von Stunden in Datensätze der IEB verschie

dene Ansätze herangezogen. Bonin et al. (2018) und Lubczyk et al. (2020) nutzen ein line

ares Regressionsmodell und Daten der Verdienststrukturerhebung 2014, um Stundenlöhne 

innerhalb der IEB bzw. des PAAD auf Basis soziodemografischer Daten, Beruf, Wirtschafts

zweig und Beschäftigungsform zu imputieren. Ahlfeldt et al. (2019) folgen auch diesem An

satz, verwenden jedoch als Datenbasis den Mikrozensus 2012. Pestel et al. (2020) und 

Isphording et al. (2022) verwenden anstelle einer linearen Regression einen zellbasierten 

Matching-Ansatz, bei dem die fehlenden Angaben der IEB durch Mittelwerte innerhalb von 

Datenzellen statistischer Zwillinge in der Verdienststrukturerhebung (VSE) 2014 ergänzt 

werden. 

In der vorliegenden Studie wird ebenfalls ein zellbasierter Matching-Ansatz verfolgt, um 

relevante Informationen auf Basis der Verdiensterhebung (VE) in den PAAD zu imputieren. 

In der VE können, wie in Abschnitt 3.2 dargestellt, Stundenlöhne auf Individualebene be

rechnet werden. Des Weiteren weisen PAAD und VE ausreichende Überschneidungen hin

sichtlich soziodemografischer und beschäftigungsbezogener Variablen auf. Für das Mat

ching werden zunächst auf Basis dieser Variablen sogenannte „Zellen“ gebildet, d. h., 

 
9 Zwar wurden von Dustmann et al. (2022) erstmals Stundeninformationen auf Basis von Meldungen 
zur Unfallversicherung genutzt. Diese standen jedoch der Allgemeinheit bisher nicht für Forschungs
zwecke zur Verfügung. Ferner haben diese Stundeninformationen den Nachteil, dass sie zwar für 
die Periode vor, aber nicht für die Periode nach Einführung des Mindestlohns zur Verfügung stehen, 
und damit implizit davon ausgehen, dass sich die Verteilung der Stunden in betroffenen und nicht-
betroffenen Betrieben durch den Mindestlohn nicht verändert hat. Da die von Dustmann et al. (2022) 
verwendeten Stundeninformationen also zuletzt für das Jahr 2014 – und somit acht Jahre vor den 
hier betrachteten Mindestlohnerhöhungen im Juli und Oktober 2022 – erfasst wurden, kommt eine 
Anwendung des Imputationsverfahrens aus Dustmann et al. (2022) nicht in Frage. 
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Personengruppen, sodass Individuen innerhalb einer Zelle ähnliche soziodemografische 

und beschäftigungsbezogene Merkmale aufweisen. Konkret werden folgende Kategorien 

für die Zellendefinition verwendet: drei Altersgruppen (unter 25 Jahre, 25 bis 54 Jahre, 55 

Jahre und älter), Geschlecht (männlich/weiblich), zwei Regionen (Ost-/Westdeutschland), 

drei Gruppen von Bruttomonatseinkommen (unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze, zwi

schen der Geringfügigkeits- und der rechnerischen Mindestlohngrenze sowie darüber) 10 

sowie 38 Berufsgruppen (basierend auf dem 2-Steller der KldB 2010) 11. Aus der Kreuzung 

dieser Kategorien ergeben sich theoretisch 1.368 Zellen. Da jedoch nicht jede Zelle in der 

VE tatsächlich gefüllt ist, d. h. individuelle Beobachtungen enthält, verringert sich diese Zahl 

auf 1.350 Zellen. 

Für jede dieser Zellen wird in der VE der Anteil der Beschäftigten mit einem Stundenlohn 

unterhalb des Mindestlohns bestimmt, der gleichzeitig die durchschnittliche individuelle 

Mindestlohnbetroffenheit innerhalb der Zelle darstellt. Es ist wichtig zu beachten, dass 

diese Variable nicht binär ist, sondern Werte zwischen Null und Eins annehmen kann. Da

her kann sie als Schätzer für die individuelle Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, vom 

Mindestlohn betroffen zu sein. Anschließend wird jedem und jeder Beschäftigten innerhalb 

der entsprechenden Zelle im PAAD diese aus der VE berechnete durchschnittliche Min

destlohnbetroffenheit zugeordnet. In weiteren Schritten wird diese neue Variable im PAAD 

auf Betriebsebene aggregiert, indem wiederum ein gewichteter Durschnitt der individuellen 

Betroffenheiten innerhalb eines Betriebes berechnet wird. 

Im Folgenden wird die Güte der Imputation beschrieben und diskutiert. Tabelle 3.1 vermit

telt zunächst einen deskriptiven Überblick über die beobachtete Mindestlohnbetroffenheit 

in der VE 2022 und die imputierte Mindestlohnbetroffenheit im PAAD. Hier fällt auf, dass 

die im PAAD imputierte durchschnittliche Mindestlohnbetroffenheit (mit 13,2 Prozent) ge

ringer ausfällt als die in der VE beobachtete (16,9 Prozent). Das hier angewandte Imputa

tionsverfahren führt also zu einer Unterschätzung der Mindestlohnbetroffenheit in der Ge

samtpopulation der Beschäftigten. Dies trifft auch für die durchschnittliche Mindestlohnbe

troffenheit getrennt nach alten und neuen Bundesländern zu. Betrachtet man die Betriebe 

getrennt nach Größenklassen, wird deutlich, dass die Unterschätzung der Mindestlohnbe

troffenheit für Kleinbetriebe besonders stark ausgeprägt ist, während sie für mittelgroße 

Betriebe deutlich geringer ausfällt. Für Großbetriebe führt das angewandte 

 
10 Die rechnerische Mindestlohngrenze ergibt sich aus der Multiplikation (21 Tage)*(8 Stun
den)*(Mindestlohn pro Stunde in Euro). Zum Zeitpunkt der Erhöhung im Oktober 2022 lag dieser 
Wert bei 2.016 Euro. Die Geringfügigkeitsgrenze vor Erhöhung im Oktober 2022 lag bei 450 Euro.  
11 Konkret sind das die 37 Berufshauptgruppen der KldB2010 sowie Angehörige der regulären Streit
kräfte (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2021 a, b). 
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Imputationsverfahren sogar zu einer leichten Überschätzung der Mindestlohnbetroffenheit. 

Ein ähnliches Muster war auch in der Vorgängerstudie von Isphording et al. (2022) zu be

obachten. 

Tabelle 3.1: Durchschnittliche Stundenlöhne, Arbeitsstunden und Mindestlohnbetroffenheit 

in der VE 2022 (beobachtet) und im PAAD (imputiert) 

 

Stunden-

lohn 

Bezahlte 

Monats-

stunden 

Mindest-

lohn-

betroffenheit 

Beschäftigte 

(in %) 

Stunden-

lohn 

VE 

(beobachtet) 

VE 

(beobachtet) 

VE 

(beobachtet) 

PAAD 

(imputiert) 

PAAD 

(beobachtet) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Gesamtpopulation 21,48 127,63 0,169 0,132 - 

Region 

Alte Bundesländer 21,90 126,14 0,163 0,126 0,772 

Neue Bundesländer 18,64 137,78 0,209 0,153 0,228 

Betriebsgröße  

1 bis 4 Beschäftigte 16,56 91,06 0,352 0,222 0,056 

5 bis 150 Beschäftigte  20,15 128,86 0,172 0,144 0,599 

Mehr als 151 

Beschäftigte 
26,36 139,14 0,089 0,108 0,344 

Wirtschaftszweig 

A - Land- und 

Forstwirtschaft, Fischerei 
13,73 116,55 0,466 0,279 0,016 

B - Bergbau 23,76 149,46 0,051 0,074 0,001 

C - Verarbeitendes 

Gewerbe 
24,51 144,91 0,087 0,081 0,082 

D/E - Energie-/ 

Wasserversorgung, 

Abfallentsorgung 

25,70 148,19 0,052 0,063 0,017 

F - Baugewerbe  19,56 137,07 0,091 0,087 0,082 

G - Handel/ 

Instandhaltung 
19,00 122,59 0,243 0,172 0,128 
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Stunden-

lohn 

Bezahlte 

Monats-

stunden 

Mindest-

lohn-

betroffenheit 

Beschäftigte 

(in %) 

Stunden-

lohn 

VE 

(beobachtet) 

VE 

(beobachtet) 

VE 

(beobachtet) 

PAAD 

(imputiert) 

PAAD 

(beobachtet) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

H - Verkehr und Lagerei 17,56 131,64 0,237 0,155 0,060 

I - Beherbergung und 

Gastronomie 
12,91 89,54 0,591 0,325 0,067 

J - Information und 

Kommunikation 
29,67 142,63 0,081 0,069 0,057 

K – Finanz-

dienstleistungen 
29,65 132,89 0,064 0,051 0,029 

L - Grundstücks- und 

Wohnungswesen 
18,92 93,44 0,307 0,147 0,031 

M - Freiberufliche 

Dienstleistungen 
26,28 131,53 0,102 0,080 0,085 

N - Sonst. wirtschaftliche 

Dienstleistungen 
16,42 112,35 0,362 0,204 0,077 

O - Öffentliche 

Verwaltung 
23,78 153,15 0,017 0,061 0,040 

P - Erziehung und 

Unterricht 
24,53 127,13 0,052 0,100 0,046 

Q - Gesundheits- und 

Sozialwesen 
21,01 118,48 0,102 0,089 0,112 

R - Kunst, Unterhaltung 

und Erholung 
16,57 93,80 0,403 0,178 0,019 

S - Sonstige 

Dienstleistungen 
18,89 102,07 0,254 0,171 0,032 

Quelle: PAAD und VE April 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Stundenlöhne und bezahlte 
Monatsstunden nach betrieblichen Charakteristika aus VE April 2022. Mindestlohnbetroffenheit als 
Anteil betroffener Beschäftigter mit einem Stundenlohn unterhalb der Mindestlohngrenze. Anteil der 
Beschäftigten als Anteil an der Gesamtpopulation. Alle Stichprobendurchschnitte sind mit dem Pro
dukt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) 
und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. Jeder Betrieb stellt eine Beobachtung dar.  
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Die Güte der Imputation lässt sich auch beurteilen, indem man die tatsächliche und die 

imputierte Mindestlohnbetroffenheit in der VE 2022 auf Betriebsebene aggregiert und mit

einander vergleicht. Die tatsächliche Mindestlohnbetroffenheit auf Betriebsebene ergibt 

sich aus dem Anteil der Beschäftigten eines Betriebes mit einem Stundenlohn unterhalb 

der Mindestlohngrenze. Auf individueller Ebene entspricht die imputierte Mindestlohnbe

troffenheit dem Anteil der Beschäftigten mit einem Stundenlohn unterhalb der Mindestlohn

grenze innerhalb der entsprechenden Datenzelle. Die imputierte Mindestlohnbetroffenheit 

auf Betriebsebene ergibt sich dann aus der durchschnittlichen imputierten Mindestlohnbe

troffenheit der Beschäftigten eines Betriebes. 

Abbildung 3.2: Differenz zwischen imputierter und tatsächlicher betrieblicher Mindestlohn

betroffenheit gesamt und nach Betriebsgröße in der VE 2022 

 

Quelle: VE April 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Diese Abbildung stellt die Abweichung 
zwischen imputierter und tatsächlicher Mindestlohnbetroffenheit auf Betriebsebene innerhalb der VE 
April 2022 dar. 

Aus der Differenz zwischen imputierter und tatsächlicher betrieblicher Mindestlohnbetrof

fenheit kann dann der Imputationsfehler berechnet werden. Abbildung 3.2 zeigt dessen 

Verteilung für die gesamte Stichprobe der VE 2022, sowie gesondert nach Betriebsgrößen

klassen. Während der mittlere Imputationsfehler in der Gesamtpopulation der Betriebe 
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relativ moderat ausfällt, weisen vor allem Kleinbetriebe einen großen Imputationsfehler auf. 

Aus Abbildung 3.2 geht auch hervor, dass auch die Varianz des Imputationsfehlers bei 

Kleinbetrieben deutlich höher ist. Mit steigender Betriebsgröße sinkt die Varianz, und die 

Verteilung des Imputationsfehlers konzentriert sich enger um den Wert Null. Dieses Muster 

deutet darauf hin, dass der Imputationsfehler, der durch das zellbasierte Matching-Verfah

ren entsteht, nicht systematisch ist, da er sich mit steigender Anzahl der Beobachtungen in 

einem Betrieb, die zur Berechnung des mittleren Imputationsfehlers verfügbar sind, zuneh

mend ausmittelt.12 

Dennoch stellt die Tatsache, dass Kleinbetriebe, welche auch am stärksten vom Mindest

lohn betroffen sind, den größten Imputationsfehler aufweisen, für die empirische Strategie 

der Differenz-in-Differenzen- bzw. Eventstudien-Schätzungen (siehe Kapitel 4)  eine poten

zielle Herausforderung dar. Dies wäre vor allem dann der Fall, wenn der Imputationsfehler 

systematisch mit den Zielvariablen korreliert ist. So wäre es beispielsweise problematisch 

für den Differenz-in-Differenzen Ansatz, wenn Betriebe mit hoher zwischenbetrieblicher 

Fluktuation einen systematisch anderen Imputationsfehler aufwiesen als Betriebe mit nied

riger Fluktuation. In diesem Fall würde der Imputationsfehler zu einem sogenannten „endo

genen Messfehler“ führen, der wiederum die Schätzergebnisse verzerren könnte. Da der 

Imputationsfehler Abbildung 3.2 zufolge annähernd normalverteilt ist und sich mit steigen

der Anzahl an verfügbaren Beobachtungen innerhalb des Betriebes zunehmend um den 

Wert Null konzentriert, scheint die Annahme eines nicht-systematischen Imputationsfehlers 

zunächst plausibel. Des Weiteren zeigt sich in den Differenz-in-Differenzen-Schätzungen 

in den Kapiteln 5 und 6 unten, dass der Imputationsfehler auch bei Kleinbetrieben nicht zur 

Verletzung der Annahme paralleler Trends führt, wie es im Falle eines systematischen Im

putationsfehlers zu erwarten wäre. Wir sind daher zuversichtlich, dass der Imputationsfeh

ler bei Kleinbetrieben nicht endogen ist und somit auch nicht zu Verzerrungen unser Schät

zergebnisse führt. 

3.4 Lockdown-Index 

Zur Ermittlung der Einschränkung beruflicher Tätigkeiten durch nicht-pharmazeutische In

terventionen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 während der 

 
12 Um die Qualität unseres zellbasierten Matching-Verfahrens besser einordnen zu können, wurden 
die individuellen Mindestlohnbetroffenheiten in der VE zusätzlich (analog zum Vorgehen in Bonin et 
al. 2018) mit einem regressionsbasierten Verfahren geschätzt, auf Betriebsebene aggregiert, und 
ebenfalls mit den tatsächlichen Betroffenheiten verglichen. Die regressionsbasierte Imputation führt 
dabei zu einem um etwa 12 Prozent größeren Imputationsfehler im Vergleich zum zellbasierten Mat
ching-Ansatz. 
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Pandemie zu ermitteln (Deutscher Bundestag 2022), wird der Lockdown-Index von Isphord

ing et al. (2022) herangezogen. Die Erstellung des Index erfolgt gemäß der Methodik, die 

Faber et al. (2020) für die Konstruktion eines Lockdown-Index für die Schweiz verwenden. 

Sie zeigen eine signifikante Korrelation zwischen dem Index und verschiedenen Arbeits

marktgrößen. Im Kontext der Untersuchung von Mindestlohneffekten haben Isphording et 

al. (2022) eine starke Korrelation des Lockdown-Index mit der betrieblichen Mindestlohn

betroffenheit diagnostiziert. 

Um die Betroffenheit verschiedener Berufe von Corona-Maßnahmen zu quantifizieren, 

misst der Lockdown-Index die Notwendigkeit der physischen Nähe zu anderen Menschen 

in einem bestimmten Beruf. Der Index wurde zunächst unter Verwendung von Daten des 

US-amerikanischen „Occupational Information Network“ (O*NET) sowie der Berufsklassifi

kation „Standard Occupational Classification“ (SOC) erstellt (siehe auch Levine und Oswald 

2012). Anschließend wurde er auf die deutsche Klassifikation der Berufe des Jahres 2010 

(KldB 2010) übertragen. Der so ermittelte Index hat eine Spannweite von 0 bis 1. Dabei 

stehen der Wert 0 für „keine physische Nähe zu anderen erforderlich“ und der Wert 1 für 

„sehr große physische Nähe zu anderen erforderlich“. Der Indexwert berücksichtigt zudem, 

dass bestimmte Berufe trotz eines hohen Maßes notwendiger physischer Nähe während 

der Pandemie als systemrelevant eingestuft wurden und daher keine Einschränkungen er

fuhren (z. B. Gesundheits- und Pflegeberufe). Diese Berufe werden mit dem Wert 0 bewer

tet. 

Jedem bzw. jeder Beschäftigten im PAAD wird der ihrem ausgeübten Beruf (nach KldB 

2010) entsprechende Wert des Lockdown-Index zugewiesen.13 Danach wird der gewichtete 

Durchschnitt des Lockdown-Index über alle Beschäftigten eines Betriebes gebildet. Dieser 

Mittelwert des Lockdown-Index auf der Betriebsebene wird im Folgenden als Maß für die 

Betroffenheit eines Betriebes von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie 

verwendet. 

 
13 Eine detaillierte Auflistung dieser Berufe findet sich in Fußnote 11 von Isphording et al. (2022). 
Insbesondere handelt es sich hierbei um folgende Berufsgruppen (auf der KldB 3-Steller Ebene): 
Ver- und Entsorgung, Verkauf von Lebensmitteln, Verkauf von drogerie- und apothekenüblichen Wa
ren, Sanitäts- und Medizinbedarf, Verwaltung, Arzt- und Praxishilfe, Medizinisches Laboratorium, 
Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe, Human- und Zahnmedizin, Phar
mazie, Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege, Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen, 
Lehrtätigkeit für berufsbildende Fächer, betriebliche, Lehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen, 
Technischer Betrieb des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs, Lagerwirtschaft, Post und Zustel
lung, Güterumschlag, Überwachung und Steuerung des Verkehrsbetriebs, Fahrzeugführung im Stra
ßenverkehr, Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr, Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssi
cherheit, Polizeivollzugs- und Kriminaldienst, Gerichts- und Justizvollzug, Gewerbe- und Gesund
heitsaufsicht, Desinfektion, Reinigung. 
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3.5 Inflationsindex 

Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 kam es, gemessen am Verbraucherpreisindex 

(VPI), zu deutlichen Preisanstiegen, der auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Dazu 

zählen die wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie Engpässe und Un

terbrechungen der Versorgung innerhalb globaler Lieferketten, insbesondere bei Roh- und 

Grundstoffen (Müller 2023). Als weiterer Faktor ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine 

ab Februar 2022 zu nennen, der die bestehenden Versorgungsschwierigkeiten, und damit 

den Inflationsdruck, zusätzlich verstärkte. Im Oktober 2022 erreichte die Inflationsrate, ge

messen als Veränderung des VPI zum Vorjahresmonat, in Deutschland mit 10,4 Prozent 

einen Höhepunkt (Statistisches Bundesamt 2022). 

Auf betrieblicher Ebene wirkten sich vor allem die stark gestiegenen Energiepreise auf die 

Produktionsmöglichkeiten aus (Müller 2023). Vor diesem Hintergrund gilt es zu klären, ob 

die Mindestlohnbetroffenheit von Betrieben auch strukturell mit dem beobachteten Energie

preisschock korreliert, da es dadurch zu Verzerrungen der empirisch geschätzten Mindest

lohneffekte kommen könnte. Da weder in den IEB noch im BHP geeignete Informationen 

auf Betriebsebene vorliegen, die die Konstruktion eines Indexes für die Energieintensität 

der Wertschöpfung ermöglichen, erfolgt die Erstellung eines Inflationsindex auf Basis sekt

oraler Daten, um die betriebliche Betroffenheit von steigenden Energiepreisen abzubilden. 

Die Berechnung des Energiepreisindex erfolgt gemäß dem Vorgehen von Rei

ter et al. (2023). Dabei wird die Energieintensität der Wertschöpfung als Verhältnis der 

Energiekosten der Produktion zur Bruttowertschöpfung definiert. Diese Information steht 

auf Sektorenebene (WK 2008 2-Steller) zur Verfügung und kann folglich jedem Betrieb im 

PAAD zugeordnet werden. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit ist eine Differen

zierung auf regionaler Ebene nicht möglich, da weder regionale Informationen über Wert

schöpfungsstrukturen (regionale Input-Output-Informationen) noch regionale Preisindizes 

für beispielsweise Strom, Gas, Öl oder Kohle zur Verfügung stehen. 

Die Datengrundlage für die Berechnung der sogenannten Energiestückkosten bildet die FI

GARO-Datenbank („Full international and global accounts for research in input-output ana

lysis“, FIGARO) von Eurostat (Remond-Tiedrez und Rueda-Cantuche 2019). Diese enthält 

Daten zur länderübergreifenden Verwendung von Vorleistungen in der Güterproduktion. 

Die Abdeckung der Länder umfasst 27 EU-Mitgliedstaaten sowie die 18 wichtigsten EU-

Handelspartner außerhalb der EU für den Zeitraum der Jahre 2010 bis 2022. Die Energie

stückkosten werden auf Basis der verwendeten Inputs aus den Bereichen Energieversor

gung (D35) und Kokerei und Mineralölsektor (C19) sowie der durch das britische 
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Department for Energy Security and Net Zero (2023) erhobenen Kostenentwicklung inter

nationaler Erdgas- sowie Elektrizitätspreise für Unternehmen berechnet. Für eine Normali

sierung werden die Kosten in das Verhältnis zur Bruttowertschöpfung gesetzt. 

Abbildung 3.3 stellt die Entwicklung des Inflationsindex sowohl in absoluten Zahlen (links) 

als auch relativ zum Ausgangswert im Jahr 2012 (rechts) dar. Neben dem Gesamtindex 

werden auch dessen Komponenten (C19 und D35) separat abgebildet. Es ist klar zu erken

nen, dass der Kokerei- und Mineralölsektor (C19) in absoluten Zahlen (links) deutlich stär

ker zum Anstieg der gesamten Energiestückkosten beigetragen hat als der Sektor Energie

versorgung (D35). Zwar war der Anstieg in relativen Zahlen (rechts) im Sektor Energiever

sorgung (D35), der u.a. auch die Versorgung mit Erdgas enthält, deutlich höher. Dieser 

trägt im Durchschnitt über alle Betriebe im PAAD jedoch anteilsmäßig nur knapp 25 Prozent 

an den Energiestückkosten bei. 

Abbildung 3.3: Entwicklung des Inflationsindex und seiner Komponenten zwischen den 

Jahren 2012 und 2022 

 

Quelle: Eurostat FIGARO; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Diese Darstellung zeigt die abso
lute (links) und relative (rechts) Entwicklung der Energiestückkosten für aus den NACE Rev.2 Sek
toren Energieversorgung (D35) und Kokerei- und Mineralölverarbeitung (C19) bezogenen Energie
inputs. Alle Werte wurden als Durschnitt über alle im PAAD enthaltenen Betriebe berechnet. 
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Zur Ermittlung der Betroffenheit von Betrieben durch den Energiepreisschock wird im Fol

genden die Entwicklung des gesamten Inflationsindex, d. h. der Summe der Sektoren C19 

und D35, herangezogen. Im Rahmen der vorliegenden Studie liegt der Fokus insbesondere 

auf den starken Preisanstiegen der letzten Jahre. Daher wird der in den statistischen Ana

lysen verwendete Inflationsindex als absolute Veränderung der Energiestückkosten zwi

schen den Jahren 2016 und 2022 berechnet. Das Jahr 2016 dient als Basisjahr, weil die 

Entwicklung in den Jahren zuvor keinen systematischen Anstieg aufzeigt. Die Steigerung 

der Energiestückkosten beginnt ab dem Jahr 2017 zunächst langsam, beschleunigt sich 

jedoch in den Folgejahren deutlich, wie der starke Anstieg bis zum Jahr 2022 aufzeigt. Die 

Zunahme der betrieblichen Energiestückkosten geht demnach sowohl mit der Corona-Krise 

als auch mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine einher und wird durch den Inflati

onsindex adäquat widergespiegelt. 

3.6 Deskriptive Statistiken des PAAD 

Tabelle 3.2 präsentiert deskriptive Statistiken für die Betriebe im PAAD. Zusätzlich zu den 

Statistiken für die Gesamtstichprobe werden auch jene für die Teilstichproben der Betriebe 

mit niedriger bzw. hoher Mindestlohnbetroffenheit gezeigt. Die Trennung der Betriebe nach 

dem Grad der Mindestlohnbetroffenheit erfolgt dabei anhand des Medians dieser Variable. 

Die strukturellen Merkmale der Betriebe sind jeweils für das zweite Quartal der Jahre 2014, 

2018 und 2022 dargestellt.14 

Beschäftigungsstruktur 

Im Jahr 2022 werden insgesamt 18.976 Betriebe beobachtet, von denen 6.939 gering und 

12.037 stark vom Mindestlohn betroffen sind. Die durchschnittliche betriebliche Mindest

lohnbetroffenheit, gemessen als Anteil der vor der Einführung bzw. Erhöhung des Mindest

lohns unterhalb der jeweils gültigen Mindestlohnschwelle entlohnten Beschäftigten, beträgt 

12 Prozent im Jahr 2014, 8 Prozent im Jahr 2018 und 13 Prozent im Jahr 2022. Die Min

destlohnbetroffenheit ist relativ stark konzentriert: Unter den weniger betroffenen Betrieben 

(unter dem Median) beträgt die Mindestlohnbetroffenheit im Jahr 2014 3 Prozent, im Jahr 

2018 2 Prozent und im Jahr 2022 4 Prozent. Unter den stark betroffenen Betrieben (über 

dem Median) beträgt die Mindestlohnbetroffenheit im Jahr 2014 19 Prozent, im Jahr 2018 

13 Prozent und im Jahr 2022 21 Prozent. 

 
14 Wir wählen für diese Darstellung jeweils das zweite Quartal, weil sich die V(S)E-Daten die für die 
Imputation herangezogen werden, jeweils auf den April der Jahre 2014, 2018 und 2022 beziehen. 
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Rund 43 Prozent der in der PAAD-Stichprobe enthalten Betriebe im Jahr 2022 sind Groß

betriebe mit mehr als 150 Beschäftigten, 53 Prozent sind mittlere Betriebe mit 5 bis 150 

Beschäftigten sind. Kleinbetriebe machen lediglich 4 Prozent der Beobachtungen aus. Wie 

bereits in Tabelle 3.1 dokumentiert, variiert die Mindestlohnbetroffenheit stark mit der Be

triebsgröße. Auch in Tabelle 3.2 zeigt sich, dass Kleinbetriebe in der Gruppe der Betriebe 

mit hoher Mindestlohnbetroffenheit überrepräsentiert sind. Unter den weniger vom Mindest

lohn betroffenen Betrieben finden sich 3 Prozent Kleinbetriebe (1-4 Beschäftigte), 41 Pro

zent mittelgroße Betriebe (5-150 Beschäftigte) und 56 Prozent Großbetriebe (mehr als 150 

Beschäftigte). Unter den stark betroffenen Betrieben hingegen finden sich zu 5 Prozent 

kleine, zu 62 Prozent mittlere und nur zu 33 Prozent große Betriebe. Großbetriebe haben 

also einen geringeren Anteil in der Gruppe mit hoher Mindestlohnbetroffenheit. Ein ähnli

ches Muster lässt sich grundsätzlich auch in den vorherigen Jahren erkennen, wobei der 

Anteil großer Betriebe mit niedriger Mindestlohnbetroffenheit im Zeitverlauf von 2014 bis 

2022 allerdings leicht zunimmt. 

Auch hinsichtlich der Beschäftigungsarten (ausschließlich geringfügig beschäftigt; gering

fügig beschäftigt im Nebenjob; ausschließlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt; so

zialversicherungspflichtig beschäftigt im Nebenjob) zeigen sich Unterschiede zwischen Be

trieben mit niedriger und hoher Mindestlohnbetroffenheit. In niedrig betroffenen Betrieben 

stellen ausschließlich sozialversicherungspflichtig Beschäftigte die deutliche Mehrheit der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (89 Prozent), während nur knapp 1 Prozent aus

schließlich und weitere 3 Prozent im Nebenjob geringfügig beschäftigt sind. Betrachtet man 

die Betriebe mit hoher Mindestlohnbetroffenheit, so sind hier 14 Prozent der Beschäftigten 

ausschließlich geringfügig beschäftigt (mit zusätzlichen 10 Prozent, die in Nebenbeschäfti

gung geringfügig arbeiten). Ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

nimmt in diesen Betrieben (mit 68 Prozent) einen deutlich geringeren Anteil ein. Betriebe, 

die stark vom Mindestlohn betroffen sind, greifen also besonders ausgeprägt auf geringfü

gige Beschäftigung zurück. 
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Tabelle 3.2: Betriebliche Mindestlohnbetroffenheit in den Jahren 2014, 2018 und 2022 nach 

Beschäftigungsstruktur, soziodemografischer Struktur, Lockdown-Index und Inflationsindex 

 

Betriebliche 

Mindestlohn-

betroffenheit (2014)  

Betriebliche 

Mindestlohn-

betroffenheit (2018)  

Betriebliche 

Mindestlohn-

betroffenheit (2022)  

G
es

am
t 

N
ie

dr
ig

 

H
oc

h 

G
es

am
t 

N
ie

dr
ig

 

H
oc

h 

G
es

am
t 

N
ie

dr
ig

 

H
oc

h 

Beschäftigungsstruktur   

Anteil Beschäftigte unter 

8,50 Euro (2014)  
0,12 0,03 0,19       

Anteil Beschäftigte unter 

9,19 Euro (2018)  
   0,08 0,02 0,13    

Anteil Beschäftigte unter 

12,00 Euro (2022)  
      0,13 0,04 0,21 

1-4 Beschäftigte  0,07 0,05 0,09 0,05 0,04 0,06 0,04 0,03 0,05 

5-150 Beschäftigte  0,57 0,49 0,64 0,55 0,48 0,62 0,53 0,41 0,62 

mehr als 150 Beschäftigte  0,36 0,46 0,28 0,40 0,48 0,32 0,43 0,56 0,33 

Anteil ausschließlich 

geringfügiger 

Beschäftigung  

0,12 0,03 0,20 0,10 0,03 0,17 0,08 0,01 0,14 

Anteil geringfügiger 

Beschäftigung im 

Nebenjob  

0,07 0,04 0,09 0,07 0,03 0,10 0,07 0,03 0,10 

Anteil ausschließlich SV-

Beschäftigung  
0,75 0,87 0,65 0,76 0,87 0,66 0,77 0,89 0,68 

Anteil SV-Beschäftigung 

mit Nebenjob  
0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 
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Betriebliche 

Mindestlohn-

betroffenheit (2014)  

Betriebliche 

Mindestlohn-

betroffenheit (2018)  

Betriebliche 

Mindestlohn-

betroffenheit (2022)  

G
es

am
t 

N
ie

dr
ig

 

H
oc

h 

G
es

am
t 

N
ie

dr
ig

 

H
oc

h 

G
es

am
t 

N
ie

dr
ig

 

H
oc

h 

Soziodemografische Struktur  

Anteil Frauen  0,49 0,41 0,55 0,48 0,41 0,54 0,47 0,42 0,51 

Anteil geringe Qualifikation  0,15 0,10 0,19 0,15 0,09 0,20 0,15 0,09 0,19 

Anteil mittlere Qualifikation 0,67 0,64 0,69 0,66 0,63 0,68 0,63 0,60 0,65 

Anteil hohe Qualifikation 0,19 0,25 0,13 0,20 0,28 0,12 0,22 0,31 0,16 

Anteil Alter <25  0,12 0,08 0,15 0,12 0,08 0,15 0,12 0,07 0,16 

Anteil Alter 25-54  0,70 0,75 0,66 0,68 0,73 0,64 0,67 0,72 0,63 

Anteil Alter >54  0,18 0,18 0,19 0,20 0,19 0,21 0,22 0,21 0,22 

Lockdown-Index  

Mittelwert 0,26 0,25 0,28 0,26 0,25 0,27 0,26 0,24 0,28 

Hoch (größer als Median)  0,42 0,37 0,46 0,42 0,37 0,47 0,42 0,37 0,46 

Niedrig (kleiner als 

Median)  
0,13 0,14 0,11 0,13 0,14 0,11 0,13 0,14 0,12 

Inflationsindex  

Mittelwert 1,21 1,40 1,06 1,41 1,39 1,42 1,91 2,00 1,85 

Hoch (größer als Median)  1,80 2,15 1,54 2,27 2,35 2,20 3,21 3,82 2,83 

Niedrig (kleiner als 

Median)  
0,12 0,13 0,12 0,35 0,34 0,35 0,55 0,52 0,59 

Anzahl der 

Beobachtungen  
19.221 7.201 12.020 19.553 8.282 11.271 18.976 6.939 12.037 

Quelle: PAAD; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Mindestlohnbetroffenheit imputiert auf Basis 
von VSE 2014, VSE 2018 und VE April 2022. Alle Stichprobendurchschnitte sind mit dem Produkt 
der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und 
der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. Jeder Betrieb stellt eine Beobachtung dar. Jede Zelle stellt 
die gewichtete mittlere Ausprägung der Variable in der gesamten Stichprobe („Gesamt“) bzw. in den 
Teilstichproben der niedrig („Niedrig“) oder hoch („Hoch“) betroffenen Betriebe dar. 
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Ergänzend zeigt Tabelle 3.3 eine Übersicht über die Anzahl der Beschäftigten, differenziert 

nach Beschäftigungsarten und Betriebsgrößen. Hier wird deutlich, dass in Kleinbetrieben 

das Verhältnis zwischen geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung mit 

41 zu 59 Prozent nahezu ausgeglichen ist. Der Anteil geringfügig Beschäftigter sinkt mit 

steigender Betriebsgröße deutlich, sodass das Verhältnis zwischen geringfügiger und sozi

alversicherungspflichtiger Beschäftigung in Großbetrieben nur etwa 7 zu 93 Prozent be

trägt. Über alle Betriebsgrößen hinweg arbeiten knapp 38 Prozent der geringfügig Beschäf

tigten im Nebenjob. In kleinen Betrieben sind es sogar knapp die Hälfte der geringfügig 

Beschäftigten, die im Nebenjob beschäftigt sind, während die andere Hälfte ausschließlich 

geringfügig beschäftigt ist. 

Tabelle 3.3: Durchschnittliche Beschäftigtenzahlen im zweiten Quartal 2022 

  

Betriebsgröße 

Gesamt 1-4 5-150 150+ 

Absolute Verteilung der Beschäftigung über verschiedene Beschäftigungstypen 

Abhängig Beschäftige (Gesamt) 373,4 2,6 49,2 812,8 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
(SV) 

343,7 1,5 42,4 751,9 

Geringfügig Beschäftigte (geB) 29,6 1,1 6,8 60,9 

Ausschließlich geringfügig 
Beschäftigte 

18,4 0,5 3,7 38,5 

Geringfügig Beschäftigte im 
Nebenjob 

11,2 0,5 3,1 22,4 

Relative Verteilung der Beschäftigung über verschiedene Beschäftigungstypen (in %) 

Abhängig Beschäftige (Gesamt) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
(SV) 

92,1 59,0 86,2 92,5 

Geringfügig Beschäftigte (geB) 7,9 41,0 13,8 7,5 

Ausschließlich geringfügig 
Beschäftigte 

4,9 20,9 7,5 4,7 

Geringfügig Beschäftigte im 
Nebenjob 

3,0 20,2 6,3 2,8 

Anzahl der Beobachtungen 18.976 6.823 9.919 2.234 

Quelle: PAAD und VE 2022, eigene Berechnungen. Anmerkungen: Diese Tabelle stellt gewichtete 
Durchschnitte der Anzahl der Beschäftigten in der letzten Periode vor Mindestlohnbekanntgabe (Q2 
2022) dar. Alle Stichprobendurchschnitte sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsge
wichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 ge
wichtet. Jeder Betrieb stellt eine Beobachtung dar.  
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Soziodemografische Struktur 

In Bezug auf die soziodemografische Struktur zeigen sich Unterschiede zwischen Betrieben 

mit niedriger und hoher Mindestlohnbetroffenheit hinsichtlich des Geschlechts, der Qualifi

kation und des Alters der Beschäftigten. Frauen machen mit 47 Prozent knapp die Hälfte 

der Beschäftigten im PAAD aus, sind jedoch häufiger in Betrieben tätig, die stark vom Min

destlohn betroffen sind: In Betrieben mit niedriger Mindestlohnbetroffenheit beträgt der 

Frauenanteil 42 Prozent, in Betrieben mit hoher Mindestlohnbetroffenheit 51 Prozent. Diese 

Aufteilung hat sich über die Jahre nur wenig geändert. 

Bezüglich der Qualifikation wird für das Jahr 2022 deutlich, dass in Betrieben mit hoher 

Mindestlohnbetroffenheit ein größerer Anteil an niedrig qualifizierten Beschäftigten (19 Pro

zent) anzutreffen ist als in Betrieben mit niedriger Mindestlohnbetroffenheit (9 Prozent).  

Umgekehrt ist der Anteil hoch qualifizierter Beschäftigter in stark vom Mindestlohn betroffe

nen Betrieben mit 16 Prozent vergleichsweise niedrig, während er in Betrieben mit niedriger 

Mindestlohnbetroffenheit bei 31 Prozent liegt. Eine niedrigere betriebliche Mindestlohnbe

troffenheit geht demnach mit einer höheren durchschnittlichen Qualifikation der Beschäftig

ten eines Betriebes einher. Die betriebliche Mindestlohnbetroffenheit variiert auch in Ab

hängigkeit von der Altersstruktur der Beschäftigten. In Betrieben, die stark vom Mindestlohn 

betroffen sind, ist der Anteil junger Beschäftigter höher als in weniger betroffenen Betrieben. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Betriebe mit niedriger Mindestlohnbetroffen

heit durch eine vergleichsweise ältere, höher qualifizierte und überproportional männliche 

Belegschaft und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung charakterisiert sind. In Betrie

ben mit hoher Mindestlohnbetroffenheit ist die Belegschaft hingegen überdurchschnittlich 

weiblich, geringer qualifiziert und vergleichsweise jünger sowie durch geringfügige Beschäf

tigung geprägt. Diese Zusammenhänge sind über die drei Beobachtungsjahre weitgehend 

stabil. 

Lockdown-Index und Inflationsindex 

Tabelle 3.2 präsentiert auch die durchschnittlichen Werte des Lockdown- und des Inflation

sindex (vgl. Abschnitte 3.4 bzw. 3.5) für alle Betriebe, sowie für Betriebe getrennt nach dem 

Grad der Mindestlohnbetroffenheit. Die Durchschnittswerte beider Indizes unterscheiden 

sich nur wenig zwischen den Betrieben mit hoher und niedriger Mindestlohnbetroffenheit. 

Dieser Umstand ist auf die lediglich grobe Unterteilung der Betriebe anhand des Medians 

zurückzuführen. 
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Tabelle 3.4 veranschaulicht die Variation der Lockdown- und Inflationsbetroffenheit von Be

trieben über verschiedene Wirtschaftszweige. Die Zellen geben die gewichteten Mittelwerte 

des Lockdown- bzw. des Inflationsindex über alle Betriebe in dem in der ersten Spalte ge

nannten Wirtschaftszweig an. Aus den Werten für den Lockdown-Index in Spalte (2) wird 

ersichtlich, dass die Corona-Maßnahmen das Gastgewerbe, dessen Tätigkeiten ein hohes 

Maß an physischer Nähe voraussetzen, besonders schwer getroffen haben. Gleichzeitig 

weist das Gastgewerbe auch eine besonders hohe Mindestlohnbetroffenheit auf (vgl. Ta

belle 3.1). Weitere stark von den Corona-Maßnahmen betroffene Branchen sind Kunst, Un

terhaltung und Erholung sowie das Baugewerbe. Das Gesundheits- und Sozialwesen weist 

nur eine geringe Betroffenheit durch Corona-Maßnahmen auf, weil Tätigkeiten in diesem 

Bereich als systemrelevant eingestuft wurden und daher keinen wesentlichen Einschrän

kungen der Berufsausübung unterlagen (vgl. Abschnitt 3.4).  

Betrachtet man die Werte für den Inflationsindex in Spalte 3 von Tabelle 3.4, so zeigt sich, 

dass insbesondere Verkehr und Lagerei, das Verarbeitende Gewerbe und das Gastge

werbe von der energiepreisgetriebenen hohen Inflation betroffen waren. Verkehr und La

gerei sowie das Verarbeitende Gewerbe sind in der Wertschöpfung besonders energiein

tensiv. Im Gastgewerbe ist der Anteil der Energiekosten zwar niedriger, es gibt jedoch nur 

geringe Substitutionsmöglichkeiten für die benötigte Energie. Während das Verarbeitende 

Gewerbe nicht zu den klassischen Mindestlohnbranchen zählt, sind die anderen beiden 

Wirtschaftszweige tendenziell durch eine überdurchschnittliche Mindestlohnbetroffenheit 

gekennzeichnet (siehe auch Dütsch et al. 2023). 

  



42 

 

Tabelle 3.4: Durchschnittliche Werte des Lockdown- und des Inflationsindex nach Wirt

schaftszweig  

 Lockdown-Index Inflationsindex 

Definition der Indizes 

Anteil der Tätigkeiten, 

die körperliche Nähe 

erfordern; 1 = 100% 

Energiestückkosten der 

Sektoren D35 und C19, 

Veränderung in 

Prozentpunkten zwischen 

2016 und 2022 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  0,214 2,875 

Bergbau  0,312 -2,648 

Verarbeitendes Gewerbe  0,316 4,594 

Energie- & Wasserversorgung, 

Abfallentsorgung  
0,319 1,046 

Baugewerbe  0,391 2,507 

Handel, Reparatur von Kfz  0,289 1,504 

Verkehr und Lagerei  0,137 4,220 

Gastgewerbe  0,580 3,670 

Information und Kommunikation  0,209 0,531 

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen  0,311 1,240 

Grundstücks- und Wohnungswesen  0,324 0,514 

Freiberufliche, wissensch. und techn. 

Dienstleistungen  
0,249 0,774 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen  0,158 0,898 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung  0,151 0,917 

Erziehung und Unterricht  0,127 0,717 

Gesundheits- und Sozialwesen  0,110 1,204 

Kunst, Unterhaltung und Erholung  0,420 1,740 

Sonstige Dienstleistungen  0,272 0,889 

Anzahl der Beobachtungen  18.976 18.976 

Quelle: PAAD, eigene Berechnungen. Anmerkungen: Alle Stichprobendurchschnitte sind mit dem 
Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korri
gieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. Jeder Betrieb stellt eine Beobachtung dar.   
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4 Methodisches Vorgehen 

Das übergeordnete Ziel des Forschungsvorhabens ist die Identifikation kausaler Effekte der 

Erhöhung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro auf die Zielgrößen (1) 

inner- und zwischenbetriebliche Mobilitätsprozesse sowie (2) inner- und zwischenbetriebli

che Lohnstrukturen. Genauer werden die Zielvariablen wie folgt definiert: 

• (1a) Innerbetriebliche Mobilitätsprozesse werden als Übergänge zwischen ge

ringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung definiert.  

• (1b) Zwischenbetriebliche Mobilitätsprozesse werden durch die Anzahl der Neu

einstellungen und der Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen auf Be

triebsebene erfasst.  

• (2a) Innerbetriebliche Lohnstrukturen werden durch die Verhältnisse von Quan

tilen der innerbetrieblichen Lohnverteilung gemessen. 

• (2b) Zwischenbetriebliche Lohnstrukturen werden durch Quantilsverhältnisse 

der Verteilung betrieblicher Durchschnittsentgelte erfasst.  

Der Fokus der Studie liegt auf Effekten der betrieblichen Mindestlohnbetroffenheit auf diese 

Zielvariablen. Die Mindestlohnbetroffenheit auf Betriebsebene ist als Anteil der Beschäftig

ten, die vor der Mindestlohnerhöhung weniger als 12 Euro brutto pro Arbeitsstunde verdien

ten, definiert. Diese Maßzahl erfordert Informationen über die Stundenlöhne der Beschäf

tigten, die in den IEB-Daten nicht verfügbar sind. Daher werden diese Informationen auf 

Basis Verdiensterhebung (VE) in den PAAD imputiert (siehe Abschnitt 3.3 für Details). 

Gleichung 1: Definition der Mindestlohnbetroffenheit (MLB) 

 

Gleichung 1 gibt die formale Definition der Mindestlohnbetroffenheit (MLB) an. Die Variable 

 bezeichnet dabei die Anzahl der Beschäftigten in Betrieb  im zweiten Quartal 

2022, d. h. im Quartal vor den Mindestlohnerhöhungen im dritten und vierten Quartal des 

Jahres 2022. Da die erste Mindestlohnerhöhung des Jahres 2022, die am 1. Januar statt

fand, vor dem Erhebungszeitpunkt der VE im April 2022 liegt, können die Effekte dieser 
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Erhöhung auf Basis der vorliegenden Daten nicht mitberücksichtigt werden. Die in Glei

chung 1 angeführte Mindestlohnbetroffenheit bezieht sich daher auf die Erhöhungen des 

gesetzlichen Mindestlohns am 1. Juli und am 1. Oktober 2022. 

Die Indikatorfunktion  nimmt den Wert 1 an, wenn der Stun

denlohn in Beschäftigungsverhältnis 𝑛 unterhalb der Mindestlohngrenze von 12 Euro liegt, 

und nimmt einen Wert von Null an, wenn dies nicht der Fall ist. Damit zeigt  in 

Gleichung 1 den Anteil aller Beschäftigten eines Betriebes an, die im zweiten Quartal 2022 

unterhalb der Mindestlohngrenze von 12 Euro verdient haben. 

Das Grundproblem der kausalen Analyse besteht darin, ausschließlich jene Veränderungen 

in den definierten Zielgrößen zu messen, die ursächlich auf die Erhöhung des Mindestlohns 

zurückzuführen sind. Die fundamentale empirische Herausforderung ist die Beantwortung 

der folgenden, kontrafaktischen Frage: Wie hätten sich die Zielgrößen im Zeitraum nach 

Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns entwickelt, wenn dieser nicht erhöht worden 

wäre? Um diese Frage zu beantworten, stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, die 

ein quasi-experimentelles Design der Evaluation der Mindestlohnerhöhung sichern. 

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um verschiedene Spezifikationen und Erweiterun

gen des klassischen Differenz-in-Differenzen-Ansatzes (DiD-Ansatz). Dieser Ansatz domi

niert die empirische Mindestlohnforschung seit seiner Anwendung in den einflussreichen 

US-amerikanischen Studien von Card (1992) und Card und Krueger (1994). Er gilt in der 

nationalen und internationalen Mindestlohnforschung als Standardverfahren zur Schätzung 

kausaler Effekte. Im Kontext des deutschen Mindestlohns wurden verschiedene Varianten 

des DiD-Ansatzes bereits in früheren Evaluationsstudien (z. B. Bonin et al. 2018, Isphording 

et al. 2022 oder Pestel et al. 2020) und Fachartikeln (z. B. Dustmann et al. 2022, Bossler 

und Schank 2023) angewandt. 

4.1 Differenz-in-Differenzen-Schätzung 

Das Grundprinzip des DiD-Ansatzes liegt darin, den Unterschied in der Zielgröße vor und 

nach Einführung einer zu untersuchenden Maßnahme – in diesem Kontext die Mindest

lohnerhöhung – für eine Gruppe von Betroffenen (Treatmentgruppe) und eine Gruppe von 

nicht Betroffenen (Kontrollgruppe) miteinander zu vergleichen. 
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Gleichung 2: Schätzgleichung DiD-Modell 

 

Gleichung 2 gibt die primäre Schätzgleichung für den DiD-Ansatz der vorliegenden Studie 

an. Dabei bezeichnet  die Zielvariable der Untersuchung in Betrieb  zum Zeitpunkt , 

während  die in Gleichung 1 definierte Mindestlohnbetroffenheit vor der Min

destlohnerhöhung darstellt. Diese Variable fungiert als Maß für die Intensität des Treat

ments. Während die Treatment-Variable in klassischen DiD-Schätzungen generell einer bi

nären Unterscheidung zwischen Treatment- und Kontrollgruppe entspricht, ist  

ein kontinuierliches Maß für den Grad der Betroffenheit eines Betriebs durch die Mindest

lohnerhöhung. Wie erst kürzlich von Callaway et al. (2024) gezeigt wurde, kann der DiD-

Ansatz im Kontext eines kontinuierlichen Treatments angewandt werden. Um die Robust

heit der auf Gleichung 2 basierenden Schätzergebnisse zu untersuchen, werden zusätzli

che Schätzungen mit binärer Unterteilung der Untersuchungseinheiten in stark und 

schwach vom Mindestlohn betroffene Betriebe (analog zum klassischen DiD-Ansatz) durch

geführt. Details hierzu finden sich in Kapitel 7. Die beiden Indikatorvariablen 

und  kennzeichnen die Perioden vor und nach den Mindestlohnerhöhungen 

ab dem dritten Quartal 2022.15 Der kausale Effekt der Mindestlohnerhöhung auf die jewei

lige Zielvariable entspricht dem zu schätzenden Koeffizienten . 

Eine zentrale Voraussetzung des DiD-Ansatzes ist, dass sich die Ergebnisgrößen, also Be

schäftigungsbewegungen oder Lohnstrukturen, in Abwesenheit der Intervention – im vor

liegenden Fall die Mindestlohnerhöhung – in der Treatment- und der Kontrollgruppe ver

gleichbar entwickelt hätten. Diese zentrale Voraussetzung für die Schätzung kausaler Ef

fekte im DiD-Setting ist als die „Annahme paralleler Trends“ bekannt. Da die kontrafaktische 

Entwicklung der Zielvariable in der Treatmentgruppe grundsätzlich nicht beobachtbar ist, 

ist diese Annahme nicht direkt testbar. Sie kann jedoch plausibilisiert werden, indem über

prüft wird, ob die beobachteten Trends in der Zielvariable vor der Intervention parallel wa

ren. In Gleichung 2 ist dieser Plausibilisierungstest durch die Aufnahme einer 

 
15 Das zweite Quartal 2022 (also jenes Quartal unmittelbar vor den Mindestlohnerhöhungen des 
dritten und vierten Quartals) dient als Referenzquartal und wird daher exkludiert. Daher sind alle 
Gleichung 3 geschätzten Effekte als Veränderungen relativ zu diesem Referenzquartal zu interpre
tieren. 
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Indikatorvariable  für die Perioden vor den Erhöhungen des Mindestlohns ab 

dem dritten Quartal 2022 implementiert. Der Koeffizient   zeigt hier an, ob es signifikante 

Unterschiede in den Zielvariablen vor der Erhöhung des Mindestlohns gab. Ist dieser Koef

fizient statistisch nicht von Null unterscheidbar, deutet dies darauf hin, dass die Annahme 

paralleler Trends plausibel ist. 

Zusätzlich enthält Gleichung 2 einen Vektor von beobachtbaren Charakteristika  des 

Betriebs , die über die Zeit variieren, sowie fixe Effekte auf Ebene des Betriebs  bzw. 

der Zeitperiode , um für beobachtete und unbeobachtete (jedoch entlang der Betriebs- 

bzw. Zeit-Dimension konstante) Heterogenität zu kontrollieren. 

Um die dynamischen Effekte der Mindestlohnbetroffenheit auf die Zielvariablen zu untersu

chen, wird zusätzlich zum statischen DiD-Modell in Gleichung 2 ein Eventstudien-Modell 

geschätzt. Gleichung 3 gibt die entsprechende Schätzgleichung an. 

Gleichung 3: Schätzgleichung Eventstudien-Modell 

 

Hierbei erlaubt der Interaktionsterm , den Effekt der Mindestlohner

höhung für jedes Quartal  über den Beobachtungszeitraum getrennt zu evaluieren. Der 

Vektor  enthält somit alle Effekte der MLB vor und nach der Mindestlohnerhöhung. Die 

Schätzung der Gleichung 3 ermöglicht somit die Evaluierung des zeitlichen Profils von Min

destlohneffekten. Darüber hinaus ermöglicht sie eine einfache Überprüfung der Annahme 

paralleler Trends: Wenn alle  für den Zeitraum vor der Mindestlohnerhöhung 

 statistisch insignifkant sind, dann ist die Annahme paralleler 

Trends plausibel. Die Schätzer  für den Zeitraum nach der Mindestlohnerhöhung 

 repräsentieren die geschätzten Effekte der Mindestlohnerhöhung 

auf die Zielvariable. Diese Schätzer zeichnen folglich das zeitliche Profil der Effekte der 

Mindestlohnerhöhung nach, während der Schätzer  aus Gleichung 2 dem aggregierten 

Effekt über die gesamte Periode nach der Mindestlohnerhöhung entspricht. 
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4.2 Mögliche Verletzungen der Annahme paralleler Trends 

Der DiD-Ansatz basiert auf der grundlegenden Annahme paralleler Trends zwischen der 

Treatment- und der Kontrollgruppe. Im Fall eines binären Treatments besagt diese An

nahme, dass sich die Zielgrößen in der Kontroll- und der Treatmentgruppe in vergleichbarer 

Weise entwickelt hätten, wenn die Treatmentgruppe keiner Intervention ausgesetzt gewe

sen wäre. Im Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens ist das Treatment jedoch 

nicht binär, sondern kontinuierlich. Eine einfache Unterteilung der Gesamtpopulation in 

zwei Gruppen ist somit nicht möglich. Vielmehr werden alle Untersuchungseinheiten mit 

unterschiedlicher Intensität behandelt. 

Die Annahme paralleler Trends ist jedoch auch im Fall eines kontinuierlichen Treatments 

grundlegend und notwendig für die korrekte Identifikation kausaler Auswirkungen auf die 

Zielvariablen (Callaway et al. 2024). In diesem Fall besagt die Annahme, dass die Zielgrö

ßen bei Untersuchungseinheiten mit unterschiedlicher Treatment-Intensität ohne Interven

tion eine vergleichbare Entwicklung vollzogen hätten. Die Plausibilität dieser Annahme 

hängt zentral davon ab, ob die Treatment-Intensität signifikant mit Trends der Zielvariablen 

in den Perioden vor der Intervention korreliert. Ist dies der Fall, unterliegen Untersuchungs

einheiten mit unterschiedlicher Treatment-Intensität auch unterschiedlichen Trends in den 

Zielvariablen, sodass eine Isolierung des kausalen Effektes der Intervention nicht möglich 

ist. 

Im Kontext der Mindestlohnerhöhungen ab dem dritten Quartal 2022 weisen mehrere Fak

toren auf eine mögliche Verletzung der Annahme paralleler Trends hin. Diese werden im 

Folgenden dargelegt und diskutiert. 

Ein möglicher verzerrender Effekt könnte von der Corona-Pandemie ausgehen. Insbeson

dere erscheint es wahrscheinlich, dass Betriebe, die beispielsweise aufgrund von Lock

down-Maßnahmen stark von der Pandemie betroffen waren, einen anderen Trend in den 

Zielgrößen aufweisen als Betriebe, die weniger stark betroffen waren. Dies könnte zu einer 

Verletzung der Annahme paralleler Trends führen, sofern die betrieblichen Betroffenheiten 

von Mindestlohnerhöhung und Corona-Maßnahmen korrelieren. 

Abbildung 4.1 legt einen schwach positiven Zusammenhang zwischen Lockdown-Index und 

der Mindestlohnbetroffenheit im zweiten Quartal 2022 für die Betriebe im PAAD nahe. Be

triebe, die stärker von den Mindestlohnerhöhungen ab dem dritten Quartal 2022 betroffen 

waren, waren also auch etwas stärker von Corona-Maßnahmen betroffen. Isphording et al. 

(2022) dokumentieren ebenfalls positive Korrelationen zwischen Lockdown-Index und 
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Mindestlohnbetroffenheit von Betrieben in den Jahren 2014 und 2018. Demnach waren Be

triebe, die stark von der Mindestlohneinführung bzw. dessen Erhöhung mit Beginn des Jah

res 2019 betroffen waren, nach Ausbruch der Corona-Pandemie auch stark durch die Lock

down-Maßnahmen eingeschränkt. 

Abbildung 4.1: Korrelation zwischen Lockdown-Index und betrieblicher 

Mindestlohnbetroffenheit im Jahr 2022 

 

Quelle: PAAD, eigene Berechnungen. Anmerkungen: Erstellung des Lockdown-Index nach Isphord
ing et al. (2022). Darstellung als Bin-Scatterplot. Jeder Datenpunkt zeigt die jeweiligen Mittelwerte in 
einem Perzentil der Mindestlohnbetroffenheit 2022 dar. 

Ähnliche Bedenken bestehen hinsichtlich der ab der zweiten Jahreshälfte 2021 einsetzen

den hohen Inflation. Auch hier könnten Betriebe mit höherer Mindestlohnbetroffenheit in 

anderer Weise von den Preissteigerungen, insbesondere von den hohen Energiepreisen, 

betroffen gewesen sein oder darauf reagiert haben als Betriebe mit niedriger Mindestlohn

betroffenheit. Ein solcher Zusammenhang ist vor allem daher zu vermuten, da verschie

dene Branchen, die besonders stark vom Mindestlohn betroffen sind – wie etwa das Gast

gewerbe, die Land- und Forstwirtschaft, oder das Verkehrs- und Lagereiwesen – auch eine 

deutlich stärkere Betroffenheit von hohen Energiepreisen zeigen (siehe Tabelle 3.1 und 

Tabelle 3.4). Abbildung 4.2 unterstützt die Vermutung eines schwach positiven Zusammen

hangs zwischen Inflationsindex und Mindestlohnbetroffenheit im zweiten Quartal 2022 für 

die Betriebe im PAAD. Diese positive Korrelation deutet darauf hin, dass Betriebe, die stär

ker von den Mindestlohnerhöhungen der zweiten Jahreshälfte 2022 betroffen waren, auch 

etwas stärker von der hohen Inflation betroffen waren. 
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Abbildung 4.2: Korrelation zwischen Inflationsindex und betrieblicher Mindestlohnbetroffen

heit im Jahr 2022 

 

Quelle: PAAD, eigene Berechnungen. Anmerkungen: Inflationsindex berechnet auf Basis von Eu
rostat FIGARO. Darstellung als Bin-Scatterplot. Jeder Datenpunkt zeigt die jeweiligen Mittelwerte in 
einem Perzentil der Mindestlohnbetroffenheit 2022 dar. 

Schließlich muss sichergestellt werden, dass die Schätzergebnisse den Effekt der zu un

tersuchenden Mindestlohnerhöhungen ab dem dritten Quartal 2022 isolieren und nicht 

auch Effekte vorangegangener Erhöhungen oder gar der Einführung des Mindestlohns im 

Jahr 2015 mit aufnehmen. In Abbildung 4.3 lässt sich ein stark positiver Zusammenhang 

zwischen der Mindestlohnbetroffenheit im zweiten Quartal 2022 und der Mindestlohnbe

troffenheit im zweiten Quartal des Jahres 2014 (d. h. vor der Einführung des Mindest

lohns; linkes Bild) bzw. des Jahres 2018 (d. h. vor der Erhöhung des Mindestlohns im Ja

nuar 2019; rechtes Bild) für die Betriebe im PAAD erkennen. Betriebe, die stark von der 

Einführung des Mindestlohns bzw. von dessen Erhöhung im Januar 2019 betroffen waren, 

weisen somit auch bei den Erhöhungen ab dem dritten Quartal 2022 eine starke Mindest

lohnbetroffenheit auf. Dadurch könnten die Schätzergebnisse zum Teil auch längerfristige 

Effekte der Mindestlohneinführung bzw. vorangegangene Erhöhungen enthalten, was zu 

einer Überschätzung der Effekte der Mindestlohnerhöhungen ab dem dritten Quartal 2022 

führen würde. 
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Abbildung 4.3: Korrelation zwischen der Mindestlohnbetroffenheit im Jahr 2022 und der 

Betroffenheit vor der Einführung im Jahr 2015 bzw. vor der Erhöhung im Jahr 2019 

 

Quelle: PAAD; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Darstellung als Bin-Scatterplot. Jeder Daten
punkt zeigt die jeweiligen Mittelwerte in einem Perzentil der Mindestlohnbetroffenheit 2022. 

Ein Ansatzpunkt, um trotz der skizzierten möglichen Probleme kausale Effekte der zu un

tersuchenden Mindestlohnerhöhung identifizieren zu können ist, mithilfe geeigneter Maße 

für  die Betroffenheit der Betriebe (i) von Corona-Maßnahmen, (ii) von hoher Inflation, sowie 

(iii) der Einführung bzw. der vorangegangenen Erhöhung des Mindestlohns im Januar 2019 

zu kontrollieren.16 Dafür sind in Gleichung 2 und Gleichung 3 entsprechende Kontrollvari

ablen in den Vektor  aufzunehmen. Zusätzlich kann auch für sektorspezifische Trends 

kontrolliert werden, um jene Komponente des Trends in den Zielvariablen zu erfassen, die 

für alle Betriebe eines Wirtschaftsabschnitts identisch ist. Da die Betroffenheit von Corona-

Pandemie bzw. hoher Inflation starke Variation über Wirtschaftsklassen aufweisen, er

scheint dieser Ansatz als geeignet, um den genannten Herausforderungen zu begegnen. 

Als Kontrollvariable für die Betroffenheit von Corona-Maßnahmen wird der Lockdown-Index 

nach Isphording et al. (2022), dessen Konstruktion in Abschnitt 3.4 erläutert wurde, heran

gezogen. Der Index misst die Betroffenheit von Lockdown-Maßnahmen auf der 

 
16 Da die Mindestlohnbetroffenheit in den IEB nicht direkt berechnet werden kann und für die vorlie
genden Analysen aus den Verdienst(struktur)erhebungen in den PAAD imputiert wird, können hier 
nur die Einführung des Mindestlohns im Januar 2015 und die Erhöhung im Januar 2019 berücksich
tigt werden. Nur für diese beiden Jahre liegen geeignete Daten aus den Verdienststrukturerhebun
gen 2014 und 2018 vor. 
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betrieblichen Ebene und kann daher zusätzlich zu etwaigen sektorspezifischen Trends in 

die Schätzungen aufgenommen werden. Um für die Betroffenheit durch die hohe Inflation 

zu kontrollieren, wird der Inflationsindex verwendet, dessen Konstruktion in Abschnitt 3.5 

dargestellt wurde. Der Lockdown-Index, der auf Betriebsebene gebildet wird, ist über die 

Zeit konstant und somit perfekt korreliert mit fixen Betriebseffekten. Aus diesem Grund er

folgt eine Einteilung der Betriebe anhand ihrer Lockdown-Betroffenheit in Dezile. Für jedes 

dieser Dezile wird eine Indikatorvariable gebildet und mit den Quartalsindikatoren intera

giert. Der Inflationsindex hingegen wird auf Ebene der 2-Steller Wirtschaftsklassen gebildet. 

Er ist somit perfekt korreliert mit sektorspezifischen Trends. Daher werden Indikatorvariab

len für die Dezile der Inflationsbetroffenheit gebildet und mit den Quartalsindikatoren inter

agiert. Während die Kontrollvariablen für Lockdown- und Inflationsbetroffenheit also nicht 

in ihrer ursprünglichen Form in die Schätzung aufgenommen werden können, stellt diese 

Vorgehensweise sicher, dass für unterschiedliche Trends zwischen Gruppen von Betrieben 

mit niedriger bis hoher Betroffenheit (entlang der Dezile der jeweiligen Verteilung) korrigiert 

wird. Da sowohl der Lockdown- als auch der Inflationsindex innerhalb dieser Dezils-Grup

pen variieren, sind diese Kontrollvariablen nicht länger perfekt mit den fixen Betriebs- bzw. 

Wirtschaftsklasseneffekten korreliert. Auf diese Weise kann in den Spezifikationen flexibel 

für unterschiedliche Trends in Abhängigkeit von der Lockdown- bzw. Inflationsbetroffenheit 

kontrolliert werden. 

Um für etwaige Korrelationen der betrieblichen Mindestlohnbetroffenheit über verschiedene 

Veränderungen des Mindestlohns hinweg zu kontrollieren, können die Maße der Mindest

lohnbetroffenheit im zweiten Quartal des Jahres 2014 (also vor der Mindestlohneinführung) 

und des Jahres 2018 (also vor der Mindestlohnerhöhung im Januar 2019) als zusätzliche 

Kontrollvariablen in die Schätzung aufgenommen werden. Auch diese Variablen sind für 

einen gegebenen Betrieb über die Zeit konstant und somit perfekt korreliert mit fixen Effek

ten auf Betriebsebene. Daher werden, analog zu Lockdown- und Inflationsindex, Indikator

variablen für die Dezile der Mindestlohnbetroffenheit in den Jahren 2014 bzw. 2018 gebildet 

und mit den Quartalsindikatoren interagiert. Damit wird der potenziell verzerrende Einfluss 

früherer Mindestlohninterventionen ggf. absorbiert. Dieser Ansatz ermöglicht mit anderen 

Worten die Isolierung des kausalen Effekts der in dieser Studie fokussierten Mindestlohn

erhöhung auf 12 Euro brutto pro Stunde. Ein Vergleich der Schätzergebnisse mit und ohne 

Kontrolle für frühere Mindestlohninterventionen erlaubt eine Einschätzung, wie stark in den 

beobachteten Ergebnissen Nachwirkungen der vorangegangen – vergleichsweise modera

ten – Mindestlohnerhöhungen die reinen Effekte der – vergleichsweise sehr starken – Er

höhungen des Mindestlohns ab dem dritten Quartal 2033 überlagern. 
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Sollte die Annahme paralleler Trends nur bedingt auf die oben erörterten zusätzlichen Kon

trollvariablen erfüllt sein, spricht man von einem „konditionalen DiD-Schätzer“. Für valide 

Inferenz ist hier lediglich eine abgeschwächte Variante der Annahme paralleler Trends er

forderlich. Diese lautet, dass parallele Trends in den Zielgrößen bedingt auf alle beobacht

baren Kontrollvariablen gegeben sein müssen. 

Ein weiterer potenzieller Verlust der Validität einer DiD-Schätzung ergibt sich aus der Mög

lichkeit eines systematischen Imputationsfehlers bei der Ermittlung der Mindestlohnbetrof

fenheit im PAAD. Ein systematischer Imputationsfehler läge beispielsweise vor, wenn der 

Imputationsfehler mit unbeobachteten Merkmalen des zugehörigen Betriebes korreliert ist. 

Es gibt keine Möglichkeit, für einen solchen systematischen Messfehler zu kontrollieren. 

Jedoch würden sich damit verbundene Verzerrungen in einer systematischen Verletzung 

der Annahme paralleler Trends, insbesondere für Kleinbetriebe (welche den deutlich größ

ten Imputationsfehler aufweisen, siehe Abbildung 3.2), niederschlagen. Es zeigt sich jedoch 

über alle Schätzungen hinweg, dass die (konditionalen) Trends für die Gruppe der Kleinbe

triebe mit bis zu 4 Beschäftigten stabil sind, was gegen einen systematischen Imputations

fehler spricht. 
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5 Auswirkungen der Mindestlohnerhöhung auf 
Betriebsebene 

Dieses Kapitel widmet sich den gemeinsamen Effekten der Mindestlohnerhöhungen im drit

ten und vierten Quartal 2022 auf die Zielgrößen der zwischen- und innerbetrieblichen Be

schäftigungsbewegungen sowie der innerbetrieblichen Lohnstruktur. Die Analysen stützen 

sich auf ein balanciertes Panel von Betrieben, die von Januar 2019 durchgehend bis De

zember 2023 im PAAD beobachtet werden. Die Stichprobe wurde auf Basis der im zweiten 

Quartal 2022 beobachteten Betriebe geschichtet. Durch die Verwendung eines sogenann

ten balancierten Panels wird sichergestellt, dass über den gesamten Beobachtungszeit

raum hinweg dieselben Betriebe miteinander verglichen werden.17 Damit ist gewährleistet, 

dass die für den Differenz-in-Differenzen-Ansatz zentrale Annahme paralleler Trends an

gemessen auf Plausibilität geprüft werden kann. 

Für jede Zielvariable werden sowohl aggregierte DiD-Schätzungen (Gleichung 2) als auch 

detaillierte Eventstudien-Schätzungen (Gleichung 3) präsentiert. Alle Schätzungen beinhal

ten ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig × Region × Quartal-Interaktionen, um flexi

bel für unbeobachtete Trends zu kontrollieren, die für die jeweiligen Wirtschaftszweige in 

den verschiedenen Regionen spezifisch sind. Darüber hinaus werden die Lockdown- und 

die Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren) als Kontrollvariablen 

einbezogen.18 Für alle Schätzungen werden die Beobachtungen mit dem Produkt aus den 

vom IAB gelieferten Stratifizierungsgewichten und der Gesamtbeschäftigung der Betriebe 

im zweiten Quartal 2022, also dem Quartal vor den beiden Mindestlohnerhöhungen, ge

wichtet. Die Standardfehler werden auf Betriebsebene geclustert und sind somit robust ge

genüber beliebigen Formen von nicht-konstanter Varianz der unbeobachteten Störterme im 

Modell (Heteroskedastizität). 

 
17 Ein Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass potenzielle Auswirkungen, die durch Betriebs
schließungen oder -gründungen entstehen, in den geschätzten Effekten nicht berücksichtigt werden. 
Um mögliche Verzerrungen auszuschließen, werden zusätzliche Sensitivitätsanalysen durchgeführt, 
für die alle verfügbaren Beobachtungen im Rahmen eines unbalancierten Panels verwendet werden. 
Die Ergebnisse dieser Sensitivitätsanalysen werden in Abschnitt 7 diskutiert. 
18 Da der Lockdown-Index (siehe Abschnitt 3.4) lediglich zwischen Betrieben, jedoch nicht über die 
Zeit hinweg variiert (und damit kollinear zu den fixierten Firmeneffekten ist), werden Indikatorvariab
len für die Dezile der Lockdown-Betroffenheit gebildet und mit den Quartalsindikatoren interagiert. 
Denselben Ansatz wählen wir für den Inflationsindex (Abschnitt 3.5), der nur auf Ebene der 2-Steller 
Wirtschaftsklassen variiert. Die Spezifikationen lassen somit unterschiedliche Trends nach den De
zilen der Lockdown- und der Inflationsbetroffenheit zu. 
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5.1 Auswirkungen auf zwischenbetriebliche 
Beschäftigungsbewegungen 

In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen der Mindestlohnerhöhungen im dritten und 

vierten Quartal 2022 auf die Bewegungsströme von Beschäftigten zum einen zwischen Be

trieben sowie zum anderen in und aus Arbeitslosigkeit untersucht. Tabelle 5.1 fasst die 

zwischenbetrieblichen Beschäftigungsbewegungen für die Stichprobenbetriebe im zweiten 

Quartal 2022 deskriptiv zusammen. Dabei wird zwischen sozialversicherungspflichtigen 

und geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen unterschieden. Die Zugangsquote in einen 

(bzw. die Abgangsquote aus einem) Beschäftigungstyp ist definiert als die Anzahl der Zu

gänge in diesen (bzw. der Abgänge aus diesem) Beschäftigungstyp im Verhältnis zur Ge

samtbeschäftigung eines Betriebes am Quartalsende. 

Aus Tabelle 5.1 geht hervor, dass im zweiten Quartal 2022 sowohl für sozialversicherungs

pflichtig als auch für geringfügig Beschäftigte die Zugangsquoten die Abgangsquoten leicht 

übersteigen. So erfolgten im zweiten Quartal 2022 Zugänge in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung im Umfang von durchschnittlich 8,0 Prozent der Gesamtbeschäftigung eines 

Betriebes, während die Abgänge im Durchschnitt bei etwa 6,0 Prozent der Gesamtbeschäf

tigung lagen. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei den geringfügig Beschäftigten, deren 

durchschnittliche Betriebszugänge mit 2,8 Prozent der Gesamtbeschäftigung ebenfalls hö

her ausfielen als die Abgänge mit 2,0 Prozent. Die Beschäftigung in den Stichprobenbetrie

ben wuchs demnach per Saldo im zweiten Quartal 2022, was primär auf die Zugänge in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurückzuführen ist. 

Betrachtet man die Zugangsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (8,0 Pro

zent) differenziert nach dem Ursprungsstatus der neu eingetretenen Beschäftigten, so wird 

deutlich, dass der Großteil der Neueintritte aus vorheriger sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung in anderen Betrieben (3,3 Prozent) erfolgte, während Zugänge aus gering

fügiger Beschäftigung (0,5 Prozent) bzw. aus Arbeitslosigkeit (1,3 Prozent) geringer ausfie

len. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass der PAAD keine Informationen 

über Selbstständigkeit, Beamtenverhältnisse oder Nichterwerbspersonen enthält. Aus die

sem Grund können Zu- und Abgänge aus diesen Ausprägungen des Arbeitsmarktstatus 

nicht gesondert dargestellt und analysiert werden. 
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Aus der Betrachtung der zwischenbetrieblichen Beschäftigungsströme differenziert nach 

der Betriebsgröße wird ersichtlich, dass Kleinbetriebe eine deutlich geringere Dynamik bei 

der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aufweisen als mittlere und große Be

triebe. Sowohl die Zugangs- als auch die Abgangsquoten fallen (mit 5,4 bzw. 3,2 Prozent) 

im Vergleich geringer aus. Für die geringfügige Beschäftigung zeigt sich ein gegenteiliges 

Bild: Hier weisen Kleinbetriebe eine deutlich höhere Dynamik auf als mittlere und große 

Betriebe. Dieses Muster lässt sich unter anderem auf den höheren Anteil an geringfügiger 

Beschäftigung in Kleinbetrieben zurückführen (siehe Tabelle 3.3). Ihre Beschäftigungsdy

namiken sind daher in besonderem Maß vom Mindestlohn betroffen, der in der Vergangen

heit vor allem Effekte auf geringfügige Beschäftigung gezeigt hat (Bonin et al. 2018; Pestel 

et al. 2020; Isphording et al. 2022). 

Tabelle 5.1: Durchschnittliche zwischenbetriebliche Beschäftigungsbewegungen im zwei

ten Quartal 2022 (in % der Gesamtbeschäftigung) 

 
Gesamt 

Betriebsgröße 

1-4 5-150 151+ 

Zugangsquote in SV  

Gesamt  7,98 5,35 8,15 8,02 

aus SV  3,32 2,23 3,29 3,46 

aus geB  0,48 0,29 0,48 0,51 

aus AL 1,28 1,28 1,43 1,09 

Zugangsquote in geB  

Gesamt  2,84 4,74 3,32 2,05 

aus SV  1,26 2,04 1,49 0,90 

aus geB  0,24 0,42 0,28 0,18 

aus AL 0,21 0,69 0,22 0,14 

Abgangsquote aus SV  

Gesamt  6,02 3,24 6,04 6,27 

in SV  2,64 1,45 2,74 2,62 

in geB  0,32 0,24 0,30 0,35 

in AL 0,78 0,56 0,83 0,74 
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Gesamt 

Betriebsgröße 

1-4 5-150 151+ 

Abgangsquote aus geB  

Gesamt  1,97 2,86 2,19 1,61 

in SV  0,95 1,41 1,05 0,79 

in geB  0,19 0,25 0,22 0,14 

in AL 0,12 0,31 0,13 0,09 

Anzahl der 

Beobachtungen  
18.976 6.823 9.919 2.234 

Quelle: PAAD; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Diese Tabelle stellt gewichtete Durchschnitte 
der Beschäftigungsbewegungen in Q2 2022 dar. Zugangs- und Abgangsquoten sind definiert als 
Anteil der Zu- bzw. Abgänge an der Gesamtbeschäftigung eines Betriebes am Quartalsende. Alle 
Stichprobendurchschnitte sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB 
(um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. Jeder 
Betrieb stellt eine Beobachtung dar. SV: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung; geB: gering
fügige Beschäftigung. 

Die Ergebnisse von Eventstudien-Schätzungen der kausalen Effekte der Mindestlohnerhö

hungen auf die zwischenbetrieblichen Beschäftigungsbewegungen (gemäß Gleichung 3) 

für die Zu- und Abgangsquoten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter werden in Ab

bildung 5.1 und Abbildung 5.2 dargestellt. Die Eventstudien zeigen die Entwicklung der bei

den Zielvariablen in Abhängigkeit von der Mindestlohnbetroffenheit eines Betriebes ab dem 

ersten Quartal 2019. Die Punktschätzer für den Zeitraum vor den Erhöhungen des Mindest

lohns dienen dazu, die Plausibilität der Annahme paralleler Trends zu überprüfen, die für 

die Schätzung von kausalen Effekten mittels DiD-Ansatz zentral ist. Die Abbildungen ver

anschaulichen, dass die Annahme paralleler Trends sowohl für die Zu- als auch für die 

Abgänge aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung plausibel erscheint. Die Punkt

schätzer liegen im zeitlichen Ausschnitt vor den beiden Mindestlohnanpassungen im Jahr 

2022 nahe der Nulllinie, und auch die Konfidenzintervalle der Schätzwerte lassen keine 

signifikanten Abweichungen erkennen. Das gleiche Muster paralleler Trends bleibt erhal

ten, wenn die Schätzungen für kleine, mittlere und große Betriebe separat vorgenommen 

werden. Die Mehrzahl der in Abbildung 5.1 und Abbildung 5.2 dargestellten Schätzergeb

nisse zeigt für den Untersuchungszeitraum nach der Mindestlohnerhöhung keine signifi

kanten Effekte. Die Punktschätzer liegen auch in den beobachteten Perioden nach der Er

höhung nahe der Nulllinie. Die einzige Ausnahme bildet die Abgangsquote aus sozialversi

cherungspflichtiger Beschäftigung in Abbildung 5.2, wenn alle Betriebe gemeinsam be

trachtet werden. Hier deuten die Schätzergebnisse darauf hin, dass die 
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Mindestlohnerhöhung zu einem leichten Rückgang dieser Abgangsquote geführt hat. Die 

geschätzten Effekte sind jedoch insignifikant, wenn Betriebe getrennt nach Größenklassen 

betrachtet werden. Dies lässt sich auf die geringere Anzahl an Beobachtungen in den Teil

stichproben und die daraus resultierenden breiteren Konfidenzintervalle der Punktschätzer 

zurückführen. 

Zusätzliche Analysen (siehe Tabelle A. 3 im Anhang) ergeben, dass der signifikante, 

schwach negative Effekt der Mindestlohnerhöhung auf die Abgangsquote aus sozialversi

cherungspflichtiger Beschäftigung in der gemeinsamen Betrachtung aller Betriebe ver

schwindet, wenn statt eines balancierten ein unbalanciertes Panel verwendet wird (Tabelle 

A. 3, Spalte 2) oder wenn eine binäre Unterteilung in Treatment- und Kontrollgruppe vorge

nommen wird (Tabelle A. 3, Spalte 3). Daher kann der in Abbildung 5.2 erkennbare leichte 

Rückgang der Abgänge aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung nicht als robust 

angesehen werden. Die Sensitivitätsanalysen in Tabelle A. 3 deuten vielmehr auf keinen 

mindestlohnbedingten Effekt hin. 

Insgesamt sprechen die Schätzergebnisse dafür, dass die Erhöhung des Mindestlohns auf 

12 Euro im zweiten Halbjahr 2022 keinen signifikanten Effekt auf die zwischenbetriebliche 

Mobilität von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hatte, obwohl es sich dabei um die 

deutlich stärkste Anpassung des Mindestlohns seit seiner Einführung im Jahr 2015 han

delte und zudem mehr Beschäftigungsverhältnisse betroffen waren als zum Zeitpunkt der 

Einführung. Betroffene Betriebe scheinen weder mit verringerten Neueinstellungen noch 

mit vermehrten Trennungen von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten reagiert zu ha

ben. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit früheren Analysen, die ebenfalls keine robusten 

und signifikanten Auswirkungen des Mindestlohns auf die Dynamik der sozialversiche

rungspflichtigen Beschäftigung nachweisen konnten (Bonin et al. 2018; Dustmann et al. 

2022; Isphording et al. 2022). 
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Abbildung 5.1: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf zwischenbetriebliche 

Zugangsquoten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (in % der 

Gesamtbeschäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die Zugangsquote 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (SV). Das Treatment entspricht der kontinuierlichen 
Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe 
enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten ein 
vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollva
riablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Ro
buste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der 
mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der 
Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.2: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf zwischenbetriebliche 

Abgangsquoten aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (in % der 

Gesamtbeschäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die Abgangsquote 
aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (SV). Das Treatment entspricht der kontinuierli
chen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Be
triebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten 
ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontroll
variablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). 
Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt 
der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und 
der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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In Abbildung 5.3 und Abbildung 5.4 werden die Ergebnisse der Eventstudien-Schätzung für 

die Zielgrößen der Zu- und Abgangsquoten in bzw. aus geringfügiger Beschäftigung (ge

mäß Gleichung 3) dargestellt. Die Punktschätzer für den Zeitraum vor der Mindestlohner

höhung weisen hier auf mögliche Verletzungen der Annahme paralleler Trends hin. Diese 

treten vor allem ab dem Beginn der Corona-Pandemie (bzw. ab dem zweiten Quartal 2020) 

auf und konzentrieren sich insbesondere auf mittlere und große Betriebe. Eine Verzerrung 

der geschätzten Effekte kann daher nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt speziell für die 

geringfügige Beschäftigung in mittleren und großen Betrieben beziehungsweise bei der ge

meinsamen Betrachtung aller Betriebe. Für Kleinbetriebe (mit bis zu 4 Beschäftigten), die 

mit Abstand am stärksten auf geringfügig Beschäftigte zurückgreifen, erscheint die An

nahme paralleler Trends hingegen plausibel, sodass die Schätzergebnisse für diese Be

triebsgruppe kausal interpretiert werden können. Für diese Kleinbetriebe liegen die Punkt

schätzer auch in der Zeit nach den untersuchten Mindestlohnerhöhungen weiterhin nahe 

Null, was darauf hindeutet, dass die Mindestlohnanpassungen keine signifikanten Auswir

kungen auf die Zu- und Abgänge in bzw. aus geringfügiger Beschäftigung in Kleinbetrieben 

hatten. 

Die in Abbildung 5.3 und Abbildung 5.4 ersichtlichen Verletzungen der Annahme paralleler 

Trends in den Eventstudien-Schätzungen treten insbesondere in den Jahren der Corona-

Pandemie auf und betreffen mittelgroße (mit 5 bis 150 Beschäftigten) und große (mit mehr 

als 150 Beschäftigten) Betriebe. Wie bereits erwähnt, ist daher bei der Interpretation der 

Schätzergebnisse für diese beiden Betriebsgruppen äußerste Vorsicht geboten. Darüber 

hinaus weisen die Verletzungen der Annahme paralleler Trends in den Punktschätzern so

wohl für Abgänge aus als auch für Zugänge in geringfügige Beschäftigung dasselbe Vor

zeichen auf wie die geschätzten Effekte (negativ im Fall von Zugängen und positiv im Fall 

von Abgängen). Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch die geschätzten 

Mindestlohneffekte von diesen Trends getrieben werden. 
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Abbildung 5.3: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf zwischenbetriebliche 

Zugangsquoten in geringfügige Beschäftigung (in % der Gesamtbeschäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die Zugangsquote 
in geringfügige Beschäftigung (geB). Das Treatment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohnbe
troffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe enthalten, die 
über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges Set 
von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lock
down- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Standardfeh
ler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelieferten 
Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße 
in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.4: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf zwischenbetriebliche 

Abgangsquoten aus geringfügiger Beschäftigung (in % der Gesamtbeschäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die Abgangsquote 
aus geringfügiger Beschäftigung (geB). Das Treatment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohn
betroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe enthalten, 
die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges 
Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die 
Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Stan
dardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelie
ferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Be
triebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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In Tabelle 5.2 werden Schätzergebnisse für den aggregierten Effekt der Mindestlohnerhö

hungen im Juli und Oktober 2022 auf die Zielvariablen der zwischenbetrieblichen Beschäf

tigungsbewegungen (entsprechend Gleichung 2) präsentiert. Spalte (1) enthält die Resul

tate eines Placebo-Tests. Dieser Test zeigt an, ob die Entwicklung der Zielvariable vor der 

Erhöhung des Mindestlohns signifikant mit der Mindestlohnbetroffenheit korreliert ist. Ist der 

geschätzte Koeffizient des Placebo-Tests statistisch nicht von Null zu unterscheiden, so 

kann die Annahme paralleler Trends plausibilisiert werden. Dies trifft für die Bewegung der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu. Spalte (2) präsentiert die demnach kausal 

interpretierbaren Ergebnisse einer DiD-Schätzung auf Basis der Daten für die Gesamtheit 

der Betriebe in der Stichprobe. Sie erfasst die aggregierten Effekte der untersuchten Min

destlohnerhöhung bis einschließlich des vierten Quartals 2023. 

Die in Tabelle 5.2 präsentierten Schätzergebnisse stützen die bereits in Abbildung 5.1 und 

Abbildung 5.2 dokumentierten Befunde. Für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs

verhältnisse zeigt sich auch hier eine signifikante Reduktion bei den Abgängen, die aller

dings verschiedenen Robustheitstests nicht standhält (siehe Tabelle A. 3). Bei den Zugän

gen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind keine signifikanten Mindestlohnef

fekte zu erkennen. Die Mindestlohnerhöhungen im zweiten Halbjahr 2022 hatten demnach 

keine robusten und signifikanten Effekte auf die zwischenbetriebliche Mobilität sozialversi

cherungspflichtig Beschäftigter. 

Für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse bestätigen die Ergebnisse in Tabelle 5.2 jene 

in Abbildung 5.3 und Abbildung 5.4. Aus Spalte (1) wird ersichtlich, dass die Annahme pa

ralleler Trends nur für Kleinbetriebe mit bis zu 4 Beschäftigten plausibilisiert werden kann. 

Für diese Gruppe von Betrieben deuten die Schätzergebnisse auf keinen signifikanten Ef

fekt der Mindestlohnerhöhungen auf die zwischenbetrieblichen Zu- und Abgangsquoten 

hin. Für mittlere und große Betriebe lassen sich deutliche Verletzungen der Annahme pa

ralleler Trends erkennen, sodass die geschätzten Effekte für diese Gruppe nicht kausal 

interpretiert werden können. 
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Tabelle 5.2: Auswirkungen der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf zwischenbetriebliche Be

schäftigungsbewegungen (in % der Gesamtbeschäftigung) – DiD-Schätzungen 

 (1) (2) (3) 

Placebo-Test 

(vor Q2 2022) 

Mindestlohneffekt 

(ab Q3 2022) 

Anzahl der 

Beobachtungen 

Zugangsquote in SV 

Gesamt 0,013 0,034 278.255 

(0,016) (0,021) 

1-4 Beschäftigte -0,002 0,013 76.456 

(0,011) (0,014) 

5-150 Beschäftigte -0,004 -0,01 163.993 

(0,013) (0,013) 

mehr als 150 Beschäftigte -0,001 0,044 36.924 

(0,028) (0,028) 

Abgangsquote aus SV 

Gesamt -1,157 -2,634** 278.255 

(1,331) (1,279) 

1-4 Beschäftigte -0,898 -1,612 76.456 

(1,99) (2,124) 

5-150 Beschäftigte 0,835 -0,014 163.993 

(1,105) (1,14) 

mehr als 150 Beschäftigte -0,618 -3,166 36.924 

(2,326) (2,252) 
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 (1) (2) (3) 

Placebo-Test 

(vor Q2 2022) 

Mindestlohneffekt 

(ab Q3 2022) 

Anzahl der 

Beobachtungen 

Zugangsquote in geB 

Gesamt -0,061** -0,046*** 278.255 

(0,026) (0,013) 

1-4 Beschäftigte -0,008 -0,009 76.456 

(0,014) (0,014) 

5-150 Beschäftigte -0,022* -0,042*** 163.993 

(0,012) (0,012) 

mehr als 150 Beschäftigte -0,155*** -0,082*** 36.924 

(0,054) (0,029) 

Abgangsquote aus geB 

Gesamt 4,318*** 5,305*** 278.255 

(1,426) (1,129) 

1-4 Beschäftigte -0,606 0,078 76.456 

(1,804) (1,801) 

5-150 Beschäftigte 4,851*** 5,836*** 163.993 

(1,145) (1,06) 

mehr als 150 Beschäftigte 5,736* 6,736*** 36.924 

(3,321) (2,372) 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Statistische Signifikanz: * < 0.10, ** < 0.05, 
*** < 0.01. Anmerkungen: Jede Zeile stellt die Koeffizienten einer DiD-Regression gemäß Gleichung 
2 (bzw. deren Standardfehler in Klammern darunter) mit wechselnden abhängigen Variablen der 
zwischenbetrieblichen Mobilität (differenziert nach sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger 
Beschäftigung) dar. Das Treatment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Glei
chung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe enthalten, die über den gesam
ten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges Set von Wirtschafts
zweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lockdown- und Infla
tionsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Standardfehler sind auf Be
triebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsge
wichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 ge
wichtet. SV: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung; geB: geringfügige Beschäftigung.  

  



66 

 

In Tabelle 5.3 werden zusätzliche aggregierte Schätzergebnisse bezüglich der Mindest

lohnwirkungen auf Beschäftigungsströme zwischen sozialversicherungspflichtiger bzw. ge

ringfügiger Beschäftigung und Arbeitslosigkeit präsentiert. Die Zugangsquote aus Arbeits

losigkeit in eine Beschäftigungsart ist hierbei definiert als die Anzahl von Personen, die im 

Laufe eines Quartals aus Arbeitslosigkeit in diese Beschäftigungsart wechseln, im Verhält

nis zur Gesamtbeschäftigung eines Betriebes am Quartalsende. Die Abgangsquote aus 

einer Beschäftigungsart in Arbeitslosigkeit wird entsprechend definiert als die Anzahl von 

Abgängen aus dieser Beschäftigungsart in Arbeitslosigkeit bezogen auf die Gesamtbe

schäftigung eines Betriebes am Quartalsende. 

Zunächst ist festzustellen, dass die Schätzergebnisse einen leichten Anstieg der Zugänge 

aus Arbeitslosigkeit bei Kleinbetrieben (+0,009) und eine leichte Verringerung der Abgänge 

in Arbeitslosigkeit bei Großbetrieben (-0,018) aufzeigen. Eine um einen Prozentpunkt hö

here betriebliche Mindestlohnbetroffenheit führt bei der Betrachtung der Kleinbetriebe dem

nach zu einem Anstieg der Zugänge aus Arbeitslosigkeit in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung von 0,009 Prozentpunkten, und zu einer Reduktion der Abgänge aus sozi

alversicherungspflichtiger Beschäftigung in Arbeitslosigkeit um 0,018 Prozentpunkte. In Re

lation zu den jeweiligen durchschnittlichen Zu- und Abgangsraten (vgl. Tabelle 5.1) sind 

diese Effektgrößen ökonomisch jedoch kaum von Bedeutung. So entspricht der für Klein

betriebe geschätzte Anstieg bei den Zugängen aus Arbeitslosigkeit nur rund 0,7 Prozent 

der gesamten zwischenbetrieblichen Zugänge aus Arbeitslosigkeit in sozialversicherungs

pflichtige Beschäftigung. Bei Großbetrieben entspricht der geschätzte negative Effekt auf 

die Abgangsquoten lediglich etwa 2,4 Prozent der gesamten Abgänge in Arbeitslosigkeit 

aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der geringfügigen Beschäftigung. Auch hier sind die meis

ten geschätzten Effekte der Mindestlohnerhöhung auf die Zugänge aus Arbeitslosigkeit in 

Beschäftigung und umgekehrt auf die Abgänge aus Beschäftigung in Arbeitslosigkeit sta

tistisch nicht signifikant. Die einzige Ausnahme bilden hier die Zugänge in geringfügige Be

schäftigung bei Kleinbetrieben. Hier findet sich ein signifikant negativer Effekt: Ein Anstieg 

der betrieblichen Mindestlohnbetroffenheit um einen Prozentpunkt führt zu einer Reduktion 

der Zugänge in geringfügige Beschäftigung aus Arbeitslosigkeit von 0,011 Prozentpunkten. 

Im Verhältnis zu den gesamten Zugängen in geringfügige Beschäftigung aus Arbeitslosig

keit bei Kleinbetrieben entspricht dieser rund 1,6 Prozent der gesamten Zugangsquote aus 

Arbeitslosigkeit in geringfügige Beschäftigung. 
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Tabelle 5.3: Auswirkungen der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf zwischenbetriebliche Be

schäftigungsbewegungen in und aus Arbeitslosigkeit (in % der Gesamtbeschäftigung) 

 (1) (2) (3) 

Placebo-Test 

(vor Q2 2022) 

Mindestlohneffekt 

(ab Q3 2022) 

Anzahl der 

Beobachtungen 

Zugangsquote in SV (aus AL) 

Gesamt -0,003 0,002 292.900 

(0,004) (0,007) 

1-4 Beschäftigte 0,002 0,009* 80.480 

(0,006) (0,005) 

5-150 Beschäftigte -0,007* -0,007 172.625 

(0,004) (0,004) 

mehr als 150 Beschäftigte -0,001 0,002 38.867 

(0,005) (0,008) 

Abgangsquote aus SV (in AL) 

Gesamt -0,01* -0,011* 278.255 

(0,006) (0,006) 

1-4 Beschäftigte 0,007 0,008 76.456 

(0,005) (0,005) 

5-150 Beschäftigte -0,003 -0,001 163.993 

(0,005) (0,005) 

mehr als 150 Beschäftigte -0,015 -0,018** 36.924 

(0,009) (0,009) 
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 (1) (2) (3) 

Placebo-Test 

(vor Q2 2022) 

Mindestlohneffekt 

(ab Q3 2022) 

Anzahl der 

Beobachtungen 

Zugangsquote in geB (aus AL) 

Gesamt -0,002 -0,003 292.900 

(0,002) (0,002) 

1-4 Beschäftigte -0,008 -0,011* 80.480 

(0,006) (0,006) 

5-150 Beschäftigte -0,001 -0,001 172.625 

(0,003) (0,004) 

mehr als 150 Beschäftigte -0,004 -0,004 38.867 

(0,003) (0,003) 

Abgangsquote aus geB (in AL) 

Gesamt 0,004* -0,001 278.255 

(0,003) (0,003) 

1-4 Beschäftigte -0,001 0,001 76.456 

(0,005) (0,005) 

5-150 Beschäftigte 0,003 0,003 163.993 

(0,003) (0,002) 

mehr als 150 Beschäftigte 0,007 -0,009 36.924 

(0,007) (0,007) 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Statistische Signifikanz: * < 0.10, ** < 0.05, 
*** < 0.01. Anmerkungen: Jede Zeile stellt die Koeffizienten einer DiD-Regression gemäß Gleichung 
2 (bzw. deren Standardfehler in Klammern darunter) mit wechselnden abhängigen Variablen der 
zwischenbetrieblichen Mobilität (differenziert nach sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger 
Beschäftigung) dar. Das Treatment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Glei
chung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe enthalten, die über den gesam
ten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges Set von Wirtschafts
zweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lockdown- und Infla
tionsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Standardfehler sind auf Be
triebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsge
wichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 ge
wichtet. SV: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung; geB: geringfügige Beschäftigung.AL: Ar
beitslosigkeit. 
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Um mögliche Unterschiede in den Effekten der Mindestlohnerhöhung bei unterschiedlich 

starker Betroffenheit von Lockdown-Maßnahmen während der Corona Pandemie einerseits 

und durch den Energiepreisanstieg nach Ausbruch des Ukraine-Krieges andererseits zu 

ermitteln, werden entsprechende Heterogenitätsanalysen durchgeführt. Die Aufteilung der 

Stichprobe erfolgt dabei entlang der Mediane des Lockdown- bzw. des Inflationsindex. 

Dadurch können die Effekte der Mindestlohnerhöhung getrennt für Betriebe geschätzt wer

den, die stark oder schwach von diesen gesamtwirtschaftlichen Schocks betroffen waren. 

Abbildung 5.5 und Abbildung 5.6 fassen die so resultierenden Schätzergebnisse für die Zu- 

und Abgangsquoten mit Bezug auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zusam

men. Die Ergebnisse zeigen keine relevanten Heterogenitäten, d. h. die Auswirkungen der 

untersuchten Mindestlohnerhöhungen auf die zwischenbetriebliche Mobilität sind für stark 

bzw. schwach von der Corona Pandemie betroffene Betriebe sowie für vom Energiepreis

schock stark bzw. schwach betroffene Betriebe nicht signifikant verschieden. 

Die Schätzergebnisse in Bezug auf geringfügige Beschäftigung werden in Abbildung 5.7 

und Abbildung 5.8 dargestellt. In der Teilstichprobe der Betriebe, die von den Lockdown-

Maßnahmen stark betroffen waren, ist hier dieselbe Verletzung der Annahme paralleler 

Trends beobachtbar, die bereits in Abbildung 5.3 und Abbildung 5.4 dokumentiert wurde. 

Dasselbe gilt für die Teilstichprobe der vom Energiepreisschock stark betroffenen Betriebe. 

Für Betriebe, die von diesen gesamtwirtschaftlichen Schocks nur schwach betroffenen wa

ren, findet sich dieses Muster nicht, und die Annahme paralleler Trends erscheint plausibler 

(insbesondere innerhalb der letzten 12 Monate vor den Mindestlohnerhöhungen ab dem 

zweiten Quartal 2022). Dies lässt darauf schließen, dass die Abweichungen von parallelen 

Trends für Zu- und Abgänge geringfügiger Beschäftigung auf Betriebsebene in hohem 

Maße von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Energiepreisschocks beein

flusst werden. 

Die vorliegenden Muster legen nahe, dass die verfügbaren Kontrollvariablen zur Messung 

der Betroffenheit von Lockdown-Maßnahmen und der hohen Inflation möglicherweise nicht 

ausreichen, um alle durch diese Schocks verursachten Verzerrungen zu absorbieren. Eine 

mögliche Erklärung ist, dass der zur Messung der Lockdown-Betroffenheit herangezogene 

Lockdown-Index keine zeitliche Dimension aufweist. Somit kann mittels des Index nicht ab

gebildet werden, inwiefern die Einschränkungen der Stichprobenbetriebe im Verlauf der 

Corona-Pandemie variiert haben. Darüber hinaus erlaubt der Index auch keine geeignete 

Kontrolle für weitere Politikmaßnahmen, wie etwa die verstärkte Kurzarbeit. Der Inflations

index hingegen variiert lediglich auf Ebene der (2-Steller) Wirtschaftsklassen. Eine 
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detailliertere Messung auf Ebene der Betriebe wäre wünschenswert, lässt sich jedoch man

gels geeigneter Daten nicht realisieren. 

In Abbildung 5.7 und Abbildung 5.8 zeigt sich für stark betroffene Betriebe sowohl ein Ab

sinken bei den zwischenbetrieblichen Zugängen als auch ein Anstieg bei den zwischenbe

trieblichen Abgängen geringfügig Beschäftigter. Aufgrund der Verletzung der Annahme pa

ralleler Trends ist jedoch eine kausale Interpretation dieser Ergebnisse nicht möglich. Die 

geschätzten Effekte für schwach von Lockdowns bzw. von Inflation betroffenen Betrieben 

sind deutlich schwächer ausgeprägt, deuten aber auf Reduktionen bei der geringfügigen 

Beschäftigung hin, wie sie auch bei vergangenen Analysen nachgewiesen werden konnten 

(Bonin et al. 2018; Isphording et al. 2022; Pestel et al. 2020). 
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Abbildung 5.5: Heterogenität nach Lockdown- und Inflationsbetroffenheit – 

zwischenbetriebliche Zugangsquoten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (in % 

der Gesamtbeschäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die Zugangsquote 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (SV). Das Treatment entspricht der kontinuierlichen 
Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe 
enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten ein 
vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollva
riablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Ro
buste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der 
mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der 
Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.6: Heterogenität nach Lockdown- und Inflationsbetroffenheit – 

zwischenbetriebliche Abgangsquoten aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (in 

% der Gesamtbeschäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die Abgangsquote 
aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (SV). Das Treatment entspricht der kontinuierli
chen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Be
triebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten 
ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontroll
variablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). 
Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt 
der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und 
der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.7: Heterogenität nach Lockdown- und Inflationsbetroffenheit – 

zwischenbetriebliche Zugangsquoten in geringfügige Beschäftigung (in % der 

Gesamtbeschäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die Zugangsquote 
in geringfügige Beschäftigung (geB). Das Treatment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohnbe
troffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe enthalten, die 
über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges Set 
von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lock
down- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Standardfeh
ler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelieferten 
Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße 
in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.8: Heterogenität nach Lockdown- und Inflationsbetroffenheit – 

zwischenbetriebliche Abgangsquoten aus geringfügiger Beschäftigung (in % der 

Gesamtbeschäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die Abgangsquote 
aus geringfügiger Beschäftigung (geB). Das Treatment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohn
betroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe enthalten, 
die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges 
Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die 
Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Stan
dardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelie
ferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Be
triebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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5.2 Auswirkungen auf innerbetriebliche 
Beschäftigungsbewegungen 

Eine weitere Dimension von Beschäftigungsbewegungen, die durch den Mindestlohn be

einflusst werden könnte, sind innerbetriebliche Übergänge zwischen geringfügiger und so

zialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Im Kontext von Mindestlohnerhöhungen bis ein

schließlich Juli 2022 konnten aufgrund der starren Geringfügigkeitsgrenze Übergänge vom 

geringfügigen zum sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsstatus durch Überschrei

ten der Geringfügigkeitsgrenze bei steigendem Stundenlohn und unveränderten Arbeits

stunden erfolgen. Damit einher ging ein Anreiz, die Arbeitszeit bei geringfügiger Beschäfti

gung zu reduzieren, um weiterhin geringfügig beschäftigt zu bleiben. Dieser Wirkmechanis

mus wurde jedoch im Zuge der Mindestlohnerhöhung im Oktober 2022 durchbrochen, da 

zu diesem Zeitpunkt auch die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro auf 520 Euro monatlich 

angehoben wurde. Diese Anpassung der Geringfügigkeitsgrenze um 15,6 Prozent ent

spricht in etwa dem Anstieg des Mindestlohns um 14,8 Prozent. Beschäftigte, deren Mo

natsentgelt vor der Mindestlohnerhöhung im Oktober an der Geringfügigkeitsschwelle lag, 

blieben somit ohne Anpassung der Arbeitszeit weiterhin geringfügig beschäftigt. 

Dieser Abschnitt widmet sich der Frage, ob die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns 

auf 12 Euro in Verbindung mit der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze im Oktober 2022 

einen Einfluss auf betriebsinterne Beschäftigungsströme zwischen geringfügiger und sozi

alversicherungspflichtiger Beschäftigung hatte. 

Tabelle 5.4 präsentiert die durchschnittlichen betriebsinterne Übergangsquoten zwischen 

sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger Beschäftigung im zweiten Quartal 2022. 

Die Übergangsquoten sind hier definiert als die Anzahl der innerbetrieblichen Wechsel von 

einer Beschäftigungsart zur jeweils anderen im Laufe eines Quartals im Verhältnis zur Ge

samtzahl der Beschäftigten eines Betriebes am Quartalsende. Es zeigt sich, dass innerbe

triebliche Statuswechsel eine deutlich geringere Bedeutung haben als zwischenbetriebliche 

Beschäftigungsbewegungen. So betrugen die zwischenbetrieblichen Zugänge in sozialver

sicherungspflichtige Beschäftigung im zweiten Quartal 2022 rund 8,0 Prozent der Gesamt

beschäftigung (siehe Tabelle 5.1), während die internen Übergänge aus geringfügiger in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nur rund 0,2 Prozent der Gesamtbeschäfti

gung ausmachten. Ähnliches gilt für die Abgänge aus sozialversicherungspflichtiger Be

schäftigung. Hier betrugen die zwischenbetrieblichen Abgänge knapp 6,0 Prozent der Ge

samtbeschäftigung, während die internen Übergänge von sozialversicherungspflichtiger in 

geringfügige Beschäftigung nur knapp 0,1 Prozent der Gesamtbeschäftigung entsprachen. 
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Tabelle 5.4: Durchschnittliche betriebsinterne Übergangsquoten im zweiten Quartal 2022 

(in % der Gesamtbeschäftigung) 

 
Gesamt 

Betriebsgröße 

1-4 5-150 151+ 

Betriebsinterne Übergangsquote  

Gesamt  0,38 0,84 0,42 0,28 

in SV 0,24 0,59 0,27 0,17 

in geB  0,14 0,24 0,15 0,12 

Anzahl der Beobachtungen  18.976 6.823 9.919 2.234 

Quelle: PAAD; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Diese Tabelle stellt gewichtete Durchschnitte 
der betriebsinternen Übergangsquoten in Q2 2022 dar. Die internen Übergangsquoten sind definiert 
als das Verhältnis der Anzahl interner Statuswechsel zur Gesamtzahl der Beschäftigten eines Be
triebes am Quartalsende. Alle Stichprobendurchschnitte sind mit dem Produkt der mitgelieferten 
Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße 
in Q2 2022 gewichtet. Jeder Betrieb stellt eine Beobachtung dar. SV: sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung; geB: geringfügige Beschäftigung. 

In Abbildung 5.9 und Abbildung 5.10 werden die mit Eventstudien-Schätzungen bestimmten 

kausalen Effekte der Mindestlohnerhöhungen auf die betriebsinternen Übergangsquoten 

zwischen geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung dargestellt. Da 

die Punktschätzer für die Perioden vor der Erhöhung des Mindestlohns im dritten Quartal 

2022 statistisch nicht signifikant sind, kann die Annahme paralleler Trends für beide Rich

tungen der Übergänge als plausibel erachtet werden. Auch danach bleiben die geschätzten 

Effekte überwiegend insignifikant. Lediglich bei den Übergängen in sozialversicherungs

pflichtige Beschäftigung zeigt sich unmittelbar nach der ersten Mindestlohnerhöhung im 

dritten Quartal 2022 ein leichter, statistisch signifikanter Anstieg, der jedoch im Folgequartal 

wieder abflacht und zudem nur für mittelgroße Betriebe zu beobachten ist. 

Dieses Muster könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Erhöhung des Mindestlohns 

auf 10,45 Euro zum 1. Juli 2022 zu Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze geführt 

hat, während dies bei der nächsten Erhöhung im vierten Quartal 2022 aufgrund der gleich

zeitigen Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro auf 520 Euro nicht mehr der 

Fall war. Da die IEB jedoch keine Informationen über die vertraglichen oder tatsächlich 

geleisteten Arbeitsstunden enthält, kann im PAAD nicht zwischen Übergängen aufgrund 

der starren Geringfügigkeitsgrenze und gezielten Umwandlungen von geringfügiger in so

zialversicherungspflichtige Beschäftigung unterschieden werden. Eine vertiefende Unter

suchung dieser Hypothese ist daher anhand der vorliegenden Datenbasis nicht möglich. 
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Abbildung 5.9: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf betriebsinterne Über

gangsquoten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (in % der Gesamtbeschäfti

gung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die betriebsin
terne Übergangsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (SV). Das Treatment ent
spricht der kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert 
(d. h. es sind nur Betriebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle 
Schätzungen enthalten ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen so
wie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit 
Quartalsindikatoren). Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen 
sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskon
zept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.10: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf betriebsinterne Über

gangsquoten in geringfügige Beschäftigung (in % der Gesamtbeschäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die betriebsin
terne Übergangsquote in geringfügige Beschäftigung (geB). Das Treatment entspricht der kontinu
ierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur 
Betriebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthal
ten ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kon
trollvariablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikato
ren). Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Pro
dukt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) 
und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Um die Größenordnung des in Abbildung 5.9 erkennbaren kurzfristigen Anstiegs betriebs

interner Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einordnen zu können, 

werden in Tabelle 5.5 Schätzergebnisse für den aggregierten Effekt der Mindestlohnerhö

hungen im Jahr 2022 auf die Zielvariablen der innerbetrieblichen Übergangsquoten (ent

sprechend Gleichung 2) präsentiert. Der Placebo-Test in Spalte (1) stützt ebenso wie die 

Ergebnisse der Eventstudien-Schätzungen in Abbildung 5.9 und Abbildung 5.10 die An

nahme paralleler Trends. 

Der kurzfristige Zuwachs an betriebsinternen Übergängen in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung in Betrieben mit 5 bis 150 Beschäftigten bestätigt sich auch in den aggre

gierten Schätzungen. Gemäß den Ergebnissen in Tabelle 5.5 führt eine Erhöhung der be

trieblichen Mindestlohnbetroffenheit um einen Prozentpunkt zu einem Anstieg der internen 

Übergangsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um 0,006 Prozentpunkte. 

Bezogen auf die durchschnittliche interne Übergangsquote in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung in mittelgroßen Betrieben (0,270, siehe Tabelle 5.4) entspricht dies einer 

Zunahme von rund 2,2 Prozent. 
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Tabelle 5.5: Auswirkungen der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf betriebsinterne Über

gangsquoten (in % der Gesamtbeschäftigung) – DiD-Schätzungen 

 (1) (2) (3) 

Placebo-Test 

(vor Q2 2022) 

Mindestlohneffekt 

(ab Q3 2022) 

Anzahl der 

Beobachtungen 

Betriebsinterne Übergangsquote in SV 

Gesamt 0,002 0,003 292.900 

(0,002) (0,002) 

1-4 Beschäftigte 0,01 0,009 80.480 

(0,006) (0,006) 

5-150 Beschäftigte 0,003 0,006** 172.625 

(0,003) (0,003) 

mehr als 150 Beschäftigte 0,002 0,001 38.867 

(0,003) (0,003) 

Betriebsinterne Übergangsquote in geB 

Gesamt 0,002 0,004 292.900 

(0,003) (0,003) 

1-4 Beschäftigte -0,003 -0,001 80.480 

(0,004) (0,004) 

5-150 Beschäftigte -0,001 0,001 172.625 

(0,002) (0,002) 

mehr als 150 Beschäftigte 0,007 0,008 38.867 

(0,005) (0,005) 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Statistische Signifikanz: * < 0.10, ** < 0.05, 
*** < 0.01. Anmerkungen: Jede Zeile stellt die Koeffizienten einer DiD-Regression gemäß Gleichung 
2 (bzw. deren Standardfehler in Klammern darunter) dar. Die Zielvariablen sind die betriebsinternen 
Übergangsquoten in sozialversicherungspflichtige bzw. in geringfügige Beschäftigung. Das Treat
ment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist 
balanciert (d. h. es sind nur Betriebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet wer
den). Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Inter
aktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils 
interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle 
Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das 
Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. SV: sozialversiche
rungspflichtige Beschäftigung; geB: geringfügige Beschäftigung. 
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In Abbildung 5.11 und Abbildung 5.12 werden Eventstudien-Schätzungen der Effekte diffe

renziert nach der Lockdown- bzw. Inflationsbetroffenheit von Betrieben dargestellt. Die Er

gebnisse zeigen, dass der zuvor dokumentierte leichte Anstieg der betriebsinternen Über

gänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausschließlich auf Betriebe zurück

zuführen ist, die stärker von Corona-Maßnahmen bzw. vom Inflationsschock betroffen wa

ren. 

Die Ergebnisse in Abbildung 5.9, Abbildung 5.10, Abbildung 5.11, Abbildung 5.12 und Ta

belle 5.5 legen insgesamt den Schluss nahe, dass es lediglich in Folge der Mindestlohner

höhung im dritten Quartal 2022 vermehrt zu innerbetrieblichen Übergängen von geringfü

giger in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gekommen ist. Im Zusammenhang mit 

der Erhöhung im vierten Quartal 2022 ist ein solcher Effekt nicht zu beobachten, was in 

Anbetracht der gleichzeitigen Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze und der damit verbun

denen Anreizwirkungen plausibel erscheint. Durch die Anhebung der Geringfügigkeits

grenze muss die Anzahl der Arbeitsstunden nicht mehr reduziert werden, um den Status 

der geringfügigen Beschäftigung aufrecht zu erhalten. Diese Interpretation der Zunahme 

von Übertritten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kann jedoch anhand der vor

liegenden Datenbasis nicht weitergehend untersucht oder überprüft werden. 
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Abbildung 5.11: Heterogenität nach Lockdown- und Inflationsbetroffenheit – betriebsinterne 

Übergangsquoten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (in % der Gesamtbe

schäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die betriebsin
terne Übergangsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (SV). Das Treatment ent
spricht der kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert 
(d. h. es sind nur Betriebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle 
Schätzungen enthalten ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen so
wie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit 
Quartalsindikatoren). Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen 
sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskon
zept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.12: Heterogenität nach Lockdown- und Inflationsbetroffenheit – betriebsinterne 

Übergangsquoten in geringfügige Beschäftigung (in % der Gesamtbeschäftigung) 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Zielvariable ist die betriebsin
terne Übergangsquote in geringfügige Beschäftigung (geB). Das Treatment entspricht der kontinu
ierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur 
Betriebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthal
ten ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kon
trollvariablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikato
ren). Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Pro
dukt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) 
und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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5.3 Auswirkungen auf innerbetriebliche Lohnstrukturen 

Die in Abbildung 3.1 dargestellten Veränderungen der Stundenlohnverteilung zwischen Ap

ril 2022 und April 2023 zeigen eine Verdichtung der Anteile der Beschäftigten am unteren 

Ende der Lohnverteilung. Der Großteil dieser Kompression entfällt auf den Teil der Lohn

verteilung, der nahe an der neuen Mindestlohngrenze von 12 Euro liegt. Aber auch in Teilen 

der Lohnverteilung oberhalb der Mindestlohngrenze sind Zuwächse zu beobachten, ein 

Phänomen, das als „Spillover“-Effekt bezeichnet wird (für weiterführende Literatur siehe 

Abschnitt 2.2). 

Um die Auswirkungen der Mindestlohnerhöhungen im dritten und vierten Quartal 2022 auf 

die innerbetriebliche Lohnverteilung zu beschreiben und damit auch das Ausmaß von Spil

lover-Effekten abschätzen zu können, werden in diesem Abschnitt Quantilsverhältnisse als 

Zielgrößen betrachtet. Konkret werden die Effekte der Mindestlohnerhöhungen auf das Ver

hältnis des 90. Perzentils der innerbetrieblichen Verteilung täglicher Entgelte zu niedrigeren 

Lohnperzentilen untersucht.19 Steigen die täglichen Entgelte durch die Mindestlohnerhö

hung vor allem in den unteren Bereichen der Verteilung, äußert sich das vor allem in einem 

Absinken jener Quantilsverhältnisse, die relativ zu den unteren Perzentilen gebildet wer

den.20 So wäre beispielsweise beim 90/5-Quantilsverhältnis ein stärkerer Rückgang zu er

warten als beim 90/30-Quantilsverhältnis. 

Die Verwendung des 90. Perzentils bei der Berechnung aller Quantilsverhältnisse soll ge

währleisten, dass die geschätzten Effekte tatsächlich Veränderungen am unteren Rand der 

Verteilung (und mögliche Spillover-Effekte in höhere Bereiche der Verteilung) widerspie

geln. Dahinter steht die Überlegung, dass etwaige Spillover-Effekte nicht bis in die obersten 

Segmente der Lohnverteilung wirken sollten (vgl. auch Bossler und Schank 2023). Unter 

der Prämisse, dass die untersuchten Mindestlohnerhöhungen keine Auswirkungen auf das 

90. Perzentil haben, ist sichergestellt, dass die Schätzergebnisse kausale Effekte der Min

destlohnerhöhung auf die unteren Bereiche der Verteilung messen. Diese Voraussetzung 

kann empirisch durch die Daten gestützt werden. Abbildung A. 1 im Anhang zeigt, dass sich 

die Lohnverteilung im obersten Einkommensbereich in Folge der Mindestlohnerhöhung auf 

12 Euro nicht signifikant verändert hat. 

 
19 Da die IEB-Daten, die unserem PAAD zugrunde liegen, keine Informationen zu gearbeiteten Stun
den enthalten, kann diese Analyse nur für die Verteilung täglicher Entgelte (und nicht für jene von 
Stundenlöhnen) durchgeführt werden. Anpassungen in der Dimension Arbeitszeit können folglich 
nicht untersucht werden. 
20 Ein ähnlicher Ansatz wurde auch von Bossler und Schank (2023) angewandt. 
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Die innerbetriebliche Lohnstruktur und mögliche Spillover-Effekte können für Betriebe mit 

wenigen Beschäftigten aufgrund der geringen Anzahl an Beobachtungspunkten auf der Be

schäftigtenebene nicht adäquat gemessen werden. Daher wird die Stichprobe für die Ana

lysen der innerbetrieblichen Lohnstruktur im Folgenden auf Betriebe eingeschränkt, die im 

Quartal vor den zu untersuchenden Mindestlohnerhöhungen mindestens 20 Beschäftigte 

hatten. 

Tabelle 5.6 zeigt die auf Basis des PAAD ermittelten gewichteten Durchschnitte der inner

betrieblichen Verteilung täglicher Entgelte im zweiten Quartal 2022. Hier gibt die zweite 

Spalte die durchschnittlichen innerbetrieblichen Perzentilswerte und die dritte Spalte die 

jeweiligen Quantilsverhältnisse in Relation zum 90. Perzentil wieder. Da die IEB keine In

formationen über die geleisteten Arbeitsstunden enthält, kann die Verteilung der innerbe

trieblichen Stundenlöhne nicht ermittelt werden. Die in Tabelle 5.6 dargestellten Informati

onen zur Verteilung der Tagesentgelte können daher nicht unmittelbar mit dem auf Stun

denbasis definierten Mindestlohn von 12 Euro verglichen werden. 
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Tabelle 5.6: Durchschnittliche Tagesentgelte und Quantilsverhältnisse nach Perzentilen der 

innerbetrieblichen Lohnverteilung im zweiten Quartal 2022 

 

Durchschnittliches 

Tagesentgelt (in Euro) Quantilsverhältnisse 

5. Perzentil 35,00 8,38 

10. Perzentil 49,70 5,64 

15. Perzentil 60,16 4,39 

20. Perzentil 68,54 3,60 

25. Perzentil 75,51 3,07 

30. Perzentil 81,44 2,70 

35. Perzentil 87,03 2,39 

40. Perzentil 92,14 2,16 

45. Perzentil 96,92 1,99 

50. Perzentil 101,78 1,84 

55. Perzentil 106,44 1,72 

60. Perzentil 111,22 1,61 

65. Perzentil 116,35 1,50 

70. Perzentil 121,97 1,40 

75. Perzentil 128,22 1,30 

80. Perzentil 135,11 1,21 

85. Perzentil 143,84 1,11 

90. Perzentil 155,48 1,00 

Anzahl der Beobachtungen 6.844 6.844 

Quelle: PAAD; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Diese Tabelle stellt gewichtete Durchschnitte 
der innerbetrieblichen Verteilung täglicher Entgelte in Q2 2022 dar. Die Quantilsverhältnisse in 
Spalte 2 wurden relativ zum 90. Perzentil gebildet. Da Streuungsmaße der Verteilung täglicher Ent
gelte für Kleinbetriebe nicht sinnvoll geschätzt werden können, sind nur Betriebe ab einer Mindest
größe von 20 Beschäftigten inkludiert. Alle Stichprobendurchschnitte sind mit dem Produkt der mit
gelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der 
Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. Jeder Betrieb stellt eine Beobachtung dar. 
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Um abzuschätzen, bis in welche Bereiche der Verteilung die zu evaluierenden Mindestlohn

erhöhungen hineinwirken, greifen wir auf eine Eventstudien-Schätzung der Mindestlohnef

fekte auf die Quantilsverhältnisse zurück. Abbildung 5.13 fasst die Ergebnisse für die Ziel

größen der Quantilsverhältnisse 90/5 bis 90/60 zusammen und Tabelle 5.7 zeigt die ent

sprechenden Schätzergebnisse einer aggregierten DiD-Schätzung. 

Die geschätzten Trends für die Zeit vor den Mindestlohnerhöhungen schwanken relativ 

stark. In der Gesamtbetrachtung kann die für Wirkungsaussagen konstituierende Annahme 

paralleler Trends für alle Quantilsverhältnisse jedoch als erfüllt angesehen werden. Auch 

wenn in Abbildung 5.13 vereinzelt Verletzungen der Annahme paralleler Trends erkennbar 

sind (vor allem ab dem 90/20-Quantilsverhältnis), stützen auch die Ergebnisse der entspre

chenden Placebo-Tests in Tabelle 5.7 die Annahme paralleler Trends weitgehend. 

Die geschätzten Treatment-Effekte deuten darauf hin, dass die Erhöhung des Mindestlohns 

zu einer Kompression der betriebsinternen Lohnverteilung geführt hat. Die Quantilsverhält

nisse nehmen in den unteren Bereichen der Verteilung deutlich stärker ab als in den oberen 

Bereichen. So zeigt die Übersicht über die Schätzergebnisse in Abbildung 5.13., dass das 

90/5-Quantilsverhältnis am stärksten sinkt, während die Mindestlohneffekte etwa ab dem 

90/40-Quantilsverhältniss bereits deutlich abgeflacht sind und gegen Null tendieren. In den 

Ergebnissen der aggregierten Schätzungen in Tabelle 5.7 zeigen sich statistisch signifi

kante Spillover-Effekte in die höheren Bereiche der betrieblichen Lohnverteilung bis zum 

90/60-Quantilsverhältnis, die quantitative Größenordnung der Effekte in den höheren Be

reichen der Verteilung ist jedoch nur noch sehr gering. Für die beiden höchsten Quantils

verhältnisse lassen die Schätzungen keine verlässlichen Kausalschlüsse mehr zu, da hier 

die Annahme paralleler Trends nicht mehr plausibilisiert werden kann (siehe Ergebnisse 

der Placebo-Schätzungen in Spalte (1) von Tabelle 5.7). 

Insgesamt sprechen diese Schätzergebnisse dafür, dass im Zuge der Mindestlohnerhöhun

gen ab dem zweiten Quartal 2022 deutliche Spillover-Effekte aufgetreten sind, die bis un

terhalb des Medians der betrieblichen Tagesentgeltverteilung noch relativ stark ausgeprägt 

sind. In den oberen Bereichen der Verteilung ist die Größenordnung der Effekte jedoch nur 

noch von geringer ökonomischer Relevanz. Diese Befunde sind konsistent mit Ergebnissen 

von Bossler und Schank (2023), die sich auf Spillover-Effekte in Folge der Einführung des 

allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland im Jahr 2015 beziehen. 
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Abbildung 5.13: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf Quantilsverhälntisse der 

innerbetrieblichen Lohnverteilung 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die Zielvariablen sind die Quan
tilsverhältnisse der innerbetrieblichen Verteilung täglicher Entgelte. Das Treatment entspricht der 
kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es 
sind nur Betriebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Da Streuungs
maße der Verteilung täglicher Entgelte für Kleinbetriebe nicht sinnvoll geschätzt werden können, 
sind nur Betriebe ab einer Mindestgröße von 20 Beschäftigten inkludiert. Alle Schätzungen enthalten 
ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontroll
variablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). 
Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt 
der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und 
der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Tabelle 5.7: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf Quantilsverhältnisse der in

nerbetrieblichen Lohnverteilung – DiD-Schätzungen 

 (1) (2) (3) 

Placebo-Test 

(vor Q2 2022) 

Mindestlohneffekt 

(ab Q3 2022) 

Anzahl der 

Beobachtungen 

90/5- Quantilsverhältnis  -0,01 -0,073* 126.100 

(0,017) (0,04) 

90/10- Quantilsverhältnis  0,001 -0,062** 126.100 

(0,014) (0,03) 

90/15- Quantilsverhältnis  -0,010 -0,049* 126.100 

(0,008) (0,026) 

90/20- Quantilsverhältnis  -0,009 -0,041** 126.100 

(0,009) (0,02) 

90/25- Quantilsverhältnis  -0,001 -0,026** 126.100 

(0,009) (0,012) 

90/30- Quantilsverhältnis  0,001 -0,022** 126.100 

(0,009) (0,009) 

90/35- Quantilsverhältnis  0,002 -0,017** 126.100 

(0,009) (0,007) 

90/40- Quantilsverhältnis  0,002 -0,014** 126.100 

(0,007) (0,007) 

90/45- Quantilsverhältnis  -0,004 -0,015* 126.100 

(0,004) (0,008) 

90/50- Quantilsverhältnis  -0,003 -0,013** 126.100 

(0,004) (0,006) 
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 (1) (2) (3) 

Placebo-Test 

(vor Q2 2022) 

Mindestlohneffekt 

(ab Q3 2022) 

Anzahl der 

Beobachtungen 

90/55- Quantilsverhältnis -0,003 -0,012** 126.100 

(0,004) (0,005) 

90/60- Quantilsverhältnis -0,004 -0,011** 126.100 

(0,003) (0,005) 

90/65- Quantilsverhältnis -0,004* -0,010** 126.100 

(0,002) (0,005) 

90/70- Quantilsverhältnis -0,004** -0,008* 126.100 

(0,002) (0,004) 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Statistische Signifikanz: * < 0.1. ** < 0.05, 
*** < 0.01. Anmerkungen: Jede Zeile stellt die Koeffizienten einer DiD-Regression gemäß Gleichung 
2 (bzw. deren Standardfehler in Klammern darunter) mit verschiedenen Quantilsverhältnissen als 
abhängige Variable dar. Das Treatment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit 
(Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe enthalten, die über den 
gesamten Zeitraum beobachtet werden). Da Streuungsmaße der Verteilung täglicher Entgelte für 
Kleinbetriebe nicht sinnvoll geschätzt werden können, sind nur Betriebe ab einer Mindestgröße von 
20 Beschäftigten inkludiert. Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-
Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lockdown- und Inflations
betroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Standardfehler sind auf Betriebs
ebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte 
des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.14 und Abbildung 5.15 bzw. Abbildung 5.16 und Abbildung 5.17 veranschauli

chen die Ergebnisse von Heterogenitätsanalysen hinsichtlich der unterschiedlichen Auswir

kungen der Mindestlohnerhöhungen auf die innerbetriebliche Lohnverteilung in Abhängig

keit von der Lockdown- bzw. Inflationsbetroffenheit von Betrieben. 

Für die Gruppe der stark von Lockdown-Maßnahmen betroffenen Betriebe zeigt sich in Ab

bildung 5.14 ein ähnliches Muster wie bei der gemeinsamen Betrachtung aller Betriebe in 

Abbildung 5.13, allerdings sind die Punktschätzer hier nur in wenigen Ausnahmefällen sig

nifikant. Für die wenig von Lockdown-Maßnahmen betroffenen Betriebe kann die Annahme 

paralleler Trends gemäß Abbildung 5.15 nicht plausibilisiert werden, sodass für diese Be

triebsgruppe keine verlässlichen Schlussfolgerungen gezogen werden können. 

In Abbildung 5.16 wird deutlich, dass Betriebe, die stark vom Energiepreisschock betroffen 

waren, durch die Mindestlohnerhöhungen eine Kompression der internen Lohnverteilung 

erfahren haben. Analog zur gemeinsamen Betrachtung aller Betriebe in Abbildung 5.13 sin

ken die Quantilsverhältnisse in den unteren Bereichen der Verteilung deutlich stärker als in 

den oberen. Zudem weisen die Punktschätzer hier eine höhere Signifikanz auf. Für die 

Gruppe von Betrieben, die wenig vom Energiepreisschock betroffen waren, zeigen sich in 

Abbildung 5.17 hingegen keine signifikanten Effekte auf die innerbetriebliche Lohnvertei

lung im Zeitraum nach den Mindestlohnerhöhungen. Dies könnte darauf zurückzuführen 

sein, dass die Inflationsbetroffenheit positiv mit der betrieblichen Mindestlohnbetroffenheit 

korreliert (siehe Abbildung 4.2). Betriebe, die nur schwach vom Energiepreisschock getrof

fen wurden, waren demnach tendenziell auch Betriebe, für die die Mindestlohnerhöhungen 

eine geringe Bedeutung hatten. Für diese Gruppe von Betrieben ist das Treatment der Min

destlohnerhöhung also relativ schwach ausgeprägt, und es erscheint plausibel, dass dieser 

schwache Impuls auf Betriebsebene keine substanziellen Effekte auf die innerbetriebliche 

Lohnverteilung nach sich gezogen hat. 
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Abbildung 5.14: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf Quantilsverhältnisse der 

innerbetrieblichen Lohnverteilung – Betriebe mit hoher Lockdown-Betroffenheit 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die Zielvariablen sind die Quan
tilsverhältnisse der innerbetrieblichen Verteilung täglicher Entgelte. Das Treatment entspricht der 
kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es 
sind nur Betriebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Da Streuungs
maße der Verteilung täglicher Entgelte für Kleinbetriebe nicht sinnvoll geschätzt werden können, 
sind nur Betriebe ab einer Mindestgröße von 20 Beschäftigten inkludiert. Alle Schätzungen enthalten 
ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontroll
variablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). 
Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt 
der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und 
der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.15: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf Quantilsverhältnisse der 

innerbetrieblichen Lohnverteilung – Betriebe mit niedriger Lockdown-Betroffenheit 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die Zielvariablen sind die Quan
tilsverhältnisse der innerbetrieblichen Verteilung täglicher Entgelte. Das Treatment entspricht der 
kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es 
sind nur Betriebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Da Streuungs
maße der Verteilung täglicher Entgelte für Kleinbetriebe nicht sinnvoll geschätzt werden können, 
sind nur Betriebe ab einer Mindestgröße von 20 Beschäftigten inkludiert. Alle Schätzungen enthalten 
ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontroll
variablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). 
Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt 
der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und 
der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.16: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf Quantilsverhältnisse der 

innerbetrieblichen Lohnverteilung – Betriebe mit hoher Inflationsbetroffenheit 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die Zielvariablen sind die Quan
tilsverhältnisse der innerbetrieblichen Verteilung täglicher Entgelte. Das Treatment entspricht der 
kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es 
sind nur Betriebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Da Streuungs
maße der Verteilung täglicher Entgelte für Kleinbetriebe nicht sinnvoll geschätzt werden können, 
sind nur Betriebe ab einer Mindestgröße von 20 Beschäftigten inkludiert. Alle Schätzungen enthalten 
ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontroll
variablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). 
Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt 
der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und 
der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Abbildung 5.17: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf Quantilsverhältnisse der 

innerbetrieblichen Lohnverteilung – Betriebe mit niedriger Inflationsbetroffenheit 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die Zielvariablen sind die Quan
tilsverhältnisse der innerbetrieblichen Verteilung täglicher Entgelte. Das Treatment entspricht der 
kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es 
sind nur Betriebe enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Da Streuungs
maße der Verteilung täglicher Entgelte für Kleinbetriebe nicht sinnvoll geschätzt werden können, 
sind nur Betriebe ab einer Mindestgröße von 20 Beschäftigten inkludiert. Alle Schätzungen enthalten 
ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontroll
variablen für die Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). 
Robuste Standardfehler sind auf Betriebsebene geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt 
der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und 
der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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6 Auswirkungen der Mindestlohnerhöhung auf die 
zwischenbetriebliche Lohnstruktur 

In diesem Kapitel werden die gemeinsamen Auswirkungen der Mindestlohnerhöhungen im 

dritten und vierten Quartal 2022 auf die Zielgröße der zwischenbetrieblichen Lohnstruktur 

auf der Wirtschaftszweig-Regionen-Ebene evaluiert. Den folgenden Analysen liegen 216 

regionale Arbeitsmärkte zugrunde, die sich aus der Kreuzung von 18 Wirtschaftszweigen 

(auf 1-Steller Ebene) und 12 Regionen ergeben.21   

Die zwischenbetriebliche Lohnstruktur wird durch die Verteilung der betrieblichen Durch

schnittslöhne innerhalb einer Wirtschaftszweig-Region-Zelle abgebildet. Dieses Vorgehen 

folgt Isphording et al. (2022). Gegenstand der Analyse ist im Folgenden die relative 

Veränderung der Lohnverteilungen zwischen Wirtschaftszweig-Region-Zellen, die 

unterschiedlich stark von den Mindestlohnerhöhungen betroffen waren. Analog zu 

Abschnitt 5.3 werden die Effekte auf die zwischenbetriebliche Lohnverteilung anhand der 

Veränderungen von Quantisverhältnissen gemessen, die jeweils bezogen auf das 90. 

Perzentil der Verteilung gebildet werden. 

Als Treatment-Variable wird die regional-sektorale Mindestlohnbetroffenheit definiert. Diese 

ergibt sich als gewichteter Durchschnitt der betrieblichen Mindestlohnbetroffenheit in einer 

Wirtschaftszweig-Region-Zelle. Wie in Kapitel 5 werden die Effekte der regional-sektoralen 

Mindestlohnbetroffenheit auf die zwischenbetriebliche Lohnstruktur sowohl in einer aggre

gierten DiD-Schätzung (gemäß Gleichung 2) als auch in einer Event-Studien-Schätzung 

(gemäß Gleichung 3) dargestellt. Zusätzlich werden Kontrollvariablen für die Betroffenheit 

von Lockdown-Maßnahmen während der Corona-Pandemie sowie für die Inflationsbetrof

fenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren) berücksichtigt. Für alle Schätzungen 

werden die Beobachtungen mit der Summe der Betriebsgewichte in einer Zelle multipliziert. 

Die Standardfehler sind auf Ebene der Sektor-Regionen-Zellen geclustert, um für mögliche 

Heteroskedastizität zu korrigieren. 

 
21 Als Regionen werden die Bundesländer verwendet, wobei das Saarland, Berlin, Bremen und Ham
burg den jeweiligen Nachbarflächenländern zugeordnet werden (Saarland zu Rheinland-Pfalz, Ham
burg zu Schleswig-Holstein, Bremen zu Niedersachsen und Berlin zu Brandenburg). Diese Zuord
nung folgt der regionalen Definition, die dem Ziehungskonzept der IEB-Daten für den PAAD zu
grunde liegt. Die 1-Steller Wirtschaftszweige „Private Haushalte“ und „Exterritoriale Organisationen“ 
wurden aus der Analyse ausgeschlossen. Die Wirtschaftszweige „Energieversorgung“ und „Wasser
versorgung, Abwasser und Abfallentsorgung“ wurden aggregiert. Diese Anpassungen an der Struk
tur der Wirtschaftsklassen wurden vorgenommen, um mit der in der VE 2022 verwendeten Definition 
konsistent zu sein. 
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Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die Perzentile (Spalte 1) und Quantilsverhältnisse 

(Spalte 2) der regional-sektoralen Verteilung der durchschnittlichen Bruttotageslöhne in den 

Betrieben. Auffällig ist, dass der Grad der zwischenbetrieblichen Lohnspreizung gemessen 

an den Quantilsverhältnissen deutlich geringer ausfällt als bei der innerbetrieblichen Lohn

verteilung (vgl. Tabelle 5.6). Während das 90/5-Quantilsverhältniss der innerbetrieblichen 

Lohnverteilung einen Wert von 8,4 annimmt (vgl. Tabelle 5.6), beträgt dieser Wert für die 

zwischenbetriebliche Lohnverteilung nur 4,1. Das gleiche Muster zeigt sich auch für das 

90/10-Quantilsverhältnis (5,6 vs. 3,2) und das 90/15-Quantilsverhältniss (4,4 vs. 2,2). Es 

bleibt also über die gesamte Lohnverteilung bestehen. 

Abbildung 6.1 zeigt die Ergebnisse von Eventstudien-Schätzungen des kausalen Effekts 

der Mindestlohnerhöhungen ab dem dritten Quartal 2022 auf die zwischenbetriebliche 

Lohnstruktur. Während die Punktschätzer für die Perioden vor den Erhöhungen relativ stark 

schwanken und teilweise deutlich von der Nulllinie abweichen, lässt sich die Annahme pa

ralleler Trends aufgrund der relativ breiten Konfidenzbänder weitgehend plausibilisieren. 

Signifikant von Null verschiedene Punktschätzer für die Zeit vor den Mindestlohnerhöhun

gen finden sich nur vereinzelt für die Quantilsverhältnisse 90/30, 90/35 und 90/45 und lie

gen in allen Fällen mindestens 8 Quartale vor der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. 

Für alle dargestellten Quantilsverhältnisse ist somit für einen Zeitraum von knapp zwei Jah

ren vor den zu untersuchenden Mindestlohnerhöhungen keine statistisch signifikante Ver

letzung der Annahme paralleler Trends zu beobachten. Dieses Bild wird durch die Ergeb

nisse der aggregierten DiD-Schätzungen in Tabelle 6.2 bestätigt. In den Placebo-Tests ist 

der geschätzte Treatment-Effekt überwiegend statistisch insignifikant. 

Betrachtet man in Abbildung 6.1 und Tabelle 6.2 die geschätzten Parameter für die Perio

den nach den Erhöhungen des Mindestlohns im Jahr 2022, so sind diese durchweg statis

tisch insignifikant. Demnach haben die Erhöhungen des Mindestlohns ab dem dritten Quar

tal 2022 keine Veränderungen der zwischenbetrieblichen Lohnspreizung zwischen ausge

löst. Dieser Befund steht im Einklang mit früheren Ergebnissen von Isphording et al. (2022), 

die im Zusammenhang mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 

sowie dessen Erhöhung im Jahr 2019 keinen signifikanten Einfluss auf die zwischenbe

triebliche Lohnungleichheit finden. 
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Tabelle 6.1: Durchschnittliche Tagesentgelte und Quantilsverhältnisse nach Perzentilen der 

zwischenbetrieblichen Lohnverteilung im zweiten Quartal 2022 

 

Durchschnittliches 

Tagesentgelt (in Euro) Quantilsverhältnis 

5. Perzentil 58,96 4,12 

10. Perzentil 78,31 3,16 

15. Perzentil 86,24 2,15 

20. Perzentil 105,09 1,81 

25. Perzentil 115,98 1,64 

30. Perzentil 129,89 1,47 

35. Perzentil 140,84 1,36 

40. Perzentil 147,74 1,29 

45. Perzentil 149,23 1,24 

50. Perzentil 151,42 1,19 

55. Perzentil 153,00 1,16 

60. Perzentil 154,49 1,13 

65. Perzentil 156,31 1,11 

70. Perzentil 157,93 1,08 

75. Perzentil 159,26 1,06 

80. Perzentil 161,46 1,04 

85. Perzentil 163,59 1,02 

90. Perzentil 166,66 1,00 

Anzahl der Beobachtungen 216 216 

Quelle: PAAD; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Diese Tabelle stellt gewichtete Durchschnitte 
der zwischenbetrieblichen Verteilung durchschnittlicher betrieblicher täglicher Entgelte in Q2 2022 
dar. Die Quantilsverhältnisse in Spalte 2 wurden relativ zum 90. Perzentil gebildet. Alle Stichproben
durchschnitte sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das 
Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. Die Gewichte wurden 
von der Betriebsebene auf die Ebene der Wirtschaftsklassen-Regionen-Zellen aufsummiert. 
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Abbildung 6.1: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf Quantilsverhältnisse der 

zwischenbetrieblichen Lohnverteilung 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die Zielvariablen sind die Quan
tilsverhältnisse der zwischenbetrieblichen Verteilung durchschnittlicher täglicher Entgelte aller Be
triebe in einer Wirtschaftsklassen-Regionen-Zelle. Das Treatment entspricht der kontinuierlichen 
Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1), aggregiert nach entsprechenden Wirtschaftsklassen-Regio
nen-Zellen. Alle Schätzungen enthalten Kontrollvariablen für die regional-sektorale Lockdown- und 
Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Standardfehler sind auf 
Ebene der Wirtschaftsklassen-Regionen-Zelle geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt 
der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und 
der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. Die Gewichte wurden von der Betriebsebene auf die Ebene 
der Wirtschaftsklassen-Regionen-Zellen aufsummiert. 
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Tabelle 6.2: Auswirkung der Mindestlohnerhöhungen 2022 auf Quantilsverhältnisse der 

zwischenbetrieblichen Lohnverteilung – DiD-Schätzungen 

 (1) (2) (3) 

Placebo-Test 

(vor Q2 2022) 

Mindestlohneffekt 

(ab Q3 2022) 

Anzahl der 

Beobachtungen 

90/5- Quantilsverhältnis  -0,017 -0,001 4.320 

(0,020) (0,015) 

90/10- Quantilsverhältnis  -0,009 0,009 4.320 

(0,015) (0,01) 

90/15- Quantilsverhältnis  0,001 0,006 4.320 

(0,010) (0,006) 

90/20- Quantilsverhältnis  -0,011 0,001 4.320 

(0,008) (0,007) 

90/25- Quantilsverhältnis  -0,013* 0,001 4.320 

(0,008) (0,006) 

90/30- Quantilsverhältnis  -0,016** 0,002 4.320 

(0,007) (0,006) 

90/35- Quantilsverhältnis  -0,014** 0,001 4.320 

(0,006) (0,006) 

90/40- Quantilsverhältnis  -0,007 0,005 4.320 

(0,006) (0,005) 

90/45- Quantilsverhältnis  0,015 0,005 4.320 

(0,016) (0,005) 

90/50- Quantilsverhältnis  -0,008 0,005 4.320 

(0,005) (0,005) 
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 (1) (2) (3) 

Placebo-Test 

(vor Q2 2022) 

Mindestlohneffekt 

(ab Q3 2022) 

Anzahl der 

Beobachtungen 

90/55- Quantilsverhältnis -0,005 0,005 4.320 

(0,006) (0,004) 

90/60- Quantilsverhältnis -0,008 0,004 4.320 

(0,005) (0,005) 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Statistische Signifikanz: * < 0.1. ** < 0.05, 
*** < 0.01. Anmerkungen: Jede Zeile stellt die Koeffizienten einer DiD-Regression gemäß Gleichung 
2 (bzw. deren Standardfehler in Klammern darunter) mit wechselnden Quantilsverhältnissen als ab
hängige Variable dar. Das Treatment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit (Glei
chung 1), aggregiert nach entsprechenden Wirtschaftsklassen-Regionen-Zellen. Alle Schätzungen 
enthalten Kontrollvariablen für die regional-sektorale Lockdown- und Inflationsbetroffenheit (jeweils 
interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Standardfehler sind auf Ebene der Wirtschaftsklassen-
Regionen-Zelle geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizie
rungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 
2022 gewichtet. Die Gewichte wurden von der Betriebsebene auf die Ebene der Wirtschaftsklassen-
Regionen-Zellen aufsummiert. 
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7 Sensitivitätsanalysen  

Um die Robustheit unserer Schätzergebnisse sicherzustellen, werden zusätzlich zu den 

bisher präsentierten Ergebnissen alternative Spezifikationen geschätzt. Dies soll gewähr

leisten, dass die Ergebnisse der Hauptanalysen nicht von der ausgewählten Schätzme

thode abhängen und somit verlässlich sind. 

Korrelationen mit vergangenen Mindestlohnevents 

Wie in Abschnitt 4.2 dokumentiert wurde, besteht eine starke Korrelation zwischen der Be

troffenheit von Mindestlohnerhöhungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 und der Be

troffenheit von der Mindestlohneinführung im Jahr 2015 sowie der Mindestlohnerhöhung im 

Jahr 2019.22 Diese Korrelationen können potenziell zu Verzerrungen in den geschätzten 

Effekten der Mindestlohnerhöhungen im Jahr 2022 führen, wenn die Effekte der Mindest

lohneinführung bzw. vergangener Mindestlohnerhöhungen in den späteren Beobachtungs

zeitraum bis 2023 hineinwirken. In diesem Falle würden unsere geschätzten Effekte teil

weise bestehende Effekte dieser vergangenen Mindestlohnevents widerspiegeln. Um si

cher zu stellen, dass die Ergebnisse zu den Mindestlohnerhöhungen im Jahr 2022 aus

schließlich jene Effekte isolieren, die auch von den Mindestlohnerhöhungen des zweiten 

Halbjahres 2022 ausgehen, präsentieren Tabelle A. 1 und Tabelle A. 2 im Anhang zusätz

liche Schätzungen, bei denen für die Betroffenheit bei der Mindestlohneinführung im Jahr 

2015 und bzw. oder bei der Mindestlohnerhöhung im Jahr 2019 als zusätzliche Kontrollva

riablen in die Schätzung aufgenommen werden. In Summe sind sowohl die bisher disku

tierten Ergebnisse zur zwischen- und innerbetrieblichen Mobilität als auch die Ergebnisse 

für die innerbetriebliche Lohnstruktur robust gegenüber zusätzlichen Kontrollen für vergan

gene Mindestlohnerhöhungen oder gar die Mindestlohneinführung. Die bisher diskutierten 

Ergebnisse spiegeln also keine anhaltenden Effekte der Mindestlohneinführung 2015 bzw. 

der Mindestlohnerhöhung 2019 wider. 

 
22 Da die Mindestlohnbetroffenheit in den IEB nicht direkt berechnet werden kann und für die vorlie
gen-den Analysen aus den Verdienst(struktur)erhebungen in den PAAD imputiert wird, können hier 
nur die Einführung des Mindestlohns im Januar 2015 und die Erhöhung im Januar 2019 berücksich
tigt werden. Nur für diese beiden Jahre liegen geeignete Daten aus den Verdienststrukturerhebun
gen 2014 und 2018 vor. 
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Unbalanciertes Panel 

Für unsere Hauptresultate stützen wir uns auf eine balancierte Sampledefinition. Das be

deutet, dass nur jene Betriebe in den Schätzungen berücksichtigt werden, die über den 

gesamten Zeitraum vom ersten Quartal 2019 bis zum vierten Quartal 2023 durchgehend 

beobachtet werden können. Dieser Ansatz wird für die Hauptanalysen gewählt, um sicher

zustellen, dass über den gesamten Beobachtungszeitraum dieselben Betriebe miteinander 

verglichen werden. Dieser Ansatz hat jedoch den Nachteil, dass in den Schätzungen jene 

Effekte, die aus eventuellen Betriebsschließungen entstehen, nicht berücksichtigt werden. 

Um sicherzustellen, dass aus dieser Restriktion keine Verzerrungen in den geschätzten 

Effekten entstehen, präsentieren Tabelle A. 3 und Tabelle A. 4 im Anhang Schätzergeb

nisse für ein unbalanciertes Panel aller verfügbaren Beobachtungen (Spalte 2) und ver

gleicht diese mit den Ergebnissen aus den Hauptspezifikationen (Spalte 1). 

Der Großteil der bisher diskutierten Ergebnisse ist gegenüber der Paneldefinition robust. 

Die einzige Ausnahme ist die Abgangsquote aus sozialversicherungspflichtiger Beschäfti

gung. Wie bereits in Abschnitt 5.1 ausführlich diskutiert wurde, ist das Resultat der Base

line-Schätzung, die eine Reduktion der Abgangsquote aus sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung anzeigt, nicht robust gegenüber der Paneldefinition. Hier ergibt die Schät

zung für das unbalancierte Panel keinen signifikanten Effekt. Daher kann nicht davon aus

gegangen werden, dass die sich Abgangsquote aus sozialversicherungspflichtiger Be

schäftigung aufgrund der Mindestlohnerhöhung verringert hat. 

Binäre Unterteilung in Treatment- und Kontrollgruppe  

Die Anwendung eines kontinuierlichen Maßes für die Treatment-Intensität kann potenziell 

zu Schwierigkeiten bei der Interpretation der geschätzten Effekte führen, da nicht wie im 

klassischen DiD einfach zwischen Treatment- und Kontrollgruppe unterschieden wird. Um 

zu überprüfen, ob unsere Ergebnisse auch in einer solchen binären Unterscheidung zwi

schen betroffenen und nicht betroffenen Betrieben robust sind, präsentieren Tabelle A. 3 

und Tabelle A. 4 im Anhang entsprechende klassische DiD Schätzungen. Um ein binäres 

Maß für hohe und niedrige Mindestlohnbetroffenheit zu generieren, wird das gesamte 

Sample entlang des Medians für die Mindestlohnbetroffenheit in eine stark betroffene Tre

atmentgruppe und eine schwach betroffene Kontrollgruppe gemäß Gleichung 4 eingeteilt. 
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Gleichung 4: Binäre Unterteilung in Treatment- und Kontrollgruppe 

 

In Gleichung 4 repräsentiert  den Median der Verteilung der Mindestlohnbetrof

fenheit der Betriebe im Quartal vor den Mindestlohnerhöhungen. Wenn die betriebliche 

Mindestlohnbetroffenheit  einen Wert oberhalb des Medians aufweist, nimmt 

die Indikatorfunktion den Wert 1 an, andernfalls den Wert 

Null. Dieser binäre Treatment-Indikator kann nun in einem klassischen DiD-Setting (Glei

chung 2) verwendet werden. 

Wie in Spalte (3) von Tabelle A. 3 zu sehen ist, sind die Zielvariablen für die zwischen- und 

innerbetriebliche Mobilität größtenteils robust gegenüber dieser alternativen Definition der 

Treatment-Variable. Die einzige Ausnahme ist hier wieder die Abgangsquote aus sozialver

sicherungspflichtiger Beschäftigung, für die der geschätzte negative Effekt aus der Haupt

schätzung nicht bestätigt werden kann. 

Betrachtet man die Quantilsverhältnisse der innerbetrieblichen Lohnstruktur in Spalte (3) 

von Tabelle A. 4, so zeigt sich, dass hier die binäre Unterteilung in Treatment- und Kontroll

gruppe ebenfalls zu abweichenden Ergebnissen führt. Während die Punktschätzer zum 

größten Teil mit den bisherigen Ergebnissen konsistent sind, fällt vor allem eine systemati

sche Abweichung von der Annahme paralleler Trends auf. In den Schätzungen mit binärem 

Treatment-Indikator kann diese Annahme nicht länger plausibilisiert werden, weshalb diese 

Schätzungen nicht kausal interpretiert werden können. Dies ist insbesondere für die unte

ren Bereiche der Lohnverteilung der Fall. Für höhere Bereiche ab dem 90/35-Quantilsver

hältnis trifft die Annahme paralleler Trends jedoch zu. Konsistent mit bisherigen Ergebnis

sen sowie Ergebnissen aus Bossler und Schank (2023) verdeutlichen diese Schätzungen 

Spillover-Effekte, die bis zum Median bestehen bleiben. 

In Summe sind die Hauptergebnisse des vorliegenden Berichts weitgehend als robust ge

genüber vorangegangenen Mindestlohnerhöhungen und alternativen Spezifikationen der 

DiD-Schätzung zu erachten. Eine wichtige Ausnahme stellt in diesem Zusammenhang der 

in Abbildung 5.1 und Tabelle 5.2 dargestellte leicht negative Effekt auf zwischenbetriebliche 

Abgänge aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung dar. Dieser Effekt erweist sich 

als nicht robust gegenüber der gewählten Spezifikation der Schätzung. Die anderen 
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Hauptergebnisse erweisen sich vor allem hinsichtlich der inhaltlichen Interpretation als aus

reichend robust.  
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8 Zusammenfassung 

In dieser Studie untersuchen wir die kausalen Auswirkungen der Erhöhungen des gesetz

lichen Mindestlohns auf 12 Euro. Im Jahr 2022 wurde der gesetzliche Mindestlohn in meh

reren Anpassungsschritten von 9,60 Euro zunächst auf 9,82 Euro (mit dem ersten Quartal 

2022), 10,45 Euro (mit dem dritten Quartal 2022) und schließlich auf 12 Euro (mit dem vier

ten Quartal 2022) erhöht. Während die ersten beiden Erhöhungen des Jahres 2022 auf 

Basis der Empfehlungen der Mindestlohnkommission vorgenommen wurden, wich die Er

höhung des vierten Quartals erstmalig von diesem Vorgehen ab, da sie von den regieren

den Parteien im Bundestag beschlossen wurde. Während der gesetzliche Mindestlohn 

durch die Anpassung Anfang des Jahres 2022 um 2,3 Prozent anstieg, waren die darauf

folgenden Anpassungen des Jahres 2022 mit Anstiegen von 6,4 Prozent im Juli und 

14,8 Prozent im Oktober die bisher deutlich stärksten Anhebungen des gesetzlichen Min

destlohns seit seiner Einführung im Jahr 2015. 

Die beiden Mindestlohnerhöhungen des dritten und vierten Quartals 2022 stehen im Fokus 

der hier vorliegenden Studie.23 Dabei steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, was die kau

salen Auswirkungen dieser Erhöhungen auf Zielgrößen der inner- und zwischenbetriebli

chen Mobilität von Beschäftigten und auf die inner- und zwischenbetriebliche Lohnstruktur 

waren. Für diese Analyse werden detaillierte Arbeitgeber-Arbeitnehmer Daten aus den In

tegrierten Erwerbsbiographien (IEB) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(IAB) in Nürnberg herangezogen. Da die IEB keinerlei Informationen über das Ausmaß der 

gearbeiteten Stunden enthalten, und damit nicht erlauben, die individuelle Mindestlohnbe

troffenheit anhand der Stundenlöhne direkt zu messen, werden diese mittels sekundärer 

Datenquellen in den IEB imputiert. Hierzu werden Daten aus der Verdiensterhebung (VE) 

verwendet, die Informationen über geleistete Arbeitsstunden enthält und somit die Berech

nung von Stundenlöhnen und die Ermittlung der individuellen Mindestlohnbetroffenheit er

möglicht. Die in der VE ermittelte Mindestlohnbetroffenheit wurde anhand eines Matching-

Verfahrens in die IEB übertragen. Dabei wurde Individuen in den IEB die entsprechende 

Mindestlohnbetroffenheit von statistischen Zwillingen in der VE zugewiesen. Für die Schät

zung kausaler Effekte der Mindestlohnerhöhungen im Jahr 2022 stützen wir uns auf ver

schiedene Spezifikationen des etablierten Differenz-in-Differenzen Ansatzes (DiD), der 

 
23 Aufgrund von Datenverfügbarkeit kann die erste Erhöhung des Jahres 2022 nicht in die Analyse 
einbezogen werden. 
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weithin als das Standardverfahren der nationalen und internationalen Mindestlohnfor

schung angesehen werden kann. 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass die Erhöhungen des Mindestlohns auf 12 Euro 

im Jahr 2022 keine statistisch signifikanten Effekte auf die zwischenbetriebliche Mobilität 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigter hatten. Hier ist weder ein robuster Effekt auf Ein

gänge in noch auf Abgänge aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung festzustellen. 

Wie bereits bei der Evaluierung der Einführung des flächendeckenden Mindestlohns im 

Jahr 2015 (Bonin et al., 2018) sowie bei der Evaluierung seiner Erhöhung im Jahr 2019 

(Isphording et al. 2022) ergeben sich somit keine signifikanten Effekte auf die sozialversi

cherungspflichtige Beschäftigung. Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 

12 Euro hatte also weder eine Reduktion der Neueinstellungen noch einen Anstieg bei den 

Betriebsabgängen zur Folge. Des Weiteren lassen sich keine Effekte auf die betriebliche 

Fluktuationsrate von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten feststellen. 

Betrachtet man den Effekt der Mindestlohnerhöhungen auf zwischenbetriebliche Beschäf

tigungsbewegungen geringfügig Beschäftigter, zeigt sich, dass Kleinbetriebe mit bis zu 

4 Beschäftigten ebenfalls keine Reaktion in der zwischenbetrieblichen Mobilität aufweisen. 

Für diese Gruppe von Betrieben, bei der geringfügige Beschäftigung eine große Bedeutung 

hat, findet sich weder ein Anstieg in den Abgängen noch eine Reduktion bei den betriebli

chen Zugängen. Die Dynamik geringfügiger Beschäftigung in Kleinbetrieben wurde durch 

die Mindestlohnerhöhungen auf 12 Euro im Jahr 2022 also nicht in statistisch signifikanter 

Weise beeinflusst. Für Mittel- und Großbetriebe lassen die Analysen keine verlässlichen, 

kausal interpretierbaren Schlüsse zu. Dieser Umstand erklärt sich daraus, dass die gesamt

wirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge der Corona-Pandemie sowie der Energiepreiskrise 

bei diesen Betrieben zu einer Verletzung der Annahme paralleler Trends führten, die für die 

Schätzung kausaler Effekte zentral ist. 

Bei den innerbetrieblichen Beschäftigungsbewegungen deuten die Ergebnisse auf einen 

leichten Anstieg der Übergänge von geringfügiger in sozialversicherungspflichtige Beschäf

tigung hin. Dieser Anstieg ist jedoch nur für das dritte Quartal 2022, d. h. für das Quartal 

der Erhöhung des Mindestlohns von 9,82 Euro auf 10,45 Euro, statistisch signifikant, nicht 

jedoch für die darauffolgende Erhöhung des vierten Quartals 2022 auf 12 Euro. Dies deutet 

darauf hin, dass es zwar bei der Erhöhung des dritten Quartals 2022 aufgrund der Über

schreitung der Geringfügigkeitsschwelle zu Übertritten von geringfügiger in sozialversiche

rungspflichtige Beschäftigung gekommen ist, diese jedoch durch die gleichzeitige Anhe

bung der Geringfügigkeitsgrenze mit der Mindestlohnerhöhung des vierten Quartals 2022 

nicht mehr auftraten. 
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Deutliche Mindestlohneffekte zeigen sich in Bezug auf die innerbetriebliche Lohnstruktur. 

Hier lässt sich eine deutliche Kompression der betriebsinternen Lohnverteilung beobach

ten. Diese Kompression betrifft insbesondere die unteren Bereiche der betrieblichen Lohn

verteilung, die in hohem Maße direkt vom Mindestlohn betroffen sind, wirkt sich jedoch über 

sogenannte „Spillover-Effekte“ bis in höhere Bereiche der Verteilung aus. Dies entspricht 

den Ergebnissen der Studie von Bossler und Schank (2023), die ebenfalls Spillover-Effekte 

in vergleichbare Bereiche der betrieblichen Lohnverteilung feststellen konnten. Für die Ziel

größe der innerbetrieblichen Lohnverteilung lassen sich demnach deutliche Effekte nach

weisen, während sich für die zwischenbetriebliche Lohnverteilung ein anderes Bild zeigt. In 

diesem Fall führten die Erhöhungen des Mindestlohns auf 12 Euro nicht zu signifikanten 

Veränderungen der zwischenbetrieblichen Lohnspreizung. 
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9 Ausblick 

Da auch in Zukunft mit weiteren Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns zu rechnen ist, 

besteht weiterhin großer Bedarf an einer begleitenden Evaluation seiner Wirkungen. Sollten 

die Wirkungen des Mindestlohns mögliche Nichtlinearitäten aufweisen, die erst bei stärke

ren Erhöhungen zum Tragen kommen, so wäre es denkbar, dass solche Erhöhungen Ef

fekte auslösen, die bei den bisherigen Anpassungen ausgeblieben sind. Drechsel-Grau 

(2023) zeigt Mechanismen auf, nach denen die Beschäftigungseffekte und deren Wirkungs

geschwindigkeit von der Eingriffstiefe des Mindestlohns abhängen können. Weitere empi

rische Forschung kann dazu beitragen, die Wirkungskanäle von Mindestlöhnen besser zu 

verstehen.  

Weiterer Forschungsbedarf besteht auch deshalb, weil Verzerrungen der Schätzergebnisse 

durch die Corona-Pandemie und den Inflationsschock im Rahmen der vorliegenden Studie 

nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Dies liegt vor allem an der sehr einge

schränkten Datenverfügbarkeit, die eine umfassende Korrektur dieser Verzerrungen derzeit 

nicht zulässt. Im Hinblick auf eine adäquate Messung des Energiepreisschocks könnten 

detailliertere regionale Daten die Bestimmung der Inflationsbetroffenheit verbessern. Auch 

eine stärkere Ausdifferenzierung des Lockdown-Index könnte die Studienergebnisse mög

licherweise präzisieren. 

Zukünftig wäre es ebenfalls wichtig, Betriebe ohne sozialversicherungspflichtig Beschäf

tigte stärker in den Blick zu nehmen. Solche Betriebe, die ausschließlich geringfügig Be

schäftigte einsetzen, wurden in den bisherigen Evaluationen des Mindestlohns nicht geson

dert betrachtet. Daher ist bislang wenig über die Auswirkungen des Mindestlohns auf Be

schäftigte in diesen Betrieben bekannt. Um diese Forschungslücke zu schließen, sollten 

zukünftig gesonderte Analysen durchgeführt werden. Es ist zu erwarten, dass dies zu 

neuen Erkenntnissen über die Wirkungen des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland 

führen kann. 

Darüber hinaus ist die Mindestlohnforschung in Deutschland nach wie vor dadurch stark 

eingeschränkt, dass die administrativen Daten der IEB keine Informationen zum Umfang 

der geleisteten Arbeitsstunden enthalten. Die Mindestlohnbetroffenheit muss daher mit 

Hilfe von Imputationsverfahren aus anderen Datenquellen in die IEB übertragen werden. 

Hier sind in Zukunft insbesondere durch das geplante Forschungsdatengesetz deutliche 

Verbesserungen zu erwarten. Dieses soll die rechtliche Grundlage für die Einrichtung eines 

Micro Data Centers schaffen, in dem Daten der IEB direkt mit Informationen zu geleisteten 
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Arbeitsstunden aus der V(S)E verknüpft werden können. Dies soll zukünftig eine direkte 

Messung der individuellen Mindestlohnbetroffenheit ermöglichen und fehleranfällige Impu

tationsverfahren vermeiden (siehe auch Himmelreicher et al. 2017). 
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Anhang 

Abbildung A. 1: Stabilität des 90. Perzentils der innerbetrieblichen Lohnverteilung 

 

Quelle: PAAD und VE 2022; eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die Zielvariable ist der Durch
schnittswert für das 90. Perzentil der innerbetrieblichen Lohnverteilung. Das Treatment entspricht 
der kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit. Betrachtet werden nur Betriebe mit einer Mindestan
zahl von 20 Beschäftigten (im zweiten Quartal 2022), da für kleinere Betriebe keine sinnvollen inner
betrieblichen Lohnverteilungen geschätzt werden können. 
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Tabelle A. 1: Sensitivitäts-Checks: Kontrolle für die Mindestlohneinführung und für vergan

gene Mindestlohnerhöhungen (inner- und zwischenbetriebliche Mobilitätsvariablen) 

 (1) (2) (3) (4) 

Baseline 

Schätzung 

Kontrolle für   

MLB 2014 

Kontrolle für 

MLB 2018 

Kontrolle für 

MLB 2014 & 

2018 

Zwischenbetriebliche Mobilität 

Zugangsquote in SV 0,034 0,102 0,018 0,027* 

(0,021) (0,062) (0,016) (0,015) 

Placebo-Test 0,013 0,058 0,008 -0,002 

(0,016) (0,054) (0,016) (0,015) 

Abgangsquote aus SV -2,634** -0,032** -0,056*** -0,046*** 

(1,279) (0,014) (0,014) (0,014) 

Placebo-Test -1,157 -0,008 -0,031** -0,027* 

(1,331) (0,012) (0,014) (0,014) 

Zugangsquote in geB -0,046*** -0,066*** -0,048** -0,064** 

(0,013) (0,024) (0,021) (0,026) 

Placebo-Test -0,061** -0,113*** -0,085** -0,12** 

(0,026) (0,044) (0,038) (0,047) 

Abgangsquote aus geB 5,305*** 0,077*** 0,057*** 0,074*** 

(1,129) (0,014) (0,014) (0,015) 

Placebo-Test 4,318*** 0,066*** 0,031* 0,057*** 

(1,426) (0,017) (0,018) (0,019) 

Anzahl der Beobachtungen 278.255 232.427 268.774 231.610 
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 (1) (2) (3) (4) 

Baseline 

Schätzung 

Kontrolle für   

MLB 2014 

Kontrolle für 

MLB 2018 

Kontrolle für 

MLB 2014 & 

2018 

Innerbetriebliche Mobilität 

Interne Übergangsquote in 

SV 

0,003 0,001 0,005* 0,001 

(0,002) (0,003) (0,003) (0,003) 

Placebo-Test 0,002 0,001 0,004 0,001 

(0,002) (0,002) (0,003) (0,003) 

Interne Übergangsquote in 

geB 

0,004 0,003 0,004 0,005 

(0,003) (0,004) (0,004) (0,005) 

Placebo-Test 0,002 0,004 0,003 0,005 

(0,003) (0,004) (0,004) (0,005) 

Anzahl der Beobachtungen 292.900 244.660 282.920 243.800 

Quelle: PAAD, eigene Berechnungen. Statistische Signifikanz: * < 0.1. ** < 0.05, *** < 0.01. Anmer
kungen: Jede Zeile stellt die Koeffizienten einer DiD-Regression gemäß Gleichung 2 (bzw. deren 
Standardfehler in Klammern darunter) dar Die Zielvariablen sind die zwischenbetrieblichen Zu- und 
Abgangsquoten differenziert nach sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger Beschäftigung 
(Panel A), sowie die internen Übergangsquoten in sozialversicherungspflichtige bzw. in geringfügige 
Beschäftigung (Panel B). Das Treatment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohnbetroffenheit 
(Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe enthalten, die über den 
gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges Set von Wirt
schaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lockdown- 
und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Spalte (2) kontrolliert zusätz
lich für die Betroffenheit bei der Mindestlohneinführung 2015, Spalte (3) kontrolliert für die Mindest
lohnbetroffenheit bei der Erhöhung 2019 und Spalte (4) kontrolliert für die Betroffenheit beider 
Events. Robuste Standardfehler sind auf Ebene des Betriebes geclustert. Alle Schätzungen sind mit 
dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu 
korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Tabelle A. 2: Sensitivitäts-Checks: Kontrolle für die Mindestlohneinführung und für vergan

gene Mindestlohnerhöhungen (innerbetriebliche Lohnstruktur) 

 (1) (2) (3) (4) 

Baseline 

Schätzung 

Kontrolle für   

MLB 2014 

Kontrolle für 

MLB 2018 

Kontrolle für  

MLB 2014 & 

2018 

90/5- Quantilsverhältnis  -0,073* -0,105* -0,107* -0,130* 

(0,04) (0,057) (0,06) (0,069) 

Placebo-Test -0,01 -0,010 -0,030 -0,020 

(0,017) (0,028) (0,030) (0,036) 

90/10- Quantilsverhältnis  -0,062** -0,098** -0,085* -0,111** 

(0,03) (0,043) (0,045) (0,052) 

Placebo-Test 0,001 -0,001 -0,013 -0,008 

(0,014) (0,023) (0,024) (0,028) 

90/15- Quantilsverhältnis  -0,049* -0,073** -0,066* -0,082* 

(0,026) (0,037) (0,039) (0,045) 

Placebo-Test -0,01 -0,007 -0,022 -0,013 

(0,008) (0,013) (0,014) (0,015) 

90/20- Quantilsverhältnis  -0,041** -0,060** -0,055* -0,068** 

(0,02) (0,028) (0,029) (0,034) 

Placebo-Test -0,009 -0,006 -0,017 -0,011 

(0,009) (0,013) (0,014) (0,015) 

90/25- Quantilsverhältnis  -0,026** -0,040** -0,038** -0,047** 

(0,012) (0,018) (0,018) (0,021) 

Placebo-Test -0,001 0,003 -0,009 -0,002 

(0,009) (0,014) (0,015) (0,017) 

90/30- Quantilsverhältnis  -0,022** -0,033** -0,028** -0,037** 

(0,009) (0,013) (0,014) (0,015) 

Placebo-Test 0,001 0,006 -0,003 0,003 

(0,009) (0,014) (0,015) (0,017) 
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 (1) (2) (3) (4) 

Baseline 

Schätzung 

Kontrolle für   

MLB 2014 

Kontrolle für 

MLB 2018 

Kontrolle für  

MLB 2014 & 

2018 

90/35- Quantilsverhältnis  -0,017** -0,027** -0,022** -0,029** 

(0,007) (0,011) (0,011) (0,012) 

Placebo-Test 0,002 0,008 0,003 0,008 

(0,009) (0,013) (0,014) (0,016) 

90/40- Quantilsverhältnis  -0,014** -0,022** -0,019* -0,025** 

(0,007) (0,01) (0,01) (0,011) 

Placebo-Test 0,002 0,007 0,002 0,007 

(0,007) (0,011) (0,012) (0,014) 

90/45- Quantilsverhältnis  -0,015* -0,024** -0,021* -0,028** 

(0,008) (0,011) (0,012) (0,013) 

Placebo-Test -0,004 0,001 -0,004 -0,001 

(0,004) (0,006) (0,007) (0,008) 

90/50- Quantilsverhältnis  -0,013** -0,020** -0,019* -0,025** 

(0,006) (0,009) (0,010) (0,011) 

Placebo-Test -0,003 0,002 -0,001 0,002 

(0,004) (0,006) (0,007) (0,007) 

Anzahl der Beobachtungen 126.100 113.120 123.620 112.980 

Quelle: PAAD, eigene Berechnungen. Statistische Signifikanz: * < 0.1. ** < 0.05, *** < 0.01. Anmer
kungen: Jede Zeile stellt die Koeffizienten einer DiD-Regression gemäß Gleichung 2 (bzw. deren 
Standardfehler in Klammern darunter) dar Die Zielvariablen sind die Quantilsverhältnisse der inner
betrieblichen Lohnverteilung. Das Treatment entspricht der kontinuierlichen Mindestlohnbetroffen
heit (Gleichung 1). Die Paneldefinition ist balanciert (d. h. es sind nur Betriebe enthalten, die über 
den gesamten Zeitraum beobachtet werden). Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges Set von 
Wirtschaftszweig-Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lock
down- und Inflationsbetroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Spalte (2) kontrolliert 
zusätzlich für die Betroffenheit bei der Mindestlohneinführung 2015, Spalte (3) kontrolliert für die 
Mindestlohnbetroffenheit bei der Erhöhung 2019 und Spalte (4) kontrolliert für die Betroffenheit bei
der Events. Robuste Standardfehler sind auf Ebene des Betriebes geclustert. Alle Schätzungen sind 
mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsgewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept 
zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 gewichtet. 
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Tabelle A. 3: Sensitivitäts-Checks: Paneldefinition und binäre Treatment-Variable (inner- 

und zwischenbetriebliche Beschäftigungsbewegungen) 

 (1) (2) (3) 

Baseline 

Schätzung 

Unbalanciertes 

Panel 

Binäre Treatment 

Variable 

Zwischenbetriebliche Mobilität 

Zugangsquote in SV 0,034 0,042* 0,681 

(0,021) (0,022) (0,552) 

Placebo-Test 0,013 0,003 -0,137 

(0,016) (0,016) (0,395) 

Abgangsquote aus SV -2,634** -0,014 -0,349 

(1,279) (0,017) (0,299) 

Placebo-Test -1,157 -0,011 -0,256 

(1,331) (0,014) (0,319) 

Zugangsquote in geB -0,046*** -0,033** -0,506*** 

(0,013) (0,014) (0,148) 

Placebo-Test -0,061** -0,031 -0,328* 

(0,026) (0,023) (0,173) 

Abgangsquote aus geB 5,305*** 0,058*** 0,583*** 

(1,129) (0,011) (0,133) 

Placebo-Test 4,318*** 0,035*** 0,371*** 

(1,426) (0,013) (0,135) 

Anzahl der Beobachtungen 278.255 330.165 278.711 
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 (1) (2) (3) 

Baseline 

Schätzung 

Unbalanciertes 

Panel 

Binäre Treatment 

Variable 

Innerbetriebliche Mobilität 

Interne Übergangsquote in SV 0,003 0,002 0,002 

(0,002) (0,002) (0,041) 

Placebo-Test 0,002 0,001 0,008 

(0,002) (0,002) (0,04) 

Interne Übergangsquote in geB 0,004 0,003 0,072** 

(0,003) (0,002) (0,031) 

Placebo-Test 0,002 0,001 0,068** 

(0,003) (0,002) (0,034) 

Anzahl der Beobachtungen 292.900 350.250 293.380 

Quelle: PAAD, eigene Berechnungen. Statistische Signifikanz: * < 0.1. ** < 0.05, *** < 0.01. Anmer
kungen: Jede Zeile stellt die Koeffizienten einer DiD-Regression gemäß Gleichung 2 (bzw. deren 
Standardfehler in Klammern darunter) dar Die Zielvariablen sind die zwischenbetrieblichen Zu- und 
Abgangsquoten differenziert nach sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger Beschäftigung 
(Panel A), sowie die internen Übergangsquoten in sozialversicherungspflichtige bzw. in geringfügige 
Beschäftigung (Panel B). Das Treatment in Spalte (1) und Spalte (2) entspricht der kontinuierlichen 
Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Spalte (3) präsentiert Schätzergebnisse für eine binäre Un
terteilung in schwach und stark vom Mindestlohn betroffene Betriebe (entlang des Medians der MLB; 
Gleichung 4) Die Paneldefinition in Spalte (1) und Spalte (3) ist balanciert (d.h. es sind nur Betriebe 
enthalten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden), während Spalte (2) alle verfügbaren 
Observationen verwendet. Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-
Region-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lockdown- und Inflations
betroffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Standardfehler sind auf Ebene 
des Betriebes geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungs
gewichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 
gewichtet. 
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Tabelle A. 4: Sensitivitäts-Checks: Paneldefinition und binäre Treatment-Variable (innerbe

triebliche Lohnstruktur) 

 (1) (2) (3) 

Baseline 

Schätzung 

Unbalanciertes 

Panel 

Binäre Treatment 

Variable 

90/5- Quantilsverhältnis  -0,073* -0,069* -0,242 

(0,04) (0,036) (0,258) 

Placebo-Test -0,01 -0,009 -0,453 

(0,017) (0,016) (0,278) 

90/10- Quantilsverhältnis  -0,062** -0,057** -0,425*** 

(0,03) (0,028) (0,137) 

Placebo-Test 0,001 0,001 -0,311* 

(0,014) (0,014) (0,17) 

90/15- Quantilsverhältnis  -0,049* -0,044* -0,268** 

(0,026) (0,024) (0,122) 

Placebo-Test -0,010 -0,007 -0,248** 

(0,008) (0,008) (0,117) 

90/20- Quantilsverhältnis  -0,041** -0,037** -0,245*** 

(0,02) (0,018) (0,091) 

Placebo-Test -0,009 -0,007 -0,294*** 

(0,009) (0,008) (0,1) 

90/25- Quantilsverhältnis  -0,026** -0,026** -0,142* 

(0,012) (0,012) (0,076) 

Placebo-Test -0,001 -0,002 -0,179** 

(0,009) (0,009) (0,079) 

90/30-Quantilsverhältnis  -0,022** -0,021** -0,2*** 

(0,009) (0,009) (0,058) 

Placebo-Test 0,001 -0,001 -0,168** 

(0,009) (0,009) (0,068) 
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 (1) (2) (3) 

Baseline 

Schätzung 

Unbalanciertes 

Panel 

Binäre Treatment 

Variable 

90/35- Quantilsverhältnis  -0,017** -0,015** -0,132*** 

(0,007) (0,007) (0,047) 

Placebo-Test 0,002 0,003 -0,07 

(0,009) (0,008) (0,066) 

90/40- Quantilsverhältnis  -0,014** -0,013** -0,081** 

(0,007) (0,006) (0,041) 

Placebo-Test 0,002 0,002 -0,038 

(0,007) (0,007) (0,062) 

90/45- Quantilsverhältnis  -0,015* -0,014** -0,111** 

(0,008) (0,007) (0,052) 

Placebo-Test -0,004 -0,003 -0,071 

(0,004) (0,004) (0,051) 

90/50- Quantilsverhältnis  -0,013** -0,013** -0,095** 

(0,006) (0,006) (0,046) 

Placebo-Test -0,003 -0,004 -0,052 

(0,004) (0,004) (0,034) 

Anzahl der Beobachtungen 126.100 133.452 126.100 

Quelle: PAAD, eigene Berechnungen. Statistische Signifikanz: * < 0.1. ** < 0.05, *** < 0.01. Anmer
kungen: Jede Zeile stellt die Koeffizienten einer DiD-Regression gemäß Gleichung 2 (bzw. deren 
Standardfehler in Klammern darunter) dar Die Zielvariablen sind die Quantilsverhältnisse der inner
betrieblichen Lohnverteilung. Das Treatment in Spalte (1) und Spalte (2) entspricht der kontinuierli
chen Mindestlohnbetroffenheit (Gleichung 1). Spalte (3) präsentiert Schätzergebnisse für eine binäre 
Unterteilung in schwach und stark vom Mindestlohn betroffene Betriebe (entlang des Medians der 
MLB) Die Paneldefinition in Spalte (1) und Spalte (3) ist balanciert (d.h. es sind nur Betriebe enthal
ten, die über den gesamten Zeitraum beobachtet werden), während Spalte (2) alle verfügbaren Ob
servationen verwendet. Alle Schätzungen enthalten ein vollständiges Set von Wirtschaftszweig-Re
gion-Quartal-Interaktionen sowie zusätzliche Kontrollvariablen für die Lockdown- und Inflationsbe
troffenheit (jeweils interagiert mit Quartalsindikatoren). Robuste Standardfehler sind auf Ebene des 
Betriebes geclustert. Alle Schätzungen sind mit dem Produkt der mitgelieferten Stratifizierungsge
wichte des IAB (um für das Ziehungskonzept zu korrigieren) und der Betriebsgröße in Q2 2022 ge
wichtet. 
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